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BEBAUUNGSPLAN
NR. 512

"BOCKSWIESER STRASSE"

 M 1:1000

Übersichtsplan mit Darstellung der Lage im Stadtgebiet                             M  1 : 5000

Hahnenklee

P  R  Ä  A  M  B  E  L

Auf Grund des § 1 Abs. 3 und des § 10 Abs. 1 des
Baugesetzbuches (BauGB) i. V. m. dem § 58 des
Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes
(NKomVG) - jeweils in der zuletzt geltenden
Fassung - hat der Rat der Stadt Goslar diesen
Bebauungsplan, bestehend aus der Planzeichnung
und den textlichen Festsetzungen als Satzung
beschlossen.

Goslar ,

S t a d t       G o s l a r

Oberbürgermeisterin

PLANVERFASSER

Der Entwurf des Bebauungsplanes
wurde ausgearbeitet von:

S T A D T       G O S L A R

FACHBEREICH 3
BAUSERVICE

FD 3.1.3 STADTPLANUNG

Goslar,

M. Sc.

AUSLEGUNGSBESCHLUSS

Der Verwaltungsausschuss der Stadt Goslar
hat in seiner Sitzung am              dem
Entwurf des Bebauungsplanes und der
Begründung zugestimmt und die öffentliche
Auslegung gem. § 3 Abs. 2 BauGB
beschlossen.

Ort und Dauer der öffentlichen Auslegung
wurde am                       ortsüblich bekannt-
gemacht.

Der Entwurf des Bebauungsplanes und der
Begründung haben vom              bis
gem. § 3 Abs. 2 BauGB öffentlich ausgelegen.

Die Oberbürgermeisterin
i. V.

Fachbereichsleiterin 3

ERNEUTER
AUSLEGUNGSBESCHLUSS

Der Verwaltungsausschuss der Stadt Goslar hat in
seiner Sitzung am                            dem geänderten
Entwurf des Bebauungsplanes und der Begründung
zugestimmt und die erneute öffentliche Auslegung mit
Einschränkung gem. § 4a Abs. 3 Satz 2 BauGB
beschlossen.

Ort und Dauer der öffentlichen Auslegung wurden am
        ortsüblich bekanntgemacht.

Der Entwurf des Bebauungsplanes und der
Begründung haben vom                        bis
gem. § 3 abs. 2 BauGB öffentlich ausgelegen.

Die Oberbürgermeisterin
i. V.

Fachbereichsleiterin 3

VEREINFACHTE ÄNDERUNG

Der Verwaltungsausschuss der Stadt Goslar hat
in seiner Sitzung am              dem geänderten
Entwurf des Bebauungsplanes und der
Begründung zugestimmt und die eingeschränkte
Beteiligung gem. § 4a Abs. 3 BauGB
beschlossen.

Den Beteiligten im Sinne von § 13 Abs 2 Nr. 2
und 3 BauGB wurde mit Schreiben vom
Gelegenheit zur Stellungnahme bis zum
gegeben.

Die Oberbürgermeisterin
i. V.

Fachbereichsleiterin 3

SATZUNGSBESCHLUSS

Der Rat der Stadt Goslar hat den
Bebauungsplan nach Prüfung der Anre-
gungen gem. § 3 Abs. 2 BauGB in seiner
Sitzung am                       als Satzung
(§ 10 BauGB) sowie die Begründung
beschlossen.

Die Oberbürgermeisterin
i. V.

Fachbereichsleiterin 3

INKRAFTTRETEN

Der Satzungsbeschluss des Bebau-
ungsplanes ist gem. § 10 Abs. 3
BauGB am
auf der Internetseite der Stadt
Goslar bekanntgemacht worden.

Der Bebauungsplan ist somit am
                                         in Kraft
getreten.

Die Oberbürgermeisterin
i. V.

Fachbereichsleiterin 3

VERFAHRENS- UND
FORMVORSCHRIFTEN

Innerhalb eines Jahres nach
Inkrafttreten des Bebauungsplanes ist
die Verletzung von Verfahrens- oder
Formvorschriften beim Zustande-
kommen des Bebauungsplanes nicht
geltend gemacht worden.

Goslar,

Die Oberbürgermeisterin
i. V.

Fachbereichsleiterin 3

PLANUNTERLAGE
Kartengrundlage:
Liegenschaftskarte
Maßstab:   1 : 1000

Quelle:
Auszug aus den Geodaten des Landesamtes für
Geoinformation und Landesvermessung Niedersachsen

©   (2021)

Die Planunterlage entspricht dem Inhalt des
Liegenschaftskatasters und weist die städtebaulich
bedeutsamen baulichen Anlagen sowie Strassen, Wege
und Plätze vollständig nach.

Stand:

Goslar,

Öffentlich bestellter  Vermessungsingenieur

Quelle: Auszug aus den Geodaten des
Landesamtes für Geoinformation und
Landesvermessung Niedersachsen

Regionaldirektion Northeim ©   (2016)

Quelle: Auszug aus den Geodaten des
Landesamtes für Geoinformation und
Landesvermessung Niedersachsen

Regionaldirektion Northeim ©   (2021)

 AUFSTELLUNGSBESCHLUSS

Der Verwaltungsausschuss der Stadt Goslar hat in
seiner Sitzung am                 die Aufstellung des
Bebauungsplanes beschlossen.

Im Rahmen des beschleunigten Verfahrens gem. §
13a BauGB wurde kein Aufstellungsbeschluss
gefasst.

Die Aufstellung des Bebauungsplanes wurde gemäß
§ 2 Abs. 1 BauGB am
ortsüblich bekanntgemacht.

Die Oberbürgermeisterin
i. V.

Fachbereichsleiterin 3

Planzeichenerklärung
Gem. Planzeichenverordnung - PlanZV vom 04.05.2017 u. der Baunutzungsverordnung BauNVO vom 04.05.2017

1. Art der baulichen Nutzung

8. Sonstige Planzeichen

Grenze des räumlichen Geltungsbereichs des Bebauungsplans
(§ 9 Abs. 7 BauGB)

BP
Bodenplanungsgebiet
Kennzeichnung der Flächen, deren Böden erheblich mit
umweltgefährdenden Stoffen belastet sind
(§ 9 Abs. 5 Nr. 3 und Abs. 6 BauGB)

2. Bauweise, Baulinien, Baugrenzen
Baugrenze
(§ 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB, § 23 BauNVO)

4. Verkehrsflächen

Straßenverkehrsflächen
(§ 9 Abs. 1 Nr. 11 und Abs. 6 BauGB)

Mischgebiete
(§ 6 BauNVO)

6. Planungen, Nutzungsregelungen, Maßnahmen und Flächen für Maßnahmen
zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Natur und Landschaft

5. Grünflächen

Öffentliche Grünfläche
(§ 9 Abs. 1 Nr. 15 und Abs. 6 BauGB)

Bäumen erhalten
(§ 9 Abs. 1 Nr. 25 b) und Abs. 6 BauGB)

Bauliche Nutzung: MischgebietMI

3. Maß der baulichen Nutzung

Nachrichtliche Übernahmen, Kennzeichnungen und
Hinweise
1. Nachrichtliche Übernahmen (§ 9 Abs. 6 BauGB)
1.1 Bauverbotszone K36

Entlang der K36 ist eine reduzierte 11,00 m breite Bauverbotszone gemäß § 24 Abs. 1 
Niedersächsisches Straßengesetz (NStrG) dargestellt. Gemäß § 24 Abs. 7 NStrG können 
ausnahmsweise baulichen Anlagen sowie Aufschüttungen und Abgrabungen größeren 
Umfanges im Einzelfall zugelassen werden. Die Entscheidung trifft die für die Genehmigung
des Vorhabens zuständige Behörde im Einvernehmen mit der Straßenbaubehörde.

1.2 Bodenplanungsgebiet
Das Plangebiet liegt im Geltungsbereich der Verordnung über das Bodenplanungsgebiet 
Harz im Landkreis Goslar (BPG-VO), Teilgebiet 3.

1.3 Radonvorsorgegebiet
Das Plangebiet befindet sich gemäß Allgemeinverfügung des Gewerbeaufsichtsamtes 
Braunschweig (Nds.MBL 57/2020, S. 1667) innerhalb eines Radonvorsorgegebietes gemäß
§ 121 Abs. 1 Satz 1 Strahlenschutzgesetz (StrlSchG 2017, zuletzt geändert 2020). In diesem
Gebiet gilt gemäß § 123 Abs. 1 Strahlenschutzgesetz (StrlSchG) in Verbindung mit §154 
Strahlenschutzverordnung (StrlSchV) die Pflicht, geeignete Maßnahmen zu treffen, um den
Zutritt von Radon aus dem Baugrund zu verhindern oder erheblich zu erschweren.

1.4 Denkmalschutz
Im Plangebiet befindet sich ein Fragment des als Bodendenkmal gem. § 3 Abs. 3 Nds. 
Denkmalschutzgesetz geschützten ehem. "Mittleren Grumbacher Grabens". Dieses 
Bodendenkmal ist zudem Bestandteil der UNESCO Welterbestätte "Bergwerk 
Rammelsberg, Altstadt von Goslar und Oberharzer Wasserwirtschaft".

1.5 Landschaftsschutzgebiet
Im südlichen Teil des Geltungsbereiches verläuft die Grenze des 
Landschaftsschutzgebietes "Harz".

2. Kennzeichnungen (§ 9 Abs. 5 BauGB)
2.1 Belastete Böden

Der gesamte Geltungsbereich befindet sich in einer Fläche, deren Böden erheblich mit 
umweltgefährdenden Stoffen belastet sind; siehe nachrichtliche Übernahme 1.1.

3. Hinweise
3.1 Artenschutz

Bei jedem Vorhaben (Baumaßnahmen, Gehölzmaßnahmen) sind die 
Artenschutzvorschriften des § 44 BNatSchG zu beachten. Werden Verbotstatbestände nach
§ 44 BNatSchG berührt, ist das weitere Vorgehen mit der Unteren Naturschutzbehörde des
Landkreises Goslar abzustimmen.
Rodungsmaßnahmen und das Abschieben des vegetationstragenden Oberbodens sind nur
in der Zeit vom 1. November bis 28./29. Februar zulässig. Außerhalb dieses Zeitraums sind
eine vorrausgegangene qualifizierte Begehung und die Abstimmung mit der Unteren 
Naturschutzbehörde des Landkreises Goslar erforderlich.

3.2 Kampfmittel
Sollten bei Erdarbeiten Kampfmittel (Granaten, Panzerfäuste, Brandmunition, Minen etc.) 
gefunden werden, sind umgehend die zuständige Polizeidienststelle, der Fachbereich 2 
(Sicherheit und Ordnung) der Stadt Goslar oder der Kampfmittelbeseitigungs-dienst des 
Landes Niedersachsens bei der RD Hameln-Hannover des LGLN zu benachrichtigen.

3.3 Denkmalschutz
Das Plangebiet überlagert Teile der Pufferzonen von den Welterbebestandteilen "Mittlere 
Grumbacher Graben", "Oberer Schalker Graben" und "Großer Kranicher Teich". Diesen 
Bereichen ist eine Bedeutung analog zum Umgebungsschutz von Baudenkmalen gem. § 8
NDSchG zuzumessen.

Örtliche Bauvorschrift über die Gestaltung der baulichen
Anlagen (§ 56 und 84 NBauO)

§ 1 Geltungsbereich
1.2 Die Örtliche Bauvorschrift gilt für das gesamte Plangebiet des Bebauungsplanes Nr. 512 

"Bockswieser Straße".

§ 2 Fassaden
2.1 Als Fassadenmaterialen sind Holz, Holzverkleidungen und Putz sowie untergeordnet Klinker

auf insgesamt nicht mehr als 30 % der gesamten Fassadenfläche zulässig.
2.2 Für die Fassadenflächen sind nur folgende Farbtöne aus dem Farbregister RAL 840 HR 

einschließlich der Zwischenfarbtöne zulässig:
RAL 1000 (Grünbeige), RAL 1001 (Beige), RAL 1002 (Sandgelb), RAL 1013 (Perlweiß), RAL
1014 (Elfenbein), RAL 1015 (Hellelfenbein), RAL 7035 (Lichtgrau), RAL 9001    
(Cremeweiß), RAL 9002 (Grauweiß) und RAL 9018 (Papyrusweiß).

2.3 Bei Holzfassaden sind zusätzlich folgende Farbtöne aus dem Farbregister RAL 840 HR 
einschließlich der Zwischenfarbtöne zulässig:
RAL 1032 (Ginstergelb), RAL 3011 (Braunrot), RAL 3013 (Tomatenrot), RAL 5014 
(Taubenblau) und RAL 6011 (Resedagrün).

2.4 Holzfassaden sind zudem in natürlichen Farbtönen zulässig.
2.5 An Giebeldreiecken ist darüber hinaus auch Schiefer zulässig. Weiterhin sind an 

Giebeldreiecken auch Ziegelverkleidungen zulässig. Für die Farbwahl der 
Ziegelverkleidung gilt § 4 dieser ÖBV entsprechend.

2.6 Fassadenbegrünungen sind allgemein zulässig.
2.7 Ausnahmsweise sind bei untergeordneten Flächen (Gesimse, Lisenen, Umrahmungen etc.)

aber auch bei einzelne Fassadenelemente (Türen, Balkonbrüstungen, etc.) weitere Farbtöne
zulässig.

§ 3 Fenster
3.1 Strukturierte und farbige Gläser sind nur für untergeordnete Fensterflächen zulässig.
3.2 Abgetönte und/oder verspiegelte Scheiben sind nicht zulässig.

§ 4 Dächer
4.1 Dächer sind nur als symmetrisch geneigte Satteldächer oder Krüppelwalmdächer mit einer

Neigung von 20° bis zu 45° zulässig.
4.2 Bei Baukörper mit einer Grundfläche > 500 m² sind zusätzlich Flachdächer und 

flachgeneigte Dächer mit einer Neigung von höchstens 20° zulässig. Ausnahmsweise 
können Flachdächer und flachgeneigte Dächer auch bei < 500 m² Grundfläche zugelassen
werden. Auf die textliche Festsetzung 5.3 wird in diesem Zusammenhang hingewiesen.

§ 5 Dachaufbauten
5.1 Dachaufbauten sind nur als Satteldach-, Krüppelwalm- oder Schleppgauben zulässig und 

haben sich proportional dem Hauptdach unterzuordnen. Die Breite aller Dachaufbauten 
addiert darf max. 3/4 der Gesamtdachbreite betragen. Die Breite der einzelnen Aufbauten 
darf 1/3 der Breite des Gesamtdaches nicht überschreiten.

5.2 Zwerchhäuser sind nur zulässig, wenn sie sich klar dem Hauptbaukörper unterordnen.
5.3 Je Baukörper ist max. eine Gaubenform zulässig.
5.4 Technische Dachaufbauten müssen zum Dachrand mindestens einen Abstand einhal-ten, 

der das 1,5-fache ihrer gesamten Konstruktionshöhe über der Dachfläche ent-spricht, aber
mindestens 1,50 m. Auf die textliche Festsetzung 2.2 wird in diesem Zu-sammenhang 
hingewiesen.

§ 6 Dacheindeckungen
6.1 Als Dacheindeckung, für die mehr als 20° geneigten Dachflächen, sind nur nicht glänzende

und nicht reflektierende Dachziegel als Tonpfannen und Betondachsteine in folgenden 
Farbtönen aus dem Farbregister RAL 840 HR einschließlich der Zwischenfarbtöne zulässig:
RAL 2012 (Lachsorange), RAL 3009 (Oxidrot), RAL 3016 (Korallenrot), RAL 8002 
(Sig-nalbraun), RAL 8004 (Kupferbraun), RAL 8017 (Schokoladenbraun), RAL 8019 
(Grau-braun), RAL 7015 (Schiefergrau), RAL 7016 (Anthrazitgrau) und RAL 7024 
(Graphit-grau).

6.2 Ebenfalls zulässig sind ebene Faserzementschindeln in RAL 7015 (schiefergrau) oder 
Naturschiefer vorzugsweise Harzer graubunt.

Textliche Festsetzunge
1. Art der baulichen Nutzung (§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB)
1.1 Mischgebiet - MI (§ 6 BauNVO)
1.1.1 Einzelhandelsbetriebe sind nur zulässig, sofern sie der Nahversorgung dienen und eine 

Verkaufsfläche von max. 800 m² nicht überschreiten.
1.1.2 Ausnahmsweise können Nahversorger mit einer Verkaufsfläche > 800 m² 

zugelassen werden, sofern diese der wohnortbezogenen Nahversorgung dienen und keine
raumbedeutsamen Auswirkungen haben.

1.1.3 Gartenbaubetriebe, Tankstellen und Lagerplätze sowie Vergnügungsstätten im Sinne des §
4a Abs. 3 Nr. 2 BauNVO sind unzulässig.

2. Höhe der baulichen Anlagen (§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB)
2.1 Bei flachgeneigten Dächern bis 5° ist eine max. Gebäudehöhe von 7,00 m 

(höchster Punkt der Attika) und bei steiler geneigten Dächern eine Firsthöhe von max. 9,50m
zulässig.

2.2 Die Bezugsebene bei der Ermittlung der festgesetzten Gebäude- und Firsthöhen ist dabei 
jeweils der Erdgeschossfertigfußboden (OKFF).

2.3 Untergeordnete Bauteile, wie z. B. Schornsteine, Lüftungsanlagen, 
Aufzugschächte, Antennen, Solaranlagen dürfen ausnahmsweise die maximale 
Gebäudehöhe überschreiten.

3. Bauweise (§ 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB, § 22 BauNVO)
3.1 Für den gesamten Geltungsbereich wird die abweichende Bauweise festgesetzt. Wonach 

auch Gebäude mit mehr als 50,00 m Länge zulässig sind.

4. Geh-, Fahr- und Leitungsrecht (§ 9 Abs. 1 Nr. 21 BauGB)
4.1 Die Fläche wird mit einem Leitungsrecht (Breite von 2,00 m) zugunsten der 

Versorgungsträger (Ver- und Entsorgung) belastet. Bauliche Maßnahmen sowie 
Pflanzungen mit tiefwurzelnden Bäumen und Sträuchern innerhalb der Flächen sind mit dem
jeweiligen Versorgungsträger abzustimmen.

5. Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Boden, Natur und 
Landschaft (§ 9 Abs. 1 Nr. 20 u. 25 BauGB)

5.1 Es ist je 4 Pkw-Einstellplätze ein hochstämmiger, einheimischer Laubbaum in direkter 
Verbindung mit den Einstellplätzen zu pflanzen und dauerhaft zu erhalten. Das 
Pflanzmaterial muss mindestens die Qualität Hochstamm, 3 x verpflanzt, StU 16 - 18 cm 
erfüllen. Die Pflanzung ist entsprechend den jeweils aktuellen Regeln der Technik (DIN 
18915, 18916 und 18919 sowie 'Empfehlungen für die landschaftspflegerische Ausführung
im Straßenbau' (ELA)) auszuführen und dauerhaft zu erhalten. Ausfälle sind unter Beachtung
der vorgenannten Regelungen durch Neupflanzungen zu ersetzen. Pro Baum ist eine 
Baumscheibe mit einer offenen Bodenfläche von mindestens 10 m² herzustellen. 
Ausnahmsweise sind kleinere Baumscheiben möglich, wenn ein Mindestvolumen der 
Pflanzgrube von 12 m³ durchwurzelbarem Bodensubtrat bei einer Mindesttiefe von 1,50 m 
zur Verfügung gestellt wird. Die Baumscheiben sind durch geeignete Maßnahmen vor 
Überfahren bzw. sonstigen Beeinträchtigungen zu schützen.

5.2 Bei Abgang ist der festgesetzte Einzelbaum im Verhältnis 1:1 durch Pflanzung eines 
heimischen Laubgehölzes in der Mindestqualität: Hochstamm, 3 x verpflanzt, 
Stammumfang: 16 - 18 cm zu ersetzen.

5.3 Flachdächer und flachgeneigte Dächer bis 20° Neigung sind mit einer mindestens 10 cm 
dicken durchwurzelbaren Substratschicht zu versehen und mindestens extensiv zu 
begrünen. Die Dachflächen sind mit einem regionalen Saatgut anzusäen, dauerhaft zu 
erhalten und bei Abhängigkeit gleichwertig zu ersetzen. Eine Bepflanzung mit 
standortgerechten Stauden und/oder Sedumsprossen ist bis zu einem Anteil von max. 30 %
der begrünten Dachfläche zulässig. Nutzbare Dachterrassen, verglaste Dachteile, 
technische Dachein- und Aufbauten bis zu einem Anteil von max. 20 % der 
Gesamtdachfläche sind von der Begrünungspflicht ausgeschlossen.

5.4 Fassaden von Hauptanlagen, die sich zur Bockswieser Straße orientieren und auf einer 
Länge von 5,00 m keine Öffnungen aufweisen, sind mit standortheimischen rankenden oder
klimmenden Pflanzen zu begrünen; je 2,00 m Wandlänge ist mindestens eine Pflanze zu 
verwenden.

5.5 In der öffentlichen Grünfläche mit der Zweckbestimmung "Kernzone Welterbe" sind keine 
baulichen Anlagen oder andere Bodeneingriffe zulässig. Ausnahmsweise können bauliche
Anlagen im Einvernehmen mit der zuständigen Denkmalbehörde zugelassen werden, wenn
sie die Substanz des Bodendenkmals nicht beeinträchtigen sowie der Wahrnehmbarkeit und
Erlebbarkeit des Welterbegutes dienen bzw. diese zumindest nicht beeinträchtigen.

5.6 Außenleuchten sind zum Schutz von wildlebenden Tierarten ausschließlich mit Leuchtmitteln
mit warmweißer Farbtemperatur kleiner 3000 Kelvin und Wellenlängen zwischen 540 und 
700 Nanometern zulässig. Die Leuchtgehäuse sind gegen das Eindringen von Insekten 
staubdicht geschlossen auszuführen und dürfen eine Oberflächentemperatur von 60°C nicht
überschreiten. Eine Abstrahlung oberhalb der Horizontalen sowie auf angrenzende 
Wasserflächen und Gehölze ist unzulässig. Die Lichtquellen sind zeitlich und in ihrer Anzahl
auf das für die Beleuchtung absolut notwendige Maß zu beschränken.

5.7 Neue bauliche Anlagen sind mit Nist- und Fledermauskästen zu versehen. Je 300 m² 
Grundfläche ist ein Nistkasten vorzusehen. Empfohlen werden dabei vorgefertigte Produkte
zum Einbau in die Fassaden.

6. Maßnahmen zum Schutz des Grundwassers und zum Hochwasserschutz
(§ 9 Abs. 1 Nr. 16, 20 u. 24 BauGB)

6.1 Die Verkehrsflächen, zu denen auch die Parkflächen zählen, sind nach den einschlägigen 
rechtlichen Vorgaben für Wasserschutzgebiete, wie die Richtlinien für bautechnische 
Maßnahmen an Straßen in Wasserschutzgebieten (RiStWag) herzustellen.

6.2 Eine Versickerung des Oberflächenwassers der Verkehrsflächen über die belebte 
Bodenzone ist ohne geeignete Vorbehandlung nicht zulässig. Die technischen Regelwerke
Merkblatt DWA-M 138 und Merkblatt DWA-M 153 sind bei der Planung von Anlagen zur 
Versickerung von Niederschlagswasser zu beachten und anzuwenden.

7. Schutz vor schädlichen Umwelteinwirkungen (§ 9 Abs. 1 Nr. 24 BauGB)
7.1 Für bauliche und sonstige Anlagen ist im Rahmen des Bauantragsverfahrens ein Nachweis

zu erbringen, dass von ihnen keine Belästigungen oder Störungen ausgehen, die in einem
Mischgebiet unzumutbar sind.

§ 7 Einfriedungen und Bauteile zum Ausgleich von Geländehöhen
7.1 Einfriedungen entlang öffentlicher Verkehrsflächen sind nur als offene und durchlässige 

Zäune bis zu einer maximalen Höhe von 1,20 m zulässig.
7.2 Als Material können verwendet werden: Holz in senkrechter, diagonaler und waagerechter

Lattung, Schmiedeeisen und Natur- und Betonstein als max. 0,50 m hohe Sockel.
7.3 Zudem sind standortheimische Hecken bis 1,60 m Höhe zulässig.

§ 8 Bauteile zur Außenverschattung und zum Witterungsschutz
8.1 Markisen sind als bewegliche Stoffmarkisen an Schaufenstern nur mit einer max. Ausladung

von 1,00 m und einer Verdeckung von max. 1/4 der Schaufensterhöhe zulässig.
8.2 Klappläden teilgeschlossen oder als Lamellentüren sind nur nach außen aufklappbar oder 

verschiebbar zulässig.
8.3 Außenrollläden dürfen die konstruktive Höhe der Fenster nicht verringern und sind verdeckt

zu montieren.

§ 9 Werbeanlagen
9.1 Werbeanlagen sind nur an der Stätte der Leistung zulässig.
9.2 Werbeanlagen sind an den Außenwänden nur an zu den Verkehrsflächen ausgerichteten 

Fassaden in Form eines Schriftzuges aus Einzelbuchstaben oder als Beschilderung zulässig.
Die Werbeanlagen dürfen max. 0,25 m über die Gebäudefront hinausragen. Die Oberkante
der Werbeanlagen dürfen die Trauf-, First- bzw. Gebäudehöhe nicht überschreiten. Alle 
Werbeanlagen an einem Gebäude sind nach Art, Größe, Gestaltung und Anbringungsort 
aufeinander abzustimmen. Die Gesamtfläche der Werbeanlagen darf je an die 
Verkehrsfläche angrenzenden Gebäudeseiten 5 m² nicht überschreiten.

9.3 Pro Grundstück ist nur eine freistehende Werbeanlage in Form eines Pylons bis 7,00 m 
Höhe und 5 m² Gesamtfläche zulässig. Anstatt der freistehenden Werbeanlage dürfen bis zu
drei Fahnenmasten je Grundstück bis zu 7,00 m Höhe errichtet werden. Das Werbemittel 
darf höchstens die Hälfte der Masthöhe beanspruchen. Die Höhe des Pylons bzw. 
Fahnenmastes wird vom höchsten Geländepunkt im Bereich der Werbeanlage gemessen.

9.4 Das Bekleben oder Bemalen der Fensterflächen ist nur bis zu 1/3 der Gesamtfläche jeder 
einzelnen Fensterfläche zulässig

9.5 Je Betrieb ist nur ein mobiles Werbeschild (wie Aufsteller, Klapptafel) mit einer maximalen 
Höhe von 1,25 m und maximalen Breite von 0,75 m oder ein Werbeschild bis maximal DIN
A1 zulässig. Gegenständliche Darstellungen (z. B. Personen, Tiere, Eistüten) sowie 
aufblasbare Elemente sind unzulässig, es sei denn, sie stellen harztypische Objekte, wie 
Hexen, Kobolde o.ä., dar.

9.6 Werbeanlagen auf Dächern, an Schornsteinen und Einfriedungen sind unzulässig.
9.7 Als Leuchtmittel sind nur warmweiße LED zulässig.
9.8 Werbeanlagen mit Wechsel-, Lauf- oder Blinklicht sowie Projektionen und akustische
Werbeanlagen sind unzulässig.
9.9 Ungenutzte Werbeanlagen sind einschließlich etwaiger Befestigungen vollständig zu 

entfernen und die sie tragenden Wandflächen in ihren Ursprungszustand zu versetzen.

§ 10 Aufschüttungen, Abgrabungen, Geländemodellierung
10.1 Das vorhandene Gelände ist grundsätzlich zu erhalten. Geplante Geländeveränderungen 

sind im Bauantrag im Schnitt und in den Ansichten mit Anschluss des Nachbargrundstückes
darzustellen.

10.2 Das Gelände darf durch Abgrabung und Auffüllung um nicht mehr als 0,50 m verändert 
werden. Geländeveränderungen mit mehr als 0,50 m sind nur in begründeten 
Ausnahmefällen zulässig und genehmigungspflichtig.

§ 11 Antennenanlagen
11.1 Je Gebäude ist nur eine Antennenanlage zulässig.

§ 12 Ordnungswidrigkeiten
12.1 Gemäß § 80 Abs. 3 NBauO handelt ordnungswidrig, wer vorsätzlich und fahrlässig den 

aufgeführten örtlichen Bauvorschriften zuwiderhandelt. Ordnungswidrigkeiten können gemäß
§ 80 Abs. 5 NBauO mit einer Geldbuße geahndet werden.

mit örtlicher Bauvorschrift (ÖBV)
Zugleich teilweise Aufhebung des

Bebauungsplanes Nr. 501 "Rathausstraße"

Grundflächenzahl, Höchstmaß: 0,6GRZ 0,6

Vollgeschoss, Höchstmaß: 2II

Firsthöhe in m, Höchstmaß: 9,50FH 9,50m

Oberkante in m, Höchstmaß: 7,00OK 7,00m

MI

Bauweise: Abweichende Bauweisea

Verkehrsflächen besonderer Zweckbestimmung
(§ 9 Abs. 1 Nr. 11 und Abs. 6 BauGB)

Öffentliche Parkfläche
(§ 9 Abs. 1 Nr. 11 und Abs. 6 BauGB)

Umgrenzung von Schutzgebieten und Schutzobjekten im Sinne des Naturschutzrechts
(§ 9 Abs. 6 BauGB)

D

7. Regelung für die Stadterhaltung und für den Denkmalschutz
Umgrenzung von Gesamtanlagen (Ensembles), die dem Denkmalschutz unterliegen
(§ 9 Abs. 6 BauGB)

Mit Geh-, und Leitungsrechten zu belastende Fläche
(§ 9 Abs. 1 Nr. 21 und Abs. 6 BauGB)

Umgrenzung der Fläche, die von der Bebauung freizuschalten sind
(§ 9 Abs. 1 Nr. 10 und 6 BauGB)
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Rechtliche Grundlagen 

Die gesetzliche Grundlage für die den Gemeinden übertragene Bauleitplanung ist das Baugesetz-

buch (BauGB) in der Fassung der Bekanntmachung vom 3. November 2017 (BGBl. I S. 3634). 

 
Weitere Rechtsgrundlagen: 
 

- Baunutzungsverordnung (BauNVO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 21. November 
2017 (BGBl. I S. 3786) 

 
- Planzeichenverordnung vom 18. Dezember 1990 (BGBl. 1991 I S. 58), zuletzt geändert durch 

Artikel 2 des Gesetzes vom 22. Juli 2011 (BGBl. I S. 1509), Neuer Titel: Verordnung über die 
Ausarbeitung der Bauleitpläne und die Darstellung des Planinhaltes (Planzeichenverordnung – 
PlanZV) 

 
- Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG) in der Fassung vom 29. Juli 2009 (BGBl. I S. 2542), 

in Kraft getreten am 01.03.2010, zuletzt geändert durch Art. 1 des Gesetzes vom 18. August 
2021 (BGBl. I S. 3908) 

 
- Gesetz über die Umweltverträglichkeitsprüfung (UVPG) in der Fassung der Bekanntma-

chung vom 24. Februar 2010 (BGBl. I S. 94), das zuletzt durch Artikel 2 des Gesetzes vom 8. 
September 2017 (BGBl. I S. 3370) geändert worden ist 

 
- Bundes-Immissionsschutzgesetz (BImSchG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 17. 

Mai 2013 (BGBl. I S. 1274), das zuletzt durch Artikel 3 des Gesetzes vom 18. Juli 2017 (BGBl. 
I S. 2771) geändert worden ist 

 
- Niedersächsisches Ausführungsgesetz zum Bundesnaturschutzgesetz (NAGBNatSchG) 

vom 19. Februar 2012 (Nds. GVBL. S. 104), mehrfach geändert; §§ 1a, 2a, 2b, 5, 13a und 25a 
eingefügt durch Artikel 1 des Gesetzes vom 11.11.2020 (GVBl. S. 451). 

 
- Niedersächsisches Straßengesetz (NStrG) in der Fassung vom 24. September 1980, zuletzt 

geändert durch Artikel 5 des Gesetzes vom 22.10.2014 (Nds. GVBL. S. 291) 
 
- Niedersächsische Bauordnung (NBauO) in der Fassung vom 10. Februar 2003 (Nds. GVBl. 

S. 89), geänd. durch Artikel 2 des Gesetzes vom 23. Juli 2014 (Nds.GVBl.S.206) 
 

- Niedersächsisches Denkmalschutzgesetz (NDSchG) vom 30. Mai 1978, geändert durch Ge-
setz vom 26.05.2011 (Nds. GVBl. S. 135). 

 
- Niedersächsisches Gesetz über den Wald und die Landschaftsordnung (NWaldLG) v. 21. 

März 2002, zuletzt geändert durch Artikel 3 des Gesetzes vom 20. Mai 2019 (Nds. GVBl. S. 88) 
 
 
Gender Mainstreaming 

Nach derzeitigem Kenntnisstand lösen der Bebauungsplan und die hierin getroffenen Festsetzungen 

keine geschlechtsspezifischen Wirkungen aus. Die verfolgten Planungsziele wirken sich in gleich-

wertiger Weise auf die Belange von Männern und Frauen bzw. auf alle gesellschaftlichen Gruppen 

aus. Die Chancengleichheit der Geschlechter ist gegeben.  
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TEIL 1 STÄDTEBAULIICHE BEGRÜNDUNG 

 
1. Planungsanlass, Ziel und Grundlage 

 
1.1 Anlass der Planung 

Anlass der Planung sind die nicht ausreichend gesicherten Versorgungsstrukturen der Ort-

steile Hahnenklee und Bockswiese. Seit der Schließung des Nahversorgers in der Rathaus-

straße vor einigen Jahren besteht sowohl für die ansässige Wohnbevölkerung als auch Tou-

risten insbesondere eine Versorgungslücke im Lebensmittelbereich. Um diese Lücke zu 

schließen, soll im Ortsteil Hahnenklee ein Lebensmittelmarkt angesiedelt werden. Die An-

siedlung eines Lebensmittelmarktes für die Nahversorgung folgt insbesondere auch den Ziel-

aussagen des städtischen Zentrenkonzepts. Demnach soll Wert auf die Entwicklung der 

Nahversorgung in den heute unterversorgten Stadtteilen gelegt werden. Dabei ist die An-

siedlung weiterer Lebensmittelflächen erforderlich, um die wohnortnahe Versorgung der Be-

völkerung auf Dauer zu sichern.  

Die bisher beabsichtigte Ansiedlung eines touristischen Angebotes in diesem Bereich ist 

nicht mehr Gegenstand der aktuellen Planung. Stattdessen ist die Überplanung des angren-

zenden ehemaligen städtischen Bauhofes dazugekommen. Die Nutzung des städtischen 

Bauhofes wurde aus personellen und wirtschaftlichen Überlegungen im Oktober 2015 auf-

gegeben. Eine Nachnutzung des Bauhofes ist derzeit kaum möglich, da die Fläche als Ge-

meindebedarfsfläche mit der Zweckbestimmung Verwaltung ausgewiesen ist. Mit der Pla-

nung wird der Fläche eine neue Nutzungsart zugewiesen, die ein breites Spektrum an Nut-

zungen zulässt.  

 

1.2 Ziele und Grundzüge der Planung 

Mit der Aufstellung des Bebauungsplanes sollen zum einen am Ortseingang von Hahnenklee 

die planungsrechtliche Voraussetzung zur Entwicklung eines Nahversorgungsangebotes ge-

schaffen werden. Somit soll die Nahversorgungsstruktur nachhaltig gestärkt werden. Zum 

anderen soll dem ehemaligen städtischen Bauhof eine Vielzahl an Nutzungsmöglichkeiten 

eingeräumt werden.  

Grundzüge der Planung sind: 

 Sicherung und Ausbau der Nahversorgung 

 Nicht-Inanspruchnahme bisher freier Landschaft 

 angemessene Einbindung in die umgebende Landschaft 

 Verträglichkeit mit dem im Plangebiet sowie in der Umgebung gelegenen UNSECO Welt-

erbebestandteilen der „Oberharzer Wasserwirtschaft“ 

 Klimaschutz bzw. Anpassung an den Klimawandel  

 

1.3 Standortabwägung 

Die Stadt Goslar bemüht sich seit 2017 darum, in Hahnenklee-Bockswiese ein Nahversor-

gungsangebot zu schaffen und die Grundversorgung sicherzustellen. Gespräche mit unter-

schiedlichen Nahversorgerfilialisten führten stets zu dem Ergebnis, dass einerseits in Rede 

stehende Flächen/ Bestandsimmobilien nicht den Anforderungen genügten und andererseits 
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eine überwiegend der Nahversorgung dienende Verkaufsflächengröße als wirtschaftlich un-

attraktiv bewertet wurde. Mit den jetzigen Vorhabenträgern hat sich ein Investor und Betrei-

ber für einen Nahversorger mit einer Verkaufsflächengröße unterhalb der Schwelle zur raum-

bedeutsamen Großflächigkeit gefunden.  

Der frühere Standort des List-Nahversorgers in der Rathausstraße erfüllt hinsichtlich Ver-

kaufsflächen- und Grundstücksgröße nicht mehr den aktuellen Anforderungen. Auf Basis 

konkreter Standortanforderungen und Definition eines Suchraums wurden insgesamt 15 

Leerstände sowie 18 weitere bebaute und unbebaute Grundstücke bewertet (s. Anlage „Nah-

versorger Hahnenklee – Analyse Standortpotentiale“, Stadt Goslar 2022). Im Ergebnis hat 

sich der bestehende „Überlauf“-Parkplatz am Ortseingang von Hahnenklee als der mit Ab-

stand am besten geeignete Standort herausgestellt. 

 

1.4 Geltungsbereich und Bestandssituation 

Der Geltungsbereich befindet sich am Ortseingang von Hahnenklee und umfasst das ge-

samte Flurstück 5/27 sowie Teile der Flurstücke 5/24, 48/1 und 48/2 Flur 4 in der Gemarkung 

Hahnenklee-Bockswiese mit einer Fläche von ca. 11.140 m². Derzeit wird der Geltungsbe-

reich durch einen Parkplatz einschließlich seiner Grünanalgen geprägt. Den nördlichen Ab-

schluss bildet die Kreisstraße (K36). Parallel zur K36 verläuft ein Fragment des „Mittleren 

Grumbacher Grabens“. Im nordöstlichen Bereich des Gebiets befindet sich der ehemalige 

Bauhof. 

Abb.:  Luftbild - Plangebiet mit roter Strichlinie umrandet 

Abgegrenzt wird der Geltungsbereich im nördlichen und nordwestlichen Bereich von einer 

öffentlichen Grünfläche und dem Friedhof. Im Nordosten beginnt der Siedlungsbereich von 

Hahnenklee mit Feuerwache und Wohnbebauung. Von Südosten bis Südwest wird das Plan-

gebiet von einer Waldfläche eingerahmt.  
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Im weiteren Umfeld liegen hinter der öffentlichen Grünfläche der Große und der Kleine Kra-

nicher Teich, die Bestandteile der UNESCO-Welterbestätte „Bergwerk Rammelsberg, Alt-

stadt von Goslar und Oberharzer Wasserwirtschaft“ sind. Innerhalb der Waldfläche verläuft 

östlich jenseits des Rad- und Wanderweges der „Obere Schalker Graben“. 

 

1.4 Bisherige Rechtslage 

Verbindliches Planungsrecht  

Das Plangebiet liegt innerhalb eines Teilbereiches des rechtskräftigen Bebauungsplanes Nr. 

501 „Rathausstraße“. Dieser setzt im betroffenen Teil eine „öffentliche Parkfläche“, eine „Flä-

che für den Gemeinbedarf“ sowie ein „Leitungsrecht“ fest. Dieser Bereich wird durch den 

aufzustellenden Bebauungsplan Nr. 512 „Bockswieser Straße“ überlagert und überplant. 

Abb.:  Auszug Bebauungsplan Nr. 501 „Rathausstraße“ - Plangebiet mit roter Strichlinie umrandet 

 

Flächennutzungsplan 

Für den Geltungsbereich dieses Bebauungsplanes gilt der Flächennutzungsplan der Stadt 

Goslar in der Fassung der Bekanntmachung der Neufassung vom 20.03.2017 sowie den 

seitdem erfolgten wirksamen Änderungen.  

Der rechtswirksame Flächennutzungsplan der Stadt Goslar stellt im Großteil des Plangebie-

tes „Verkehrsfläche“ mit der Zweckbestimmung „öffentliche Parkfläche“ dar. Die übrige Flä-

che ist im nord-westlichen Bereich als „sonstige überörtliche und örtliche Hauptverkehrs-

straße“ und im östlichen Bereich als „Fläche für den Gemeinbedarf“ ausgewiesen. 
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Abb.: Auszug FNP der Stadt Goslar - Plangebiet mit roter Strichlinie umrandet  

Aus der Flächenausweisung im Flächennutzungsplan kann die für das Plangebiet ange-

strebte Festsetzung des Bebauungsplanes nicht entwickelt werden. Der Flächennutzungs-

plan wird daher gem. § 8 Abs. 3 BauGB im Parallelverfahren geändert.  

Erforderlich ist die Umwandlung der „Fläche für den Gemeinbedarf“ und teilweise die „Ver-

kehrsfläche mit der Zweckbestimmung öffentliche Parkfläche“ in eine gemischte Baufläche 

gem. § 1 Abs. 1 Nr. 2 BauNVO. 

 

1.5 Vorgaben der Raumordnung 

1.5.1 Einzelhandel - Nahversorgung 

Die Ziele des LROP 2017 zur Steuerung des großflächigen Einzelhandels werden nicht be-

rührt. Gegenstand der Planung ist die Ansiedlung einer nicht-raumbedeutsamen Nahversor-

gung. Dies entspricht dem Ziel der Raumordnung, ausgeglichene Versorgungsstrukturen mit 

einer verbrauchernahen Versorgung der Bevölkerung zu gewährleisten. 

1.5.2 Funktion und Aufgaben des Ortsteils  

Im Regionalen Raumordnungsprogramm (RROP) 2008 des Regionalverbandes Großraum 

Braunschweig, rechtskräftig seit dem 1. Juni 2008, wird die Ortschaft Hahnenklee-Bocks-

wiese die besonderen Entwicklungsaufgaben „Erholen“ und „Tourismus“ zugewiesen. Die 

Planung hat keine erheblichen Auswirkungen auf die Erholungsfunktion. Die Ausweisung ei-

nes Mischgebietes dient in erster Linie der Ansiedlung eines Nahversorgers. Dadurch soll 

die Grund- und Nahversorgung mit Waren des täglichen Bedarfs für die ansässige Bevölke-

rung und für Touristen gesichert werden. Innerhalb des Mischgebietes sind aber auch weitere 

Nutzungen zulässig, die die Entwicklung der touristischen Infrastruktur unterstützen. 

1.5.3 Vorrang- und Vorbehaltgebiete 

Das Plangebiet liegt im Vorranggebiet für Trinkwassergewinnung. Aufgrund der wasserrecht-

lich sensiblen Lage werden entsprechende Festsetzungen in den Bauungsplan aufgenom-

men (s. Kap. 2.9 „Wasser und Hochwasserschutz“). 
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Von Süd bis West grenzt das Plangebiet an ein Vorranggebiet „Erholung mit starker Inan-

spruchnahme durch die Bevölkerung“, ein Vorbehaltsgebiet „Natur und Landschaft“, ein Vor-

behaltsgebiet „Wald“ sowie ein Vorbehaltsgebiet „Besondere Schutzfunktionen des Waldes“ 

an. Erhebliche negative Auswirkungen auf diese Gebiete sind nicht zu erwarten.  

1.5.4 Regional bedeutsamer Rad- und Wanderweg 

Nördlich des Plangebiets verlaufen jeweils ein regional bedeutsamer Rad- und Wanderweg. 

Die Funktion der Wege wird durch die Planung nicht beeinträchtigt. Vielmehr ergibt sich hie-

raus eine gute Erreichbarkeit des Nahversorgungsangebotes auch aus Sicht des Radver-

kehrs 

1.5.5 Gasfernleitungstrasse 

Südwestlich und südöstlich des Plangebietes verlaufen Ferngasleitungen. Eine Beeinträch-

tigung der Leitungen durch die Planung ist nicht gegeben.  

Abb.:  Auszug RROP 2008  

1.5.6 Waldabstand 

Das RROP formuliert als Ziel und Grundsatz zur Freiraumstruktur und Freiraumnutzung, 

dass die Waldränder aufgrund ihrer ökologischen Funktionen und ihrer Erlebnisqualität ein 

Mindestabstand von 100 m eingehalten werden soll. Dieser raumordnerische Grundsatz ist 

der Abwägung zugänglich (OVG Lüneburg Beschluss vom 15.06.2017, 1 MN 3/17. Eine Un-

terschreitung des 100 m-Abstandes erfordert eine Auseinandersetzung mit den raumordne-

rischen Gründen im Rahmen der bauleitplanerischen Abwägung. Im vorliegenden Fall hat 

eine Auseinandersetzung mit den raumordnerischen Gründen zu tragenden Aspekten zu 

dem Ergebnis geführt, dass hier ein geringerer Abstand der geplanten Baufläche zum be-

nachbarten Wald als ausreichend angesehen wird. Der Begründung zum RROP können auf 

S.123 die tragenden Aspekte dieses Grundsatzes entnommen werden:  
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"Waldränder schützen als Nahtstellen zwischen Wald und offener Landschaft das Waldin-

nere und angrenzende Teilflächen und sind Heimstätte für viele aus der Feldflur verdrängte 

Tiere und Pflanzen. Darüber hinaus haben sie eine hohe Bedeutung für den Erholungswert 

der Landschaft. Waldränder besitzen zudem wichtige Klima- und Artenschutzfunktionen. Auf-

grund ihrer ökologischen Funktionen und ihrer Erlebnisqualitäten sollen Waldränder und ihre 

Übergangszonen daher grundsätzlich von Bebauung und sonstigen störenden Nutzungen 

freigehalten werden...".  

Des Weiteren finden sich zu den Aspekten, welche den raumordnerischen Grundsatz tra-

gen, im Forstlichen Rahmenplan Großraum Braunschweig 2003 (Kap. 3.5.2, S. 33) teilweise 

Konkretisierungen.  

Alle Aspekte wurden in Bezug auf den Bereich der Überlagerung des 100 m Puffers mit dem 

Plangebiet einzeln geprüft. Im Ergebnis ist eine Unterscheidung des 100 m Abstandes zu 

vertreten: 

• Artenreichtum, Heimstätte für viele aus der Feldflur verdrängte Tiere und Pflanzen  

Aus dem Umweltbericht lässt sich entnehmen, dass der Wert des bisherigen Fichtenfors-

tes für den Artenreichtum und Lebensraum eher gering ist. Zudem beschränkt sich die 

geplante Mischbaufläche auf bisher bereits wirksam ausgewiesene Gemeinbedarfs- und 

Verkehrsflächen einschließlich teilweiser bestehender Bebauung (ehem. Bauhof) und ei-

nem bestehenden mit Schotter befestigten Parkplatz. 

• Erholungswert der Landschaft 

Die vorhandene Bebauung (ehem. Bauhof) und der mit Schotter befestigte Parkplatz sind 

bisher von eher unterdurchschnittlicher Bedeutung für den Erholungswert der Landschaft. 

Die geplante Bebauung und Neustrukturierung des Parkplatzes sind geeignet, einen po-

sitiven Beitrag zum Erholungswert zu leisten. 

• Erlebniswert von Waldrändern für ruhige Erholung 

Eine besondere Bedeutung des Bereichs für ruhige Erholung schließt sich allein aufgrund 

der Ausweisung im RROP als Vorranggebiet für „Erholung mit starker Inanspruchnahme 

durch die Bevölkerung“ aus.  

• Naturhaushalt und Landschaftsbild 

Die Regelvermutung geht von einer zwangsläufigen Störung der Natur und des Land-

schaftsbildes durch eine waldrandnahe Bebauung aus. Im dichtbewaldeten Oberharz ist 

dagegen eine waldrandnahe Bebauung aufgrund der historischen Siedlungsentwicklung 

im Zuge des Bergbaus nicht nur relativ häufig, sondern teilweise sogar typisch. Die Aus-

wirkungen auf den Naturhaushalt sind umfänglich untersucht (s. Begründung Teil II - Um-

weltbericht). Es ist davon auszugehen, dass die mit der Planung verbundenen Eingriffe 

in den Naturhaushalt ausgeglichen werden können.  

• Klimaschutz 

Die für Waldbestände zu attestierenden Klimaschutzfunktionen aufgrund der CO²-Spei-

cherung und der ausgleichenden Dämpfung von Klimaspitzen treffen für das angestrebte 

Waldrand-100 m-Vorfeld nicht oder nur teilweise zu. Offenlandflächen im Vorfeld sind 

keine relevanten CO²-Speicher. Zumindest die Ausgleichswirkung von Wäldern strahlt 

auch in das Vorfeld aus. Diese Wirkung, der Siedlung umgebenden großen Waldflächen, 

wird durch diesen kleinteiligen Bereich nicht signifikant verschlechtert, da keine Flächen 
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mit relevanten Funktionen beansprucht werden. Lokal für die Frischluftzufuhr in den Luft-

kurort sind stattdessen nicht-bewaldete, bergwärts gelegen Kaltluft-Entstehungsflächen 

(z.B. Skipisten Bocksberg) von größerer Bedeutung.  

Längere Fahrten zu Nahversorgern in Clausthal-Zellerfeld oder Goslar werden mit der 

Ansiedlung eines Nahversorgers vermieden, sodass die Belastung des Klimas mit Um-

setzung der Planung insgesamt abnehmen sollte. Zudem werden mehrere grünordneri-

sche Maßnahmen festgesetzt, die einen Beitrag zum Klimaschutz leisten. Daher kann 

davon ausgegangen werden, dass kein erheblicher Funktionsverlust oder eine Funkti-

onsreduzierung verbleiben. 

• Gefahrenabwehr 

Die Regelvermutung ist, dass eine waldrandnahe Bebauung zwangsläufig zusätzliche 

Eingriffe in den Wald erfordern. Diese Annahme begründet sich in der Pflicht des Wald-

eigentümers zur Entnahme morscher Bäume aus Gründen der Verkehrssicherungs-

pflicht. Eine Gefährdung durch fallende Bäume oder Baumteile ist besonders bei Extrem-

wetterlagen nie auszuschließen. Außerdem sind die Verkehrssicherungsmaßnahmen zu-

sätzliche Belastungen für die Forstbetriebe und laufen dem Ziel der Totholzerhaltung ent-

gegen. Allerdings bestehen bezüglich des Planungsgebiets für den Waldeigentümer der 

angrenzenden Waldfläche (Stadtforst Goslar) aufgrund der vorhandenen Bebauung 

(ehem. Bauhof) sowie der Nutzung als öffentlichen Parkplatz bereits bisher schon er-

höhte Anforderungen an die Gewährleistung der Verkehrssicherheit.  

Eine Umwandlung von Waldflächen in Grünflächen allein zur formalen Herstellung eines 

Waldabstandes wird in dieser individuellen Situation dagegen im Sinne einer nachhalti-

gen ökologischen Waldentwicklung als nicht-zielführend eingeschätzt (s. Kap. 2.8 „Grün-

ordnung“). 

• Waldbrandvorsorge 

Gemäß fachgutachterlicher Betrachtung (s. Begründung Teil II - Umweltbericht – Anlage 

3 „Schutz des Waldes, Schutz vor vom Wald ausgehenden Gefahren“, ALNUS 2022) ist 

von der Planung keine erhebliche Waldbrandgefahr zu erwarten. Ebenso führt die Pla-

nung zu keiner Beeinträchtigung der Waldbrandbekämpfung, da die vorhandenen Forst-

straßen hinsichtlich ihrer Funktion hierfür weiterhin uneingeschränkt zur Verfügung ste-

hen. 

• Vermeidung von Beeinträchtigungen durch überhängende Kronenteile  

Mit erheblichen Schatten- und Laubwurfs des südlich benachbarten Waldbestandes auf 

die geplante Bebauung ist auch aufgrund der unter dem Punkt „Gefahrenabwehr“ be-

schriebenen Regelung nicht zu rechnen.  

• Verschmutzung, Florenverfälschung 

Eine weitere Regelvermutung ist, dass die Nicht-Einhaltung des 100 m Abstandes zu 

Wäldern zu einer Verschmutzung der Waldränder, z. B. mit Gartenabfällen, und in Folge 

zu einer Florenverfälschung führen kann. Mit einer erheblichen Florenverfälschung durch 

die geplanten Nutzungen ist nicht zu rechnen. In diesem Fall ist dies aufgrund der relativ 

hohen sozialen Kontrolle durch die Nutzenden (Kunden, Touristen, Wandernde, Fahrrad-

verkehr, etc.) und der Betreiber bzw. Anwohner nicht zu befürchten. 
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Des Weiteren sind bei Unterschreitung des 100 m-Abstandes die Auswirkungen auch die 
raumordnerischen Funktionen des südlich benachbarten Waldbestandes zu berücksichti-
gen: 

• Vorranggebiet für „Erholung mit starker Inanspruchnahme durch die Bevölkerung“  

Eine Beeinträchtigung dieser Funktion in den angrenzenden Flächen ist nicht zu befürch-

ten. Mit Wiederaufforstung der aktuell geräumten Waldflächen verhindern die unerschlos-

senen Jungbestände bereits kurzfristig, dass von dem Mischgebiet ausgehende Emissi-

onen bis an die östlich verlaufenden Wege dringen oder aus dem Wald gesehen werden 

kann. 

• Vorbehaltsgebiet Natur und Landschaft 

Das Vorbehaltsgebiet basiert auf dem rechtsverbindlich ausgewiesenen Landschafts-

schutzgebiet „Naturpark Harz (LK Goslar)“, H-Zone. Gegenüber dem früheren Planungs-

stand ist eine Entlassung aus dem Landschaftsschutzgebiet nicht mehr beabsichtigt, da 

sich die Planung im Rahmen des rechtsverbindlichen Bebauungsplans Nr. 501 „Rathaus-

straße“ bewegt. 

 

1.6 Schutzgebiete 

Landschaftsschutzgebiet 

Eine Entlassung aus dem Landschaftsschutzgebiet (LSG) ist nicht mehr erforderlich, da sich 

das Plangebiet verkleinert hat und nun innerhalb des Geltungsbereiches des rechtsverbind-

lichen Bebauungsplanes Nr. 501 „Rathausstraße“ liegt. Trotzdem kommt es zu einer Ver-

schneidung von 15 m im südlichen Bereich des Plangebietes und der Grenze des LSG. 

Nach Rücksprache mit dem Landkreis Goslar können die Planungen ohne Entlassungsver-

fahren umgesetzt werden, wenn die Festsetzungen des Bebauungsplans den Zielen des 

LSG im Überschneidungsbereich nicht entgegenstehen. Im Bereich des Parkplatzes erfolgt 

dieses durch Festsetzung einer öffentlichen Grünfläche. Im Bereich des Nahversorgers kann 

eine Befreiung bzw. eine Erlaubnis erteilt werden, da die Überschneidung nur geringfügig 

ausfällt. Dieses ist möglich, da sich der Bebauungsplan Nr. 512 „Bockswieser Straße“ in den 

Grenzen des rechtkräftigen Bebauungsplanes bewegt. 

Abb.: Verschnitt Geltungsbereich BPlan 501 und LSG 
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Wasserschutzgebiet 

Das Plangebiet liegt im Bereich der geplanten Erweiterung des Wasserschutzgebietes der 

Granetalsperre um den Einzugsbereich der Innerste-Talsperre. Ziel der Erweiterung ist, die 

Trinkwasserversorgung vor nachhaltigen Einwirkungen zu schützen. Eine besondere Rück-

sichtnahme auf die Trinkwasserversorgung ist bereits aufgrund der Ausweisung eines Vor-

ranggebiet für Trinkwassergewinnung gegeben. Mit der Planung werden keine Vorhaben er-

möglicht, welche erhebliche negative Auswirkungen für die Trinkwassergewinnung erwarten 

lassen. Dieses gilt sowohl hinsichtlich der Größenordnung des Siedlungsbestandes (Plange-

biet bisher schon Gemeinbedarfs- und Verkehrsfläche) als auch bezüglich des Risikopoten-

tials von Bauvorhaben. Die in derartigen Trinkwassereinzugsgebieten geltenden wasser-

rechtlichen Vorschriften auf Grund von Gesetzen, Verordnungen, Erlassungen und Normen 

gelten unabhängig von der Bauleitplanung und sind nicht Gegenstand der gemeindlichen 

Planungsentscheidung. 

 

1.7 Verfahrensablauf 

Der Bebauungsplan Nr. 512 „Bockswieser Straße“ wird im Normalverfahren gem. § 2 BauGB 

mit Umweltbericht aufgestellt. Es wird zum Auslegungsbeschluss nach § 3 Abs. 2 BauGB ein 

Umweltbericht mit Eingriffs- und Ausgleichsbilanz ausgefertigt. In der Fassung zum Aufstel-

lungsbeschluss bzw. zur 1. Phase der Beteiligung wird zunächst ein Vorentwurf des Umwelt-

berichtes, welcher bisher vorliegenden Erkenntnissen zur Umweltsituation im Plangebiet und 

der Umgebung beinhaltet, vorgestellt. Dies entspricht der 2-Stufigkeit eines Bauleitplanver-

fahrens nach BauGB, wonach die 1. Stufe der Sammlung von Informationen dient. 

Der Aufstellungsbeschluss für den Bebauungsplan Nr. 512 „Bockswieser Straße“, wurde am 

14.12.2021 vom Verwaltungsausschuss der Stadt Goslar gefasst.  

Die frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit gemäß § 3 Abs. 1 BauGB fand durch öffentlichen 

Aushang vom 20.12.2021 bis 31.01.2022 statt. Die Unterrichtung der Behörden und Träger 

öffentlicher Belange gemäß § 4 Abs. 1 BauGB sowie der Umweltverbände erfolgte mittels 

Anschreiben am 17.12.2021. Die während dieser Zeit eingegangenen planungsrelevanten 

Stellungnahmen wurden in der Begründung und im Planentwurf für die öffentliche Auslegung 

gem. § 3 (2) BauGB berücksichtigt. Daraus ergeben sich gegenüber der Vorentwurfsplanung 

zur frühzeitigen Beteiligung folgende wesentlichen Änderungen: 

 Die bisher beabsichtigte Ansiedlung eines touristischen Angebotes in diesem Bereich ist 

nicht mehr Gegenstand der aktuellen Planung. Die Ansiedlung eines Nahversorgers wird 

dagegen weiterverfolgt. 

 Der Geltungsbereich wurde deutlich verkleinert und beschränkt sich räumlich nun auf 

einen Teilbereich des rechtskräftigen Bebauungsplanes Nr. 501 „Rathausstraße“. 

 Hinzugetreten ist die Überplanung der bisherigen Gemeinbedarfsfläche des früheren 

städtischen Bauhofes. 

 Eine Entlassung von Flächen aus dem Landschaftsschutzgebiet ist mit der Planung nicht 

mehr verbunden. 

 Die bisher geplante Darstellung einer Sonderbaufläche wird nicht mehr verfolgt. Stattdes-

sen ist eine Mischbaufläche geplant. 
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Zur Unterrichtung und Erörterung der Öffentlichkeit gemäß § 3 Abs. 1 BauGB erfolgte die 

Auslegung im frühzeitigen Beteiligungsverfahren nach örtlicher Bekanntmachung in der Go-

slarschen Zeitung am __.__.____ im Zeitraum vom __.__.____ bis  __.__.____.  Die Behör-

den und sonstigen Träger öffentlicher Belange gemäß § 4 Abs. 1 BauGB sowie die Umwelt-

verbände wurden mit Schreiben vom __.__.____ um Abgabe einer Stellungnahme bis zum 

__.__.____ gebeten. 

Am __.__.____ wurde vom Verwaltungsausschuss der Auslegungsbeschluss gefasst. Nach 

Bekanntmachung in der Goslarschen Zeitung am __.__.____ erfolgte vom  __.__.____ bis 

zum __.__.____ die Auslegung gemäß § 3 Abs. 2 BauGB. Die Behörden und sonstigen Trä-

ger öffentlicher Belange gemäß § 4 Abs. 2 BauGB sowie die Umweltverbände wurden mit 

Schreiben vom __.__.____ um Abgabe einer Stellungnahme bis zum  __.__.____ gebeten. 

Der Rat der Stadt Goslar behandelte die eingegangenen Stellungnahmen und fasste den 

Satzungsbeschluss gemäß § 10 BauGB in seiner Sitzung am __.__.____. 
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2. Planungsinhalt 

 
2.1 Art der baulichen Nutzung 

Als Art der baulichen Nutzung wird ein Mischgebiet (MI) gemäß § 6 BauNVO festgesetzt. 

Mischgebiete dienen dem Wohnen und der Unterbringung von Gewerbebetrieben, die das 

Wohnen nicht wesentlich stören. Entsprechend dem Ziel des Bebauungsplanes wird so die 

Realisierung eines Nahversorgers sowie eine Umnutzung des früheren städtischen Bauhofes 

ermöglicht.  

Zur Stärkung der Nahversorgung sind im Mischgebiet nur Einzelhandelsbetriebe als Nahver-

sorger zulässig. Die Verkaufsfläche ist auf max. 800 m² begrenzt und dient der Abgrenzung 

zu großflächigen Einzelhandelsbetrieben, denen raumordnerische und städtebauliche Aus-

wirkungen zuzuschreiben sind. Ausnahmsweise kann die Verkaufsfläche von 800 m² über-

schritten werden, sofern diese der wohnortbezogenen Nahversorgung dienen und keine 

raumbedeutsamen Auswirkungen haben. 

Gartenbaubetriebe, Tankstellen, Lagerplätze sowie Vergnügungsstätten im Sinne des § 4a 

Abs. 3 Nr. 2 BauNVO sind unzulässig. Ein Hauptgedanke des Bebauungsplanes ist die Stär-

kung der Nahversorgungsfunktion. Gartenbaubetriebe und Lagerplätze benötigen in der Re-

gel sehr große Flächen, dadurch wird die notwendige Fläche für die angestrebte Nahversor-

gung verkleinert und führt möglicherweise zu gewissen Einschränkungen der Grundversor-

gung. Darüber hinaus sind Gartenbaubetriebe, Lagerplätze, Tankstellen und Vergnügungs-

stätten wegen ihrer baulichen Struktur und ihrem Erscheinungsbildes gestalterisch nur 

schwer zu integrieren. Sie tragen zu einer Störung des Ortsbildes bei, welche an diesem 

Standort (Ortseingang sowie Kern- und Pufferzone des Weltkulturerbes) zu vermeiden ist.  

 

2.2 Maß der baulichen Nutzung 

Das Maß der baulichen Nutzung wird durch die Grundflächenzahl, die Anzahl der Vollge-

schosse und die Höhe der baulichen Anlagen als Höchstmaße definiert.  

Grundflächenzahl 

Die Grundflächenzahl (GRZ) wird mit 0,6 festgesetzt. Damit entspricht die Festsetzung der 

GRZ der nach § 17 BauNVO zulässigen Obergrenze für Mischgebiete. Hieraus ergibt sich 

gem. § 19 (4) BauNVO eine zulässige Überschreitung der GRZ durch Garagen und Stell-

plätze mit ihren Zufahrten, Nebenanlagen sowie unterirdische bauliche Anlagen bis zu einem 

Wert von 0,8. Die Festsetzung soll eine sinnvolle Ausnutzung der Grundstücke ermöglichen, 

sichert jedoch gleichzeitig eine geordnete städtebauliche Entwicklung. 

Zahl der Vollgeschosse  

Die zulässige Zahl der Vollgeschosse wird auf maximal zwei (II) begrenzt. Somit wird die 

Struktur der östlich angrenzenden Bebauung aufgegriffen und ein städtebaulich verträgliches 

Bild erzeugt. Eine Wohnnutzung auf dem Gebäude des Nahversorgers wäre demnach zu-

lässig. Dadurch wird die gebotene quantitative Mischung zwischen Wohnnutzung und nicht 

störendem Gewerbe gefördert. 
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Höhe der baulichen Anlagen  

Die Höhenentwicklung wird über die Festsetzung der Höhe der baulichen Anlagen geregelt. 

Demnach ist bei flachgeneigten Dächern bis 5° eine max. Gebäudehöhe von 7,00 m (höchs-

ter Punkt der Attika) und bei steiler geneigten Dächern eine Firsthöhe von max. 9,50 m zu-

lässig. Die Bezugsebene bei der Ermittlung der festgesetzten Gebäude- und Firsthöhen ist 

dabei jeweils der Erdgeschossfertigfußboden (OKFF). Ausnahmsweise dürfen untergeord-

nete Bauteile, wie z.B. Schornsteine, Lüftungsanlagen, Aufzugschächte, Antennen, Solaran-

lagen die maximale Gebäudehöhe überschreiten. Mit der Festsetzung wird einer unverhält-

nismäßigen überdimensionierten Höhenentwicklung vorgebeugt, die in der Regel durch 

Nicht-Vollgeschosse (z.B. Staffelgeschosse) hervorgerufen wird.  Dauerhafte Beeinträchti-

gungen von Sichtbeziehungen zwischen einzelnen Bestandteilen des Weltkulturerbes wer-

den damit ebenfalls ausgeschlossen.   

 

2.3 Bauweise 

Für das gesamte Plangebiet wird eine abweichende Bauweise festgesetzt. Dabei gilt die of-

fene Bauweise mit der Maßgabe, dass auch Gebäude mit mehr als 50,00 m Länge zulässig 

sind. Durch die Festsetzung werden die für einen Nahversorger übliche Gebäudelängen von 

über 50,00 m ermöglicht. 

 

2.4 Überbaubare Grundstücksfläche 

Die überbaubare Grundstücksfläche wird im Bebauungsplan über Baugrenzen definiert. 

Diese sind so zu geschnitten, dass sie einerseits die Flucht des ehemaligen Bauhofes und 

der angrenzenden Feuerwache aufnehmen und andererseits genügend Gestaltungsspiel-

raum auf den jeweiligen Grundstücken zulassen. Entlang der Kreisstraße K36 folgt die fest-

gesetzte Baugrenze gleichzeitig der Bauverbotszone (s. Kap. 2.5 „Verkehrsflächen, verkehr-

liche Erschließung), die als nachrichtliche Übernahme aufgeführt wird.  

 

2.5 Verkehrsflächen, verkehrliche Erschließung 

Die verkehrstechnische Erschließung erfolgt über die Kreisstraße K36, diese ist entspre-

chend dem Bestand als öffentliche Verkehrsfläche festgesetzt. Der östliche Teil des bereits 

vorhandenen Parkplatzes wird weiterhin als Verkehrsfläche mit der besonderen Zweckbe-

stimmung „öffentliche Parkfläche“ ausgewiesen. 

Das Plangebiet liegt teilweise außerhalb der Ortsdurchfahrt, weshalb entlang der Kreisstraße 

K36 eine Bauverbotszone gemäß § 24 Abs. 1 Niedersächsisches Straßengesetz (NStrG) 

grundsätzlich anzuwenden ist. Die Bauverbotszone gilt nicht für den Bereich des ehemaligen 

Bauhofes, da dieser innerhalb der Ortsdurchfahrt liegt. In der Planzeichnung erfolgt eine 

nachrichtliche Übernahme einer auf 11,00 m reduzierten Bauverbotszone, die noch mit dem 

Träger der Straßenbaulast abzustimmen ist. Eine Reduzierung der Bauverbotszone ergibt 

sich aufgrund der erforderlichen Dimensionen eines Nahversorgers und des im Süden lie-

genden Landschaftsschutzgebietes. Die Reduzierung der Bauverbotszone orientiert sich an 

der Flucht des ehemaligen Bauhofes und der Feuerwache.  

Gemäß § 24 Abs. 7 NStrG können ausnahmsweise bauliche Anlagen sowie Aufschüttungen 

und Abgrabungen größeren Umfanges im Einzelfall zugelassen werden. Die Entscheidung 
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trifft die für die Genehmigung des Vorhabens zuständige Behörde im Einvernehmen mit der 

Straßenbaubehörde. 

 

2.6 Ver- und Entsorgung, Anlagen 

Für die Ver- und Entsorgung des Plangebietes ist die Einbindung in die vorhandenen Ver-

bundnetze beabsichtigt. Im Rahmen der baulichen Maßnahmen sind für den Ausbau bzw. 

für die Änderung der Leitungsnetze von Schmutz- und Regenwasserentsorgung, Trinkwas-

ser-, Strom- und Gasversorgung und Telekommunikation sowie zur Koordinierung mit den 

anderen Leitungsträgern frühzeitig Abstimmungen durchzuführen. 

Strom-, Gas- und Wasserversorgung: Direkt angrenzend an den Planbereich befinden sich 

verschiedene Versorgungsanlagen, die sowohl dem Anschluss der nordöstlich des neuen 

Planbereiches vorhandenen Gebäude als auch für fortleitende Zwecke dienen. Die vorhan-

denen Versorgungstrassen verlaufen teils sehr dicht entlang des Geltungsbereiches.  

Innerhalb des Geltungsbereiches verlaufen im nordöstlichen Teil im Böschungsbereich der 

geplanten LKW-Anlieferung verschiedene Stromversorgungsleitungen. Die LKW-Anlieferung 

und die Leitungen befinden sich räumlichen eng beieinander. Zur Absicherung der vorhan-

denen Anlagen und Leitungstrassen werden diese, soweit sie nicht im Bereich einer öffentli-

chen Verkehrsfläche liegen, mit einem Leitungsrecht belegt.  

Trinkwasser: Das derzeit vorhandene Leitungsnetz innerhalb der Ortslage endet in der 

„Bockswieser Straße" bei Haus Nr. 5. Die Erschließung des neuen Planbereiches ist somit 

aus einiger Entfernung erforderlich.  

Telekommunikationsanlagen: Innerhalb der öffentlichen Verkehrsfläche verlaufen Telekom-

munikationsanlagen. Deren planungsrechtliche Absicherung ist nicht erforderlich. Sollte eine 

Umverlegung oder Baufeldfreimachung notwendig werden, sind mit den Versorgungsträger 

frühzeitige Abstimmungen durchzuführen. 

Vorbeugender Brandschutz 

Für den Geltungsbereich des Bebauungsplanes ist entsprechend den geplanten Nutzungen 

als Grundschutz ein Löschwasserbedarf von 96 m³/h für gewerbliche Nutzungen im Misch-

gebiet und 48 m³/h für die Wohnbauflächen gemäß den Technischen Regeln „Arbeitsblatt W 

405“ des DVGW für eine Löschzeit von mindestens 2 Stunden vorzuhalten. Der erforderliche 

Löschwasserbedarf wird über „75 OWE Teich“ (Kranicher Teich) gewährleistet. 

 

2.7 Geh-, Fahr- und Leitungsrecht 

Im nordöstlichen Teil des Plangebietes wird ein Leitungsrecht mit einer Breite von 2,00 m 

zugunsten der Versorgungsträger festgesetzt. Die Versorgungsträger sind berechtigt, in-

nerhalb der festgesetzten Flächen Ver- und Entsorgungsleitungen zu verlegen und zu be-

treiben, dort zu belassen, zu unterhalten und auszuwechseln und das Grundstück zur Aus-

führung dieser Tätigkeiten jederzeit von einem Beauftragten betreten zu lassen.  

Bauliche Maßnahmen sowie Pflanzungen mit tiefwurzelnden Bäumen und Sträuchern sind 

in den Bereich mit dem jeweiligen Träger der Ver- und Entsorgung abzustimmen. Während 

der Bauarbeiten sind die Versorgungsanlagen entsprechend den Regeln der Technik zu 
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berücksichtigen und zu schützen. Das Leitungsrecht dient zur Absicherung der zur Ver- 

und Entsorgung erforderlichen Leitungstrassen und sichert deren Zugang. 

 

2.8 Grünordnung 

Gemäß § 1a BauGB soll mit Grund und Boden sparsam und schonend umgegangen wer-

den. Dabei sind zur Verringerung der zusätzlichen Inanspruchnahme von Flächen insbe-

sondere die Möglichkeiten der Innenentwicklung, u. a. durch Nachverdichtung, zu nutzen. 

Mit der Planung wird dem ehemaligen städtischen Bauhof und teilweise dem Parkplatz eine 

neue Nutzungsart zugeführt. Eine Flächeninanspruchnahme im Außenbereich wird vermie-

den. Das Plangebiet ist bisher schon als Gemeinbedarfs- und Verkehrsfläche wirksam aus-

gewiesen, größtenteils bereits bebaut und versiegelt bzw. befestigt (Schotterparkplatz, K36 

und Bauhof).  Die Planung entspricht somit weitgehend den Anforderungen eines nachhal-

tigen Städtebaus und des planerischen Bodenschutzes. Eingriffe, welche schon vor der 

Bauleitplanung erfolgt sind (Bestand) oder auch schon vorher zulässig waren, müssen nicht 

ausgeglichen werden. 

Für die Belange des Umweltschutzes nach § 1 Abs. 6 Nr. 7 und § 1a BauGB wurde eine 

Umweltprüfung gemäß § 2 Abs. 4 BauGB durchgeführt, in der die voraussichtlich erhebli-

chen Umweltauswirkungen des Bauleitplanes ermittelt werden. Die Beschreibung und Be-

wertung der Umweltauswirkungen können der Begründung Teil II – Umweltbericht entnom-

men werden. Für das Plangebiet besteht keine rechtliche Verpflichtung zur Planung um Um-

setzung eingriffsvermeidender, eingriffsminimierender und eingriffsausgleichender Maßnah-

men. Aus städtebaulichen Gründen werden trotzdem folgende grünordnerische Maßnah-

men und Festsetzungen aufgenommen: 

Stellplatzbegrünung  

Es ist je 4 Stellplätze ein hochstämmiger, einheimischer Laubbaum in direkter Verbindung 

mit den Einstellplätzen zu pflanzen und deren Baumscheiben mit einer offenen Bodenfläche 

von mindestens 10 m² herzustellen. Zum einen wird dadurch die Stellplatzanlage gestalte-

risch deutlich aufgewertet und zum anderen findet ein harmonischer Übergang zum Land-

schaftsschutzgebiet statt. Zudem wirkt sich die Bepflanzung durch Verdunstung, Staubfilte-

rung und Beschattung positiv auf das Stadtklima aus.  

Erhaltung von Bäumen 

Im Nordwesten des Plangebiets wächst straßenbegleitend eine mittelalte schwedische Mehl-

beere, die zu erhalten und bei Abgang zu ersetzen ist. Die dauerhafte Sicherung und die 

Verpflichtung zum Nachpflanzen dient der Sicherung des Ortbildes und mittel- bis langfristig 

dem Artenschutz, sofern an dem Baum mit zunehmendem Alter wertvolle Habitatstrukturen 

für z. T. nach dem BNatSchG besonders oder streng geschützte Tierarten (z. B. europäische 

Vogelarten, Fledermäuse) (z. B. Baumhöhlen) entstehen. 

Grünfläche 

Die nördliche öffentliche Grünfläche mit der Zweckbestimmung „Kernzone Welterbe“ dient 

dem Schutz des parallel zur K36 liegenden Fragmentes des „Mittleren Grumbacher Grabens“ 

der zum UNSECO Welterbebestandteilen der „Oberharzer Wasserwirtschaft“ zählt (s. Kap. 

2.12 „Denkmalschutz“). 
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Die südliche öffentliche Grünfläche ist auf die Verschneidung des Plangebietes mit der 

Grenze des LSG zurückzuführen (s. Kap. 1.6 „Schutzgebiete“). 

Dachbegrünung  

Eine Dachbegrünung wirkt sich durch Rückhaltung, Speicherung, Verdunstung und verzö-

gerte Ableitung des Regenwassers positiv auf den Wasserhaushalt aus. Durch Reduzierung 

und Verzögerung des Regenwasserabflusses werden Kanalisation und Kläranlagen entlas-

tet, das vor allem bei Starkniederschlägen von Vorteil ist. Mit der Verdunstung des gespei-

cherten Wassers kommt es zu einer Verbesserung des Kleinklimas durch Kühlung und Luft-

befeuchtung. Die Begrünung trägt zudem durch Schadstofffilterung aus der Luft, Abmilde-

rung der Abstrahlungswärme und Verbesserung der Staubbindung zur Verbesserung der kli-

matischen Situation bei. Extensive Dachbegrünungen bilden außerdem einen vom Men-

schen wenig gestörten Sekundär-Lebensraum für Insekten, Vögel und Pflanzen. Deshalb 

wird mit dem Bebauungsplan eine extensive Dachbegrünung für Flachdächer und flachge-

neigte Dächer bis 20° Neigung festgesetzt. Um die Wirksamkeit der Dachbegrünung zu ge-

währleisten, ist eine Mindestdicke von 10 cm des Substrataufbaus erforderlich, die eine Be-

grünung mit einem regionalen Saatgut und untergeordnet mit standortgerechten Stauden 

und Sedumsprossen ermöglicht. Auf maximal 20 von Hundert (v. H.) der Dachflächen sind 

nutzbare Dachterrassen, verglaste Dachteile, technische Dachein- und Aufbauten zulässig. 

Dadurch wird ein Mindestmaß an Begrünung gesichert. Aufgeständerte Solaranlagen kön-

nen mit Gründächern kombiniert werden, da sie sich gegenseitig positiv ergänzen. Zum einen 

führt eine Dachbegrünung zur Reduzierung der Umgebungstemperatur das zu einer gerin-

geren Aufheizung der Photovoltaikmodule führt uns somit die Solarenergieproduktion gestei-

gert wird. Zum anderen sorgt die variierende Sonneneinstrahlung und Luftfeuchtigkeit für 

unterschiedliche Standtortverhältnisse, die sich positiv auf die Artenvielfalt von Tieren und 

Pflanzen auswirken. Die zunächst höheren Kosten für den Bau eines Gründaches relativie-

ren sich im Laufe der Jahre, da Gründächer bei fachgerechter Installation und Pflege in der 

Regel eine sehr viel längere Lebensdauer aufweisen im Vergleich zu Schwarzdächer.  

Fassadenbegrünung  

Mit einer Fassadenbegrünung können vielfältige zusätzliche Leistungen für die nachhaltige 

Stadtentwicklung geleistet werden. Dazu zählt unter anderen die Verbesserung des Mikro-

klimas, der Wärmedämmung, der Lärmminderung, der Biodiversität und des Schutzes der 

Bau-substanz. Weitere positive Aspekte einer Fassadenbegrünung sind die Verschattung 

der Fassade und die Reflexion des Sonnenlichts, wodurch die Aufheizung des Gebäudes 

reduziert wird. Zudem sorgt die Verdunstung des Wassers aus den Blättern der Pflanzen für 

frische und kühle Luft. Damit werden Fassaden multifunktional und können Bestandteil einer 

urbanen grünen Infrastruktur werden. Eine Fassadenbegrünung ist insbesondere wegen des 

geringen Flächenbedarfs von besonderer Bedeutung in Gebieten mit hoher baulicher Aus-

nutzung und hohen Anteil an versiegelten Flächen. Um die Wirksamkeit der Fassadenbegrü-

nung zu gewährleisten, ist ein flächiger Bewuchs notwendig. Ein geringer Anteil an Fassa-

denbegrünung, die nur als gestalterisches Element angepflanzt wurde, wird nicht die glei-

chen positiven Effekte auf das Stadtklima haben wie ein vollflächiger Bewuchs. Deshalb sind 

Fassaden von Hauptanlagen, die sich zur Bockswieser Straße orientieren und auf einer 

Länge von 5,00 m keine Öffnungen aufweisen, mit rankenden oder klimmenden standorthei-

mischen Pflanzen zu begrünen; je 2,00 m Wandlänge ist mindestens eine Pflanze zu ver-

wenden. 
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Artenschutz 

Eine spezielle artenschutzrechtliche Prüfung ist Bestandteil der Begründung Teil II - Umwelt-

bericht. Die Prüfung der Artengruppen mit Vertretern im Anhang IV der FFH-RL bzw. der 

europäischen Vogelarten der EU-VSRL hat ergeben, dass lediglich für die Artengruppe der 

„Europäischen Vogelarten“ grundsätzlich Verstöße gegen die artenschutzrechtlichen Ver-

botstatbestände möglich sind. Diese lassen sich jedoch durch entsprechende Schutzmaß-

nahmen ausschließen. Daher dürfen in der allgemeinen Brut-, Setz- und Aufzuchtzeit nach 

§ 39 BNatSchG vom 1. März bis 31. Oktober Bäume und sonstige Gehölze weder gefällt, 

gerodet oder stark zurückgeschnitten sowie vegetationstragender Oberboden nicht abge-

schoben werden. Eine Verkürzung der Sperrzeit ist möglich, sofern vorab die aktuelle Be-

siedlung durch geschützte Tierarten bzw. das Vorhandensein von Fortpflanzungs- und Ru-

hestätten überprüft wird. Je nach Prüfungsergebnis sind die Arbeiten zu unterlassen bzw. in 

Abstimmung mit der Unteren Naturschutzbehörde Schutz- und Ersatzmaßnahmen festzule-

gen.  

Bei jedem Vorhaben (Baumaßnahmen, Gehölzmaßnahmen) sind die Artenschutzvorschrif-

ten des § 44 BNatSchG zu beachten. Werden Verbotstatbestände nach § 44 BNatSchG be-

rührt, ist das weitere Vorgehen mit der unteren Naturschutzbehörde des Landkreises Goslar 

abzustimmen.  

Um die Auswirkungen von nächtlicher Beleuchtung auf die Tierwelt einzugrenzen, wird im 

Bebauungsplan zudem eine Festsetzung für eine fledermaus- und insektenfreundliche Be-

leuchtung getroffen. Diese dient dem Schutz nachtaktiver Tiere, für die Lichtquellen direkt 

(Verbrennen, Aufprall) oder indirekt (Verhungern, Erschöpfung, leichte Beute) Todesfallen 

sind. Eine große Zahl von Individuenverluste bei den Insekten könnte z. B. nicht nur zu einer 

Dezimierung der Populationen von nachtaktiven Insekten in der Umgebung der Lichtquelle 

führen, sondern hätte zugleich weitgehende Auswirkungen auf das gesamte lokale ökologi-

sche Gleichgewicht (z. B. Nahrungsketten, Blütenbestäubung). Daher muss die Beleuchtung 

ein Farbspektrum aufweisen, welches auf nachtaktive Insekten nicht stark anlockend wirkt.  

Die Leuchtgehäuse sind gegen das Eindringen von Insekten staubdicht geschlossen auszu-

führen und dürfen eine Oberflächentemperatur von 60°C nicht überschreiten. Damit soll ins-

besondere auch sichergestellt werden, dass die Fortpflanzungs- und Lebensstätten lichtemp-

findlicher Fledermausarten nicht beeinträchtigt werden. Zusätzlich wird eine direkte Lichtein-

wirkung oberhalb der Horizontalen sowie auf angrenzende Wasserflächen und Gehölze als 

unzulässig erklärt. Die Lichtquellen sind zudem zeitlich und in ihrer Anzahl auf das für die 

Beleuchtung absolut notwendige Maß zu beschränken. 

Des Weiteren sind neue bauliche Anlagen mit Quartieren für Fledermäuse und Brutvögel zu 

versehen. Dabei ist je 300 m² Grundfläche ein Nistkasten vorzusehen. Die Einbringung künst-

licher Vermehrungs-, Überwinterungs- und Ruhehabitaten in Fassaden gewährleistet, dass 

für die Leistungs- und Funktionsfähigkeit des Naturhaushalts, insbesondere den Artenschutz, 

hier überwiegent nach dem BNatSchG streng geschützte Arten von Fledermäusen und nach 

dem BNatSchG besonders geschützte Arten von in Höhlen- und Nischen brütenden europä-

ischen Vogelarten, grundsätzlich wertlose Fassaden von Gebäuden erheblich aufgewertet 

werden. 
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Wald 

Eine Waldumwandlung gemäß § 8 NWaldLG ist nicht mehr Gegenstand der Planung.  

Von Südosten bis Südwest grenzt das Plangebiet unmittelbar an Wald. Im Regionalen 

Raumordnungsprogramm (RROP) für den Großraum Braunschweig ist der Grundsatz ent-

halten, dass zu Waldrändern ein Mindestabstand von 100 m eingehalten werden soll. Das 

gesamte Plangebiet befindet sich innerhalb dieses 100 m-Abstandes zu dem angrenzenden 

Waldbestand. Der rechtskräftige Bebauungsplan lässt bereits eine Bebauung mit Parkplät-

zen bis direkt an die Waldfläche zu. Realisiert wurde bisher ein Schotterparkplatz mit einen 

15 m breiten Waldabstand. Die Planung sieht im Bereich des Mischgebietes ein Baufeld mit 

einem 3 m Abstand zum Wald vor. Zwischen Parkplatz und Wald wird eine 15 m breite 

Grünfläche festgesetzt. Eine Unterschreitung des 100 m-Abstandes erfordert eine Ausei-

nandersetzung mit den raumordnerischen Gründen im Rahmen der bauleitplanerischen Ab-

wägung. Im vorliegenden Fall hat eine Auseinandersetzung mit den raumordnerischen 

Gründen zutragenden Aspekten zu dem Ergebnis geführt, dass hier ein geringerer Abstand 

der geplanten Baufläche zum benachbarten Wald als ausreichend angesehen wird (s. Kap. 

1.5.6 „Waldabstand“). 

Der Umgang mit dem ordnungsrechtlichen Aspekt bei der Benachbarung von Wald- und 

Bauflächen ist Gegenstand einer Abstimmung und Vereinbarung verbindlichen Regelung 

(z.B. mittels Baulast, Grunddienstbarkeit) zur Bewirtschaftung eines 35 m tiefen Sicherheits-

bereichs in der Waldfläche mit der Waldeigentümerin Stadt Goslar – Stadtforstbetrieb. 

Ziel ist nicht die Umwandlung einer Waldfläche in eine private Grünfläche zur Darstellung 

dieses Abstandes, sondern vielmehr der Erhalt der Zugehörigkeit dieser Fläche zum Wald. 

Geplant sind dazu Bewirtschaftungsauflagen, welche das Gefahrenpotential (kein Hoch-

wald) verringern und eine waldrechtlich als Bestandteil des Waldes einzuschätzende Aus-

stattung (z.B. gestufter Waldrand mit einheimischen Sträuchern, Vogelschutzgehölz o.ä.) 

beinhaltet.   

 

2.9 Wasser- und Hochwasserschutz 

Das Plangebiet befindet sich im Trinkwassergewinnungsgebiet Innerstetalsperre und ist im 

Regionalen Raumordnungsprogramm als Vorranggebiet Trinkwassergewinnung ausgewie-

sen. Aufgrund der wasserrechtlich sensiblen Lage, sind die Verkehrsflächen nach den ein-

schlägigen rechtlichen Vorgaben für Wasserschutzgebiete, wie die Richtlinien für bautechni-

sche Maßnahmen an Straßen in Wasserschutzgebieten (RiStWag), herzustellen. Des Wei-

teren ist eine Versickerung des Oberflächenwasser der Verkehrsflächen über die belebte 

Bodenzone ohne geeignete Vorbehandlung nicht zulässig. Die technischen Regelwerke 

Merkblatt DWA-M 138 und Merkblatt DWA-M 153 sind bei der Planung von Anlagen zur Ver-

sickerung von Niederschlagswasser zu beachten und anzuwenden. 

 

2.10 Boden / Altlasten 

Bodenplanungsgebiet 

Das gesamte Plangebiet befindet sich im Geltungsbereich der Verordnung des „Bodenpla-

nungsgebiets Harz im Landkreis Goslar“ (BPG-VO), Teilgebiet 3 (Inkrafttreten zum 

1.10.2001, Amtsblatt für den Landkreis Goslar vom 27.8.2001, Seite 571; in der Neufassung 

vom 29.3.2011, veröffentlicht im Amtsblatt Nr. 4 für den Landkreis Goslar am 31.3.2011). In 
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der BPG-VO sind für diese Flächen entsprechende Sanierungs-, Schutz- und Beschrän-

kungsmaßnahmen zur Gefahrenabwehr festgelegt. 

Altlasten 

Altlastenverdachtsflächen sind im Plangebiet nicht bekannt.  

Kampfmittel 

Im Rahmen des Bebauungsplanverfahren wurde eine Luftbildauswertung durchgeführt. Die 

derzeit vorliegenden Luftbilder wurden vollständig ausgewertet. Das Ergebnis lässt keine 

Kampmittel im Geltungsbereich vermuten. 

Die vorliegenden Luftbilder können nur auf Schäden durch Abwurfkampfmittel überprüft wer-

den. Sollten bei Erdarbeiten andere Kampfmittel (Granaten, Panzerfäuste, Brandmunition, 

Minen etc.) gefunden werden, sind umgehend die zuständige Polizeidienststelle, der Fach-

bereich 2 (Sicherheit und Ordnung) der Stadt Goslar oder der Kampfmittelbeseitigungsdienst 

des Landes Niedersachsens bei der RD Hameln-Hannover des LGLN zu benachrichtigen. 

Radonvorsorgegebiet  

Im niedersächsischen Teil des Harzes wurden die Gemeinden Braunlage, Clausthal-Zeller-

feld und Goslar-Stadt als Vorsorgegebiete für das gesundheitsschädigende Edelgas Radon 

festgelegt. Dieser Festlegung liegt die „Empfehlung zur Festlegung von Gebieten nach § 121 

Absatz 1 Satz 1 StrlSchG“ des „Niedersächsischer Landesbetriebs für Wasserwirtschaft, 

Küsten- und Naturschutz (NLWKN)“ vom 19.11.2020 zugrunde. Demnach ist in diesen Ge-

bieten anzunehmen, dass der Referenzwert von 300 Becquerel pro Kubikmeter Luft über-

schritten wird. Das geruchs- und geschmackneutrale Radon kommt als Edelgas natürlicher-

weise im Boden vor und gelangt durch undichte Stellen in Gebäuden nach innen. In hohen 

Konzentrationen kann es die Lunge schädigen und ist hinter Rauchen der zweitstärkste Aus-

löser für Lungenkrebs.  

Neben regelmäßigem Lüften senken bauliche Maßnahmen zur Gebäudeabdichtung das Ri-

siko. Wer ein Gebäude mit Aufenthaltsräumen oder Arbeitsplätzen errichtet bzw. bauliche 

Veränderungen durchführt, hat gemäß § 123 Abs. 1 StrlSchG geeignete Maßnahmen zu tref-

fen, um den Zutritt von Radon aus dem Baugrund zu verhindern oder erheblich zu erschwe-

ren. Diese Pflicht gilt als erfüllt, wenn einerseits die nach den allgemein anerkannten Regeln 

der Technik erforderlichen Maßnahmen zum Feuchteschutz eingehalten werden. Zusätzlich 

ist in Radonvorsorgegebieten gemäß § 154 Strahlenschutzverordnung (StrlSchV) mindes-

tens eine der folgenden Maßnahmen durchzuführen: 

1.  Verringerung der Radon-222-Aktivitätskonzentration unter dem Gebäude, 

2.  gezielte Beeinflussung der Luftdruckdifferenz zwischen Gebäudeinnerem und Bodenluft 

an der Außenseite von Wänden und Böden mit Erdkontakt, sofern der diffusive Radon-

eintritt auf Grund des Standorts oder der Konstruktion begrenzt ist, 

3.  Begrenzung der Rissbildung in Wänden und Böden mit Erdkontakt und Auswahl diffusi-

onshemmender Betonsorten mit der erforderlichen Dicke der Bauteile, 

4.  Absaugung von Radon an Randfugen oder unter Abdichtungen, 

5.  Einsatz diffusionshemmender, konvektionsdicht verarbeiteter Materialien oder Konstrukti-

onen. 
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Aufgrund der höherrangigen Regelung im Strahlenschutzgesetz und der Strahlenschutzver-

ordnung verbleibt im Sinne des Subsidiaritätsprinzips kein Raum für planungsrechtliche Fest-

setzungen. Insbesondere steht es der Gemeinde im Rahmen der Bauleitplanung nicht zu, 

mit planungsrechtlichen Festsetzungen in das Strahlenschutzrecht einzugreifen.  

 

2.11 Immissionsschutz 

Nach den Vorgaben des § 50 Bundes-Immissionsschutzgesetz (BImSchG), sind bei raum-

bedeutsamen Planungen und Maßnahmen die für eine bestimmte Nutzung vorgesehenen 

Flächen einander so zuzuordnen, dass schädliche Umwelteinwirkungen und von schweren 

Unfällen im Sinne des Artikels 3 Nummer 13 der Richtlinie 2012/18/EU in Betriebsbereichen 

hervorgerufene Auswirkungen auf die ausschließlich oder überwiegend dem Wohnen die-

nenden Gebiete soweit wie möglich vermieden werden. 

Von Südosten bis Südwest wird das Plangebiet von Waldfläche eingerahmt. Im Nord-Nord-

westen liegen eine öffentliche Grünfläche und der Friedhof. Im Osten beginnt der Siedlungs-

bereich von Hahnenklee mit Feuerwache (Gemeinbedarfsfläche) und Wohnbebauung (all-

gemeines Wohngebiet). Betriebsbereiche im Sinne der „Störfallverordnung“ (12. BImSchV) 

sind im Geltungsbereich nicht vorhanden und existieren auch nicht in relevanter Nähe zum 

Plangebiet. Eine Zulässigkeit von sog. Störfallbetrieben (Artikels 3 Nummer 13 der Richtlinie 

2012/18/EU) ist nicht Gegenstand der Planung. Das geplante Mischgebiet fügt sich in die 

umliegenden Nutzungen ein, sodass planungsrechtlich nicht von gegenseitigen Beeinträch-

tigungen auszugehen und die Sicherung gesunder Wohn- und Arbeitsverhältnisse gewahrt 

ist. 

Mit der Ansiedlung eines Nahversorger ist damit zu rechnen, dass es im Bereich der Anlie-

ferzone zu einer Richtwertüberschreitung kommen kann. Dem kann durch entsprechende 

Lärmminderungsmaßnahmen (z.B. Einhausung, Lärmschutzwand) entgegengewirkt wer-

den. Für die Konkretisierung der Maßnahmen ist ein schalltechnisches Gutachten erforder-

lich. Da der Nahversorger sich jedoch noch in der Planung befindet und die potenziellen 

Störquellen noch nicht genau festliegen, ist eine detaillierte Prüfung der Geräuschsituation 

im Rahmen des Bauantragsverfahrens durchzuführen. Die gutachterliche Stellungnahme 

des Fachbüros Bonk-Maire-Hoppmann PartGmbH vom 25.07.2022 bestätigt die grundsätz-

liche Verträglichkeit der vorhandenen und geplanten Nutzungen (s. Anlage „Schalltechni-

sche Vorabstellungnahme“, Bonk-Maire-Hoppmann PartGmbB 2022).  

 

2.12 Denkmalschutz 

Sowohl im Plangebiet als auch in direkter Nachbarschaft befinden sich mehrere Anlagen der 

UNESCO-Welterbestätte „Bergwerk Rammelsberg, Altstadt von Goslar und Oberharzer 

Wasserwirtschaft“. Innerhalb des Plangebietes liegt parallel zur K36 ein Fragment des „Mitt-

leren Grumbacher Grabens“ einschließlich seiner Pufferzone. Außerhalb des Plangebietes 

verläuft östlich jenseits des Rad- und Wanderweges der „Obere Schalker Graben“ und nord-

westlich jenseits der „Bockswieser Straße“ und der „Parkstraße“ liegt der „Großer Kranicher 

Teich“. Die Pufferzonen der beiden Anlagen schneiden das Plangebiet.  

Der bestehenden denkmalrechtlichen Situation wird mittels textlicher Festsetzung, nachricht-

licher Übernahme und Hinweis sowohl zeichnerisch als auch in Textform Rechnung getra-

gen. Dazu zählen im Einzelnen:  
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Textliche Festsetzung 

Unter berücksichtigung der derzeitigen Situation (Straßenführung und Parkplatz) wird ein 

Großteil der Kernzone des Welterbes innerhalb des Plangebietes zeichnerisch als „öffentli-

che Grünfläche“ mit der Zweckbestimmung „Kernzone Welterbe“ festgesetzt. Mit der Fest-

setzung findet eine eindeutige Trennung dieser Fläche und der Baufläche statt und schließt 

eine Bebaubarkeit aus.  

Allerdings sind grundsätzlich in Grünanlagen auch bauliche Anlagen, welche die Grünfläche 

nicht überwiegend prägen, zulässig (z.B. Wege und Ruhebänke in Parkanlagen). Daher wird 

die Festsetzung in Textform ergänzt. Demnach wird eindeutig geregelt, dass derartige Anla-

gen und andere Bodeneingriffe hier nicht zulässig sind. Mit einer Ausnahmeregelung soll die 

Möglichkeit nicht ausgeschlossen werden, beispielweise auf das Grabenfragment mit einer 

Beschilderung (z.B. sog. „Dennert-Tannen“) aufmerksam zu machen bzw. eine museumspä-

dagogisch ausgerichtete Infotafel aufzustellen. Voraussetzung hierfür ist das Einvernehmen 

mit der Denkmalbehörde, um Fehlentwicklungen auszuschließen. 

Nachrichtliche Übernahme 

Gemäß § 9 Abs. 6 BauGB werden die denkmalrechtlichen Regelungen nachrichtlich über-

nommen, die zum Verständnis des Bebauungsplans oder für die städtebauliche Beurteilung 

von Baugesuchen notwendig oder zweckmäßig sind. Innerhalb des Plangebietes wird daher 

die Kernzone mit der Umgrenzung von Gesamtanlagen (Ensembles), die dem Denkmal-

schutz unterliegen, zeichnerisch dargestellt. Im Textteil wird das Bodendenkmal dem ehem. 

„Mittleren Grumbacher Grabens“ sowie zum Bestandteil der UNESCO Welterbestätte „Berg-

werk Rammelsberg, Altstadt von Goslar und Oberharzer Wasserwirtschaft“ zugeordnet. 

Hinweis 

Der Pufferzone kommt kein eigenständiger gesetzlicher Status zu. Vielmehr dient sie dem 

Schutz vor negativen Einwirkungen auf die Wahrnehmung und Erlebbarkeit des Welterbes 

mit seinen historischen Sichtbezügen. Sie ist vergleichbar mit dem Umgebungsschutz gem. 

§ 8 NDSchG. Demnach ist zu prüfen, ob durch das Vorhaben das Erscheinungsbild des 

Denkmals beeinträchtigt wird. Die Pufferzone hat somit „warnenden“ Charakter. Bei jedem 

Vorhaben, das in der direkten Nachbarschaft zum Welterbe durchgeführt werden soll, ist im 

Rahmen des konkreten Einzelfalls zu prüfen, ob durch ein Vorhaben das Erscheinungsbild 

des Denkmals beeinträchtigt wird. Eine allgemein gültige Regelung für einen Mindestab-

stand, den Anlagen zu den Elementen des Weltkulturerbes einhalten müssen, kann auch 

aufgrund von Überscheidungen der Pufferzone mit Siedlungsbestand nicht getroffen wer-

den. Pufferzonen sollen jedoch das Gut nicht unangemessen von seinem seit langem be-

stehenden sozialen, kulturellen und wirtschaftlichen Kontext trennen, indem die Pufferzone 

in ein „Museum“ oder eine Touristenmeile verwandelt wird. Zur Gewährleistung der Warn-

funktion auch bei zukünftigen Planungen werden die Außengrenzen der Pufferzonen in die 

Planzeichnung als Hinweis aufgenommen. 

Im Zusammenspiel mit den textlichen Festsetzungen zur Geschossigkeit, Gebäudehöhe 

und der örtlichen Bauvorschrift werden negative Auswirkungen auf die Wahrnehmbarkeit 

und Erlebbarkeit des Welterbes vermieden.  
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2.13 Klimaschutz 

Nach § 1a Abs. 5 BauGB soll den Erfordernissen des Klimaschutzes sowohl durch Maßnah-

men, die dem Klimawandel entgegenwirken, als auch durch solche, die der Anpassung an 

den Klimawandel dienen, Rechnung getragen werden.  

In Folge des Klimawandels ist in den nächsten Jahrzehnten mit einer deutlich zunehmenden 

Veränderung der naturbürtigen Lebensbedingungen zu rechen. Die „Regionale Klimaanalyse 

für den Großraum Braunschweig (REKLIBS, 2019)“ beinhaltet konkrete Prognosen auch zur 

regionalen Situation. Demnach sind insbesondere in verdichteten Siedlungsbereichen, auf-

grund des hohen Aufheizungspotentials der bebauten und versiegelten Grundflächen sowie 

der relativ geringen Möglichkeiten des Luftaustauschs verstärkt, die Bildung und Ausdeh-

nung von Hitzeinseln zu erwarten.  

Die Landschaft des Harzes durchlief in den letzten fünf Jahren in Folge von klimabedingten 

Kalamitäten (Insektenfraß an Bäumen) und Starkwindereignissen einen tiefgreifenden, vom 

überwiegenden Teil der Bevölkerung als negativ empfundenen, Wandel. Hinzu kommt, dass 

die Luft während der touristischen Hauptsaison in den Ortslagen Bockswiese und Hahnen-

klee, stark durch Feinstäube und stickstoffhaltige Abgase des motorisierten Individualver-

kehrs unter Ausstoß großer Mengen klimaschädlichen CO² belastet wird. 

Um den Auswirkungen des Klimawandels entgegen zu wirken, werden entsprechende Fest-

setzungen in den Bebauungsplan aufgenommen. Zu den Festsetzungen zählen im Einzelnen 

eine Stellplatzbegrünung, Grünflächen sowie eine Fassaden- und Dachbegrünung (s. Kap. 

2.8 „Grünordnung“). Des Weiteren werden im Rahmen von Baugenehmigungen die jeweils 

aktuelle „Energiesparverordnung“ (EnEV) sowie das „Erneuerbare Energiegesetz“ (EEG) als 

Gesetzesgrundlage angewendet. 

 

2.14 Nachrichtliche Übernahmen, Kennzeichnung und Hinweise – Übersicht 

Die Aspekte sind hier nur stichwortartig genannt. Weiteres ist dem Textteil zur Planzeichnung 

sowie den jeweils genannten Kapiteln dieser Begründung zu entnehmen. 

Nachrichtliche Übernahme (§ 9 Abs. 6 BauGB) 

1.1 Bauverbotszone (s. Kap. 2.5 „Verkehrsflächen, verkehrliche Erschließung“) 

1.2 Verordnung zum Bodenplanungsgebiet Harz im Landkreis Goslar (s. Kap. 2.10 „Bo-

den/Altlasten“) 

1.3 Radonvorsorgegebiet gemäß Allgemeinverfügung des Gewerbeaufsichtsamtes Braun-

schweig (s. Kap. 2.10 „Boden/Altlasten“) 

1.4 Denkmalschutz (s. Kap. 2.12 „Denkmalschutz“) 

1.5 Landschaftsschutzgebiet „Harz“ (s. Kap. 1.6 „Schutzgebiete“) 

Kennzeichnungen (§ 9 Abs. 5 BauGB)  

2.1  Erhebliche Bodenbelastung mit umweltgefährdenden Stoffen analog zur nachrichtlichen 

Übernahme der Verordnung zum Bodenplanungsgebietes (s. Kap. 2.10 „Boden/Altlas-

ten“) 
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Hinweise 

3.1 Artenschutz (s. Kap. 2.8 „Grünordnung“)  

3.2  Kampfmittel (s. Kap. 2.10 „Boden/Altlasten“) 

3.3  Denkmalschutz (s. Kap. 2.12 „Denkmalschutz“) 

 

2.15 Örtliche Bauvorschrift 

Ziel der örtlichen Bauvorschrift ist es, dafür Sorge zu tragen, dass sich das Plangebiet in die 

vorhandenen Gestaltungsstrukturen einfügt und ein harmonisches Ortsbild entstehen kann. 

Die Gestaltungsvorgaben liegen nicht darin begründet, allen Baukörpern eine einheitliche 

oder gar uniforme Gestaltung aufzuzwingen. Individuelle Ausdrucksmöglichkeiten sind 

durchaus erwünscht, jedoch nicht wahllos. Durch die örtliche Bauvorschrift wird die städte-

bauliche Ordnung weitergeführt und gleichzeitig ausreichend Spielraum für eine individuelle 

Umsetzung geboten. 

§ 1 Geltungsbereich 

Die Örtliche Bauvorschrift gilt für das gesamte Plangebiet des Bebauungsplanes Nr. 512 

„Bockswieser Straße“. Damit werden gestalterische Negativwirkungen auf das Orts- und 

Landschaftsbild am Ortseingang von Hahnenklee vermieden.  

§ 2 Fassaden  

Für die Fassaden sind nur Holz, Holzverkleidungen, Putz sowie untergeordnet Klinker zuläs-

sig. An Giebeldreiecken sind darüber hinaus auch Schiefer und Ziegelverkleidungen zuläs-

sig. Auf diese Weise wird das typische Ortsbild von Hahnenklee aufgegriffen und weiterge-

führt.  

Damit aus dem baulichen Zusammenhang nicht einzelne Baukörper „herausfallen“, wird für 

die Fassaden ein Farbspektrum aus dem Farbregister RAL 840 HR einschließlich der Zwi-

schenfarbtöne vorgegeben. Für Holzverkleidungen, die eine gliedernde Struktur aufweisen, 

sind kräftigere moderne Farben vertretbar. Ausnahmsweise sind untergeordnete Flächen, 

wie Gesimse, Lisenen, Umrahmungen etc., ebenfalls in einem kräftigeren Farbton zulässig, 

besonders, wenn es sich um Absetzungen bei harztypischen Holzverkleidungen mit decken-

dem Anstrich handelt. Das gilt auch für einzelne Fassadenelemente, wie Türen, Balkonbrüs-

tungen, etc. Selbstverständlich sind auch alle natürlichen Materialfarben oder deren offenpo-

riger Anstrich (Lasur) zulässig. Zur Verbesserung des Mikroklimas können Fassaden außer-

dem begrünt werden. 

§ 3 Fenster  

Strukturierte und farbige Gläser sind nur für untergeordnete Fensterflächen zulässig. Darun-

ter fallen alle durch Struktur oder Bearbeitung sichteingeschränkten Verglasungen. In Berei-

chen, in denen funktionsbedingt eine Einsicht nicht erwünscht ist, wie z.B. Toiletten, Dusch-, 

Waschräume, gewerbliche Küchen, etc., ist der Einsatz dieser Scheiben zulässig. Farbige 

Gläser sind bisweilen für kleine Scheiben, z.B. für Oberlichtverglasungen, verwendet worden; 

solche oberharzer Gestaltungselemente sollen auch künftig zulässig sein. 

Mit abgetönten und verspiegelten Scheiben wird ein künstlich erscheinender Schwerpunkt 

geschaffen, der regionalen Einflüssen entgegensteht. Daher sind diese nicht zulässig.  
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§ 4 Dächer 

Die Dachlandschaft ist bedingt durch die Topographie von besonderer Bedeutung, da der 

Blick von oben an vielen Stellen der Umgebung möglich ist. Das symmetrisch geneigte Sat-

teldach ist hier ortsbildprägend und daher auch für künftige Gestaltungen von besonderer 

Bedeutung. Vertretbar ist auch das sog. Krüppelwalmdach, also eine Abwalmung im Spitz-

bodenbereich, da hierbei die Längsrichtung der Baukörper noch klar erkennbar ist. 

Ab einer Grundfläche > 500 m² sind auch Flachdächer und flachgeneigte Dächer mit einer 

Neigung von höchstens 20° allgemein zulässig. Damit wird dem im Mischgebiet möglichen 

Gewerbebetrieben Rechnung getragen, da diese vereinzelt mit Gebäudedimensionen ein-

herkommen auf den Sattel- oder Krüppelwalmdächer nicht zielführend sind.  

Ausnahmsweise können Flachdächer und flachgeneigte Dächer auch bei < 500 m² Grund-

fläche zugelassen werden. Grundvoraussetzung für die Anwendung der Ausnahme ist, dass 

sich auf demselben Grundstück ein Baukörper mit einem zulässigen Flachdach oder flach-

geneigtem Dach (bis 20°) befindet. Zudem muss sich das Gebäude dem Gebäude mit dem 

zulässigen Flachdach oder flachgeneigtem Dach eindeutig unterordnen sowie ein räumlicher 

Zusammenhang erkennbar sein. Dadurch soll ein harmonisches Gesamtbild geschaffen wer-

den.  

§ 5 Dachaufbauten 

Die sich in Hahnenklee/Bockwiese historisch entwickelten Gaubenformen sind die Sattel-

dach- und die Schleppgaube, daher sind Dachaufbauten nur in dieser Form zulässig. Analog 

zur Zulässigkeit des Krüppelwalmdaches sind auch abgwalmte Gauben vertretbar und zu-

lässig. Andere Gaubenformen sind ortsuntypisch und häufig nur regional verschleppt. 

Besonders störend wirken Dachaufbauten, wenn sie überdimensioniert sind und die Grund-

form des Hauptdaches optisch zurückgedrängt wird. Deshalb darf die Breite aller Dachauf-

bauten addiert max.  3/4 und bei einzelnen Aufbauten max. 1/3 der Breite des Gesamtdaches 

betragen.  

Zwerchhäuser stellen durch Ihre Größe eigenständige Bauteile dar und können zur Gliede-

rung eines Baukörpers beitragen. Wichtig ist dabei, dass der Hauptbaukörper als solcher in 

seiner Dimension klar erkennbar bleibt. Daher müssen Zwerchhäuser sich eindeutig unter-

ordnen. 

Da sich der Idealfall einer ruhigen gaubenlosen Dachfläche nur in den seltensten Fällen er-

reichen lässt, sind Gauben auf einem Gebäude in gleiche Form herzustellen, da ein Dach 

mit unterschiedlichen Gaubenformen (Schleppgauben, Giebelgauben, Satteldachgauben, 

abgewalmte Satteldachgauben, etc.) zu unruhig wirkt. 

Technische Aufbauten müssen vom Dachrand mindestens einen Abstand einhalten, der das 

1,5-fache ihrer gesamt Konstruktionshöhe über der Dachfläche entspricht, aber mindestens 

1,50 m. Mit soll das Erscheinungsbild der Dächer verträglich gestaltet und störende Wirkun-

gen auf den öffentlichen und privaten Raum vermieden werden.  

§ 6 Dacheindeckungen 

Die zulässigen Dachdeckungsmaterialien orientieren sich an der vorhandenen Dachland-

schaft. Gleiches gilt für das Farbspektrum der Dachfarben. Somit wird ein für die Umgebung 

typisches Ortsbild gewährleistet. Um negative Fernwirkungen zu vermeiden (Reflexionen, 
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Spiegel- und Blendeffekte), sind mit Ausnahme von Anlagen zur Solarenergienutzung glän-

zende und reflektierende Dacheindeckungselemente nicht zulässig. 

§ 7 Einfriedungen und Bauteile zum Ausgleich von Geländehöhen 

Zur Wahrung eines angemessenen gestalterischen Erscheinungsbildes am Ortseingang sind 

Einfriedungen entlang der öffentlichen Verkehrsflächen in ihrer zulässigen Höhe sowie Ma-

terialwahl beschränkt. Die Höhe als auch das Material der Einfriedung tragen zu einem offe-

nen und durchgrünten öffentlichen Straßenraum bei. 

§ 8 Bauteile zur Außenverschattung und zum Witterungsschutz 

Die Vorgaben zu den Bauteilen zur Außenverschattung und zum Witterungsschutz orientie-

ren sich am ortstypischen Erscheinungsbild und schützen die Fassaden und Straßen vor 

einer befremdlichen und willkürlich wirkenden Gestaltung.  

§ 9 Werbeanlagen 

Da von Werbeanlagen Störwirkungen auf das Ortsbild ausgehen können, ist besonders im 

Zusammenhang mit der Lage am Ortseingang und dem Weltkulturerbe Rücksicht ange-

bracht, sodass es nicht zu nachteiligen Beeinträchtigungen kommt.   

Für Werbeanlagen an den Außenwänden, freistehende Werbeanlagen, Werbeschilder und 

Werbeanlagen in Form von gegenständlichen Darstellungen sowie aufblasbaren Elementen 

werden Art, Anzahl, Abmessung, Anbringungsart und Anordnung vorgegeben. Dadurch wer-

den überdimensionierte und aufdringliche Werbeanlagen vermieden und der Umfang grund-

sätzlich auf ein verträgliches Maß reduziert.  

Des Weiteren sind das Bekleben oder Bemalen der Fensterflächen nur begrenzt zulässig. 

Dies dient zum einem der Minimierung optischer Beeinträchtigung der Fassade und zum 

anderen, um die eigentliche Funktion (Belichtung, Belichtung) zu gewährleisten.  

Werbeanlagen mit Wechsel-, Lauf- oder Blinklicht sowie Projektionen und akustische Wer-

beanlagen sind aufgrund ihrer dominierenden Erscheinung und der daraus resultierenden 

Unruhe ausgeschlossen.  

Insgesamt wird Gewerbetreibenden und Dienstleistenden ein Spielraum an Möglichkeiten 

geboten auf sich aufmerksam zu machen ohne das Straßenbild zu stören. 

§ 10 Aufschüttungen, Abgrabungen, Geländemodellierung 

Das vorhandene Gelände ist grundsätzlich zu erhalten. Geplante Geländeveränderungen 

sind im Bauantrag im Schnitt und in den Ansichten mit Anschluss des Nachbargrundstückes 

darzustellen. Das Gelände darf durch Abgrabung und Auffüllung um nicht mehr als 0,50 m 

verändert werden. Abgrabungen und Aufschüttungen über 0,50 m sind genehmigungspflich-

tig und nur insoweit zulässig, dass diese zur ordnungsmäßigen Errichtung und Erschließung 

der baulichen Anlage notwendig sind und die Nachbargrundstücken nicht beeinträchtigt wer-

den. Mit der Festsetzung werden unverhältnismäßige Aufschüttungen und Abgrabungen ver-

hindert. Insbesondere am Ortseingang und in der Pufferzone des Weltkulturerbes ist mit Auf-

schüttungen und Abgrabungen sensibel umzugehen.  
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§11 Antennenanlagen 

Mit der Begrenzung der Anzahl der Antennenanlagen je Gebäude soll verhindert werden, 

dass bei mehreren Nutzungseinheiten, z. B. mehrere Ferienwohnungen, die Gebäude mit 

einer Vielzahl von Antennen bestückt werden und somit das Ortsbild beeinträchtigen. 

§ 12 Ordnungswidrigkeiten  

Um die Durchsetzbarkeit dieser Satzung zu erhöhen, werden Ordnungswidrigkeiten ange-

fügt. 
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TEIL 2 ALLGEMEIN 

 

1. Städtebauliche Daten 

Mischgebiet ca. 4.400 m²  

Verkehrsfläche  ca. 5.065 m² 
davon Zweckbestimmung „öffentliche Parkfläche“ ca.2.145 m² 

öffentliche Grünfläche  ca. 1.675 m² 
davon Zweckbestimmung „Kernzone Welterbe“ ca.460 m²  

Geltungsbereich ca. 11.140 m² 

 

2. Kosten und Finanzierung, Kostenumlage 

Erschließungs- und Entwicklungskosten sind vom jeweiligen Entwicklungsträger zu überneh-

men.  

 

3. Behandlung der Anregungen und Hinweise 

           Wird nach dem Satzungsbeschluss eingefügt. 

 

4. Zusammenfassende Erklärung (§ 10a BauGB) 

Wird nach dem Satzungsbeschluss eingefügt. 

 

 

 
 
 
Goslar, August 2022 
 
Stadt Goslar 
Fachbereich 3  
Fachdienst Stadtplanung 
 
i.A. /gez. 
Melanie Broy  
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1. Einleitung

1.1 Rechtlicher Rahmen

Die �BETTSCHEIDER & WODSACK� GbR; Harsum, Hildesheim, kurz B & W ,plant auf einer Fläche von ca. 

2.600 m2 die Errichtung und den Betrieb eines Nahversorgers. Um die baurechtlichen Grundlagen zu 

legen, führt die Stadt Goslar die 108. Änderung des Flächennutzungsplans (F-Plan) durch. Parallel hierzu 

entwickelt die Stadt Goslar im �Normalverfahren� nach §§ 2 ff i. V. m. § 10 Baugesetzbuch (BauGB) in 

enger Abstimmung mit B & W den Bebauungsplan (B-Plan) Nr. 512 �Bockswieser Straße�. Da dieser ein 

Teilareal des rechtskräftigen B-Plans Nr. 501 �Rathausstraße Hahnenklee� (kurz B- Plan �Rathausstra-

ße�) abdeckt, wird dieser im Parallelverfahren angepasst.

Gemäß der Richtlinie 2001/42/EG (SUP-Richtlinie) des europäischen Parlaments und des Rates unterlie-

gen Bebauungspläne der strategischen Umweltprüfung, welche u.a. in § 1 Abs. 6 Nr. 7 und § 1a BauGB

i. V. m. dem Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG) in nationales Recht umgesetzt ist.

Im nationalen Recht konkretisierte Ziele der strategischen Umweltprüfung sind u.a., die Wirkungen von 

Bauleitplänen auf die Umwelt zu beschreiben, sie hinsichtlich ihrer Erheblichkeit zu bewerten und Vor-

schläge zur Vermeidung und Verminderung sowie zum Ausgleich unvermeidbarer schädlicher Umwelt-

wirkungen zu unterbreiten. Den inhaltlichen Rahmen hierzu geben die Anlage 1 zu § 2 Abs. 4 und § 2a 

und § 4c BauGB vor.

Die Umweltprüfung fließt auf Grundlage des hier vorgelegten Umweltberichts in die Abwägung der Bau-

leitplanung als eigenständiger Fachbeitrag ein (§ 2a BauGB) und erlangt in den Festsetzungen des B-

Plans Rechtsverbindlichkeit.

Im weiteren Umfeld des Plangebiets liegen keine Natura 2000-Gebiete, so dass eine Studie zur FFH-

Verträglichkeitsvorprüfung (FFH-VS) nicht erforderlich ist.. Der besondere Artenschutz nach 

§ 44 BNatSchG findet in Form einer Studie zur artenschutzrechtlichen Prüfung (SAP) in Kap. 7.5 Eingang

in diesen Umweltbericht.

Ein Verschnitt des Geltungsbereichs des rechtskräftigen B-Plans �Rathausstraße� und der Grenzen des 

in einem Teilareal dieses B-Plans liegenden, neu aufzustellenden B-Plans �Bockswieser Straße� mit der 

Grenze des Landschaftsschutzgebiets (LSG) �Harz (Landkreis Goslar)�, kurz �LSG Harz�, lässt vermuten, 

dass Teilareale beider B-Pläne im LSG Harz liegen könnten. Ursächlich hierfür ist ein redaktioneller Feh-

ler in der LSG-Verordnung. Diese wurde im Jahr 2010 nicht sachgerecht auf vorhandene Grenzen von

Innenbereichen (hier B-Plan �Rathausstraße� und vorhandene Grenzen von Flurstücken abgestimmt -  

Anlage 1). Dieser Umstand ist der Verwaltung des Landkreises Goslar bekannt und wird in einem paralle-

len LSG-Verfahren korrigiert, so dass das LSG �Harz� von der Planung nicht berührt ist und eine pla-

nungsbedingte Betroffenheit des LSG �Harz� nachfolgend nicht geprüft wird.

1.2 Auftrag

Die ALNUS GbR wurde im Juli 2022 durch die ��BETTSCHEIDER & WODSACK� GbR; Harsum, Hildesheim,

beauftragt, diesen Umweltbericht zum B-Plan Nr. 512 Bockswieser Straße� zu erarbeiten.
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1.3 Bearbeiter*innen

Folgende Bearbeiter*innen haben wesentliche Beiträge zur Erstellung dieses Umweltberichtes ein-

schließlich seiner Nebengutachten geleistet.

· ALNUS GbR, Bad Harzburg

· Gesamtleitung

· Außenaufnahmen

· Gutachtenerstellung

· Biotoptypen und Baumbestand 

2. Angaben zum Plangebiet

2.1 Politische und geographische Lage, vorhandene Infrastruktur

Das ca. 11.960 m2 große Plangebiet liegt am südlichen Ortseingang des Goslarer Stadtteils Hahnenklee 

im Landkreis Goslar in einer Höhenlage von ca. 575 m ü. NHN und überplant in der Gemarkung Hahnen-

klee in der Flur 4 Teilareale der Flurstücke 2, 3, 5/14, 5/24, 47, 48/1 und 48/2.

Das Plangebiet wird aktuell von einem überwiegend touristisch genutzten Großparkplatz im Südosten, 

einem kommunalen Bauhof im Norden und offenen Ruderalflächen im Osten geprägt (Anlage 2).

2.2 Naturräumliche Grundlagen

Das Plangebiet liegt in der naturräumliche Region �Harz� Nach GAUER & ALDINGER (2011) liegt das Plan-

gebiet im Forstlichen Wuchsgebiet Nr. 36 �Harz� und hier im Forstlichen Wuchsbezirk Nr.36.2 �Montaner 

Mittel- und Oberharz�.

Das Plangebiet ist durch seine intensive Bodennutzung tiefgreifend anthropogen überformt. Weder seine

Geologie noch natürliche Bodenbildungsprozesse sind hinsichtlich der nachfolgenden Bewertung der 

Umweltwirkungen der Planung relevant.

Das Klima des Harzes ist durch seine montane Lage in Kontakt zum nordwestdeutschen Flachland ge-

prägt. Kennzeichnend für das Klima sind relativ hohe Niederschlagsmengen (mittlerer Jahresnieder-

schlag: 1.046 mm), eher kühle Temperaturen (vor Eintritt des Klimawandels mittlere Jahrestemperatur: 

6,3 °C, seit den 1990er Jahren deutlich zunehmend), vor Einsetzen des Klimawandels längere Schnee-

phasen, sowie weiterhin wiederkehrende Nebeltage (GAUER & ALDINGER 2011).

Durch die intensive Nutzung ist im Plangebiet kein natürlicher Bodenwasserhaushalt ausgebildet. Natürli-

che Fließgewässer fehlen im Plangebiet. Am nördlichen Rand des Plangebiets verläuft ein in der Vegeta-

tionsperiode überwiegend ausgetrockneter die Bockswieser Straße begleitender Graben.

Das gesamte Plangebiet wäre ohne Einfluss des Menschen potenziell bewaldet. In der montanen Höhen-

lage würden auf wenig grundwasserbeeinflussten, frischen bis vorratsfrischen Standorten bodensaure bis 

mesophile Buchenwälder mit der Mischbaumart Berg-Ahorn (Acer pseudoplatanus) die natürliche Wald-

gesellschaft bilden (NIEDERSÄCHSISCHES MINISTERIUM FÜR ERNÄHRUNG, LANDWIRTSCHAFT UND FORSTEN

1992).

2.3 Aktuelle Nutzungen im Plangebiet

Das eine Fläche von ca. 11.960 m2 umfassende Plangebiet ist durch Verkehrsflächen sowie Gebäuden 

mit Umgriff zu über 50 % versiegelt. (Tab. 1).
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Tab. 1: Aktuelle Landnutzung im Plangebiet.

Fläche
(m2)

Nutzungsart

6.210 Verkehrsflächen

3.800 Ruderalflächen

1.200 Gebäude mit Umgriff

750 Parkanlage

11.960 Gesamt

3. Kurzdarstellung der Planung

3.1 Zielsetzungen der Planung

Ziel der Planung ist, am Ortseingang von Hahnenklee einen Nahversorger zu etablieren, der die Bevölke-

rung von Hahnenklee und Bockswiese im Vollsortiment mit den Dingen des Alltags versorgt.

3.2 Festsetzungen der Planung

Wesentliche Festsetzungen des B-Plans sind:

· Ausweisung des Plangebiets als �Mischgebiet�

· Festsetzung einer ca. 3.500 m2 großen Baufläche, von der ca. 2.600 m2 neu bebaut werden können.

· Festsetzung zweier ca. 1.900 m2 großen öffentlichen Grünfläche im Südosten des Plangebiets

· Sicherung eines historischen Grabens als Teil des UNSECO Weltkulturerbes �Bergwerk Rammels-

berg, Altstadt von Goslarer und Oberharzer Wasserwirtschaft� (kurz: WKE) im Nordwesten des Plan-

gebiets

· Sicherung eines Straßenbaums (Schwedische Mehlbeere � Sorbus intermedia) im Norden des Plan-

gebiets

Der B-Plan wird im Normalverfahren nach § 2ff BauGB und nicht als Vorhabens- und Erschließungsplan 

nach § 12 BauGB aufgestellt. Die Ausweisung eines �Mischgebiets� gewährleistet nicht zwangsläufig die 

Errichtung eines Nahversorgers, sondern erlaubt grundsätzlich auch vielfältige andere gewerbliche Nut-

zungen. Vor Ort sind der Bau und Betrieb eines Nahversorgers derzeit nur privatrechtlich über die Eigen-

tumsverhältnisse abgesichert, sofern die Stadt Goslar als Eigentümerin der überplanten Grundstücke den 

Verkauf des Areals an die Verpflichtung zur Errichtung eines Nahversorgers bindet.

4. Planalternativen

Standortalternativen zur Errichtung und dem Betrieb eines Nahversorgers in Hahnenklee wurden im Zuge 

der 108. Änderung des F-Plans der Stadt Goslar geprüft und dort verneint. 

Unter den Planungsbeteiligten wurde diskutiert, ob durch Abgrenzung eines kleineren Plangebiets als in 

der Vorzugsalternative geringere Eingriffe in die Umwelt zu erwarten sind. Diese Möglichkeit wurde ver-

neint. In einem signifikant verkleinerten Plangebiet hätte die Zielsetzung der Planung (Kap. 3.2), einen 

Nahversorger zu errichten, ohne unzumutbare Einschränkungen nicht erreicht werden können. Die Bau-

fläche ist im Plan so festgelegt, dass eine planungsbedingte erhebliche Beeinträchtigung des WKE voll-

ständig ausgeschlossen wird.
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5. Umweltrelevante behördliche Vorgaben und Planungen

5.1 Regionales Raumordnungsprogramm

Das Regionale Raumordnungsprogramm (RROP) für den Großraum Braunschweig (ZWECKVERBAND 

GROSSRAUM BRAUNSCHWEIG 2008) verzeichnet für das Plangebiet folgende Funktionen:

· Siedlungsbereich oder bauleitplanerisch gesicherter Bereich (§ 34 BauGB)

· Naturpark �Niedersächsischer Harz�

Dem unmittelbaren Umfeld des Plangebiets sind zusätzlich folgende Funktionen zugeordnet:

· Vorranggebiet Natur und Landschaft (angrenzende Wälder im LSG �Harz�)

· Vorranggebiet Erholung und Tourismus (angrenzende Wälder im LSG �Harz�

· Vorsorgegebiet Wald und Forstwirtschaft (besondere Schutzfunktion des Waldes)

5.2 Landschaftsrahmenplan und Landschaftsplan und Forstlicher Rahmenplan

Im weitgehend überholten Landschaftsrahmenplan (LRP) des Landkreises Goslar (PLANUNGSGRUPPE 

ÖKOLOGIE UND UMWELT & ALAND 1994) werden ebenso wie in dem überwiegend veralteten Landschafts-

plan (LP) der Stadt Goslar (HEIMER & HERBSTSTREIT 1999) und dem für den gesamten niedersächsischen 

Harz nicht mehr aussagekräftigen forstlichen Rahmenplan für den Großraum Braunschweig (BEZIRKSRE-

GIERUNG BRAUNSCHWEIG 2003) keine aktuell relevanten Aussagen zur Qualität und Quantität der Schutz-

güter des BauGB und zur Entwicklung von Natur und Landschaft im Umfeld der Planung getroffen. Mit 

der Errichtung des Großparkplatzes, der flächigen Räumung von angrenzenden Waldbeständen und der 

Borkenkäferkalamität ab dem Jahr 2019 haben sich die planungsrelevantem natürlichen Grundlagen zur 

Sicherung oder Wiederherstellung der Leistungs- und Funktionsfähigkeit des Naturhaushalts und der 

Landschaft zwischenzeitlich wesentlich verändert, zumal keiner der drei Fachpläne die Folgen des Kli-

mawandels angemessen berücksichtigt.

5.3 Naturschutzrechtliche Schutzgebiete

Im unmittelbaren Umfeld des Plangebiets liegen folgende nach dem BNatSchG geschützte Gebiete:

· LSG �Harz (Landkreis Goslar)� unmittelbar im Osten an das Plangebiet angrenzend

· Naturpark �Harz� im Südosten angrenzend

5.3.1 Landschaftsschutzgebiet �Harz (Landkreis Goslar)�

Das Plangebiet grenzt unmittelbar an das LSG �Harz�. Erhebliche nachteilige Auswirkungen der Planung 

auf die besonderen Schutzzwecke nach §§ 4f der LSG-Verordnung (LSG-VO) sind vollständig auszu-

schließen. Es besteht die allgemeine Rechtsauffassung, dass Schutzgebiete nach dem BNatSchG sei-

tens der Satzungsgebenden derart abgegrenzt sind, dass ihre wertgebenden Schutzgegenstände durch 

einen hinreichenden Puffer vor erheblichen nachteiligen Wirkungen von außen abgeschirmt sind.

5.3.2 Naturpark Harz

Das Plangebiet grenzt unmittelbar an den Naturpark �Harz�. Eine planungsbedingte erhebliche nachteili-

ge Betroffenheit der Schutzgegenstände des Naturparks ist generell auszuschließen. Zudem stellen so-

wohl § 27 BNatSchG als auch die VO über den Naturpark Harz Belange der Erholung in den Vordergrund 

der Betrachtung und weniger die Schutzgüter des Naturschutzes i. e. S.
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5.4 Bodenplanungsgebiet �Harz im Landkreis Goslar�

Das Plangebiet liegt im Teilgebiet 3 des BodenplanungsGebiets �Harz im Landkreis Goslar�. Die Belas-

tungen für dieses Teilgebiet werden für Blei mit 400-1.000 mg/kg oder Cadmium 2,0-10,0 mg/kg oder 

Arsen 50-150 mg/kg angegeben. Beschränkungen werden durch die Verordnung u.a. über den Umgang 

mit ausgehobenem oder abgeschobenem Bodenmaterial auferlegt.

5.6 Wasserschutzgebiete

Das Plangebiet liegt in keinem Wasserschutzgebiet nach dem Wasserhaushaltsgesetz (WHG).

6. Auswirkungen der Planung auf die Schutzgüter nach dem Baugesetzbuch sowie nach 

weiteren Rechtsvorschriften

Nachfolgend werden mögliche Auswirkungen der Planung auf das Plangebiet, den Eingriffsraum (ER), 

sowie den näheren Außenbereich, den Wirkraum (WR), der Planung beschrieben. Hierbei wird hinsicht-

lich der Schutzgüter �Tiere und Pflanzen� und �Biologische Vielfalt�, �Fläche�, �Boden� und �Wasser� die 

nachhaltige Verfügbarkeit dieser Ressourcen soweit möglich berücksichtigt (Anlage 1 zu § 2 Abs. 4 u. §§ 

2a u. 4c BauGB).

6.1 Beschreibung und Bewertung möglicher zu erwartender Umweltauswirkungen auf die 

Schutzgüter nach dem Baugesetzbuch

6.1.1 Schutzgut �Mensch�

Mögliche Beeinträchtigungen, die auch nach der Umsetzung von Schutzmaßnahmen (Tab. 7) noch dem 

Belastungsbereich (II) oder dem Zulässigkeitsbereich (III) nach Tab. 6 zuzuordnen sind, sind nachfolgend

fett markiert.

6.1.1.1 Mögliche negative Auswirkungen im Baubetrieb

M 1 Befristetes, erhöhtes Verkehrsaufkommen auf der �Bockswieser Straße�

M 2 Befristete Geräusch- und Geruchsimmissionen (Lärm und Gestank) im Plangebiet und seinem 

näheren Umfeld (bis ca. 200 m)

6.1.1.2 Mögliche negative Auswirkungen durch die Anlage

keine

6.1.1.3 Mögliche negative Auswirkungen im Betrieb

M 3 Dauerhaft erhöhtes Verkehrsaufkommen auf der �Bockswieser Straße� und in der gesamten 

Ortslage von Hahnenklee

6.1.1.4 Mögliche negative Auswirkungen im Störfall

M 4 Kurzfristige Gefährdung von Menschen bei Bränden und sonstigen Störfällen

6.1.1.5 Mögliche negative Auswirkungen i. V. m. anderen Planungen (Kumulation)

keine
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6.1.1.6 Mögliche positive Auswirkungen

Mit Umsetzung der Planung besteht erstmals seit geraumer Zeit für die Bevölkerung von Hahnenklee und 

Bockswiese sowie Urlaubsgäste wieder die Möglichkeit, einen Nahversorger mit Vollsortiment auf kurzem 

Weg fußläufig oder per Fahrrad zu erreichen und auf motorisierte individuelle Einkaufsfahrten nach 

Clausthal-Zellerfeld oder Goslar zu verzichten. Im Zuge der Errichtung, der Unterhaltung und des Be-

triebs eines Nahversorgers entsteht eine positive Wertschöpfung, insbesondere werden vor Ort Arbeits-

plätze geschaffen, so dass die Lebensqualität vor Ort deutlich verbessert wird.

6.1.1.7 Zusammenfassende Bewertung

Die negativen Auswirkungen der Planung auf das Schutzgut �Mensch� fallen nach Art, Umfang, Schwere, 

Komplexität und Wahrscheinlichkeit eher gering aus. Durch die Errichtung, die Unterhaltung und den 

Betrieb eines Nahversorgers entsteht eine positive Wertschöpfung, insbesondere werden vor Ort Arbeits-

plätze geschaffen, so dass die Lebensqualität vor Ort deutlich verbessert wird.

Erhebliche Beeinträchtigungen des Schutzguts �Mensch� sind vollständig auszuschließen

6.1.2 Schutzgut �Kulturelles Erbe�

Mögliche Beeinträchtigungen, die auch nach der Umsetzung von Schutzmaßnahmen (Tab. 7) noch dem 

Belastungsbereich (II) oder dem Zulässigkeitsbereich (III) nach Tab. 6 zuzuordnen sind, sind nachfolgend

fett markiert.

6.1.2.1 Mögliche negative Auswirkungen im Baubetrieb

KE 1 Vorübergehende Beeinträchtigungen von Sichtbeziehungen zwischen einzelnen Bestandteilen 

des UNESCO-Weltkulturerbes �Bergwerk Rammelsberg, Altstadt von Goslar und Oberharzer 

Wasserwirtschaft� (kurz WKE), insbesondere von Kunstgräben östlich des Plangebiets und den 

beiden �Kranicher Teichen� westlich und nordwestlich des Plangebiets durch Kräne und andere 

Baumaschinen.

6.1.2.2 Mögliche negative Auswirkungen durch die Anlage

KE 2 Dauerhafte Beeinträchtigungen von Sichtbeziehungen zwischen einzelnen Bestandteilen des 

WKE, insbesondere von Kunstgräben östlich des Plangebiets und den beiden �Kranicher Tei-

chen� westlich und nordwestlich des Plangebiets durch hohe Gebäude.

6.1.2.3 Mögliche negative Auswirkungen im Betrieb

keine

6.1.2.4 Mögliche negative Auswirkungen im Störfall

KE 3 Schädigung oder Zerstörung des dem WKE zuzuordnenden straßenbegleitenden Grabens im 

Südwesten des Plangebiets in Folge von Unfällen während der Bauphase oder Schäden (z. B. 

Löschwasser im Brandfall) im Betrieb.

6.1.2.5 Mögliche negative Auswirkungen i. V. m. anderen Planungen (Kumulation)

keine
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6.1.2.6 Mögliche positive Auswirkungen

Im Zuge aller baulichen Maßnahmen (z. B. Herstellung der Zuwegung zum Nahversorger, Abführung von 

Niederschlagswasser, Herrichtung einer abgängigen, nicht inklusiv ausgebauten Bushaltestelle im Süd-

westen des Plangebiets) kann der denkmalgeschützte Grabenabschnitt gemäß den Vorgaben der zu-

ständigen Denkmalschutzbehörde denkmalgerecht hergerichtet werden.

6.1.2.7 Zusammenfassende Bewertung

Die negativen Auswirkungen der Planung auf das Schutzgut �Kulturelles Erbe� fallen unter Begrenzung 

der maximalen Gebäudehöhen und Beachtung einschlägiger Unfallverhütungs- und Brandschutzvor-

schriften nach Art, Umfang, Schwere, Komplexität und Wahrscheinlichkeit eher gering aus. Die Chance, 

im Zuge von erforderlichen Baumaßnahmen an der Bushaltestelle den denkmalgeschützten Grabenab-

schnitt denkmalgerecht herzurichten, übersteigen die Risiken einer Beschädigung oder Zerstörung.

Erhebliche Beeinträchtigungen des Schutzguts �Kulturelles Erbe� sind sehr wahrscheinlich auszuschlie-

ßen

6.1.3 Schutzgüter �Tiere und Pflanzen� und �Biologische Vielfalt�

Mögliche Beeinträchtigungen, die auch nach der Umsetzung von Schutzmaßnahmen (Tab. 7) noch dem 

Belastungsbereich (II) oder dem Zulässigkeitsbereich (III) nach Tab. 6 zuzuordnen sind, sind nachfolgend

fett markiert.

6.1.3.1 Mögliche negative Auswirkungen im Baubetrieb

B 1 Vorübergehender Verlust an Lebensstätten heimischer Tierarten durch Geräusch- und Geruchs-

immissionen (Lärm und Gestank) sowie Unruhe

B 2 Vorübergehende oder dauerhafte Störung, Schädigung oder Tötung von heimischen Tierarten 

(z.B. wandernde Amphibien) durch Baufahrzeuge und Maschinen, Hindernisse oder Beunruhi-

gung

B 3 Vorübergehende oder dauerhafte Schädigung und Zerstörung von naturnaher Vegetation auf der 

Baustelle (z.B. Anfahrschäden an Bäumen)

B 4 Vorübergehende oder dauerhafte Störung, Schädigung oder Tötung von heimischen Tierarten 

(z.B. Amphibien) bei unsachgemäßem Einsatz oder Unfällen in Verbindung mit Gefahrstoffen

6.1.3.2 Mögliche negative Auswirkungen durch die Anlage

B 5 Dauerhafte Zerstörung oder Beeinträchtigung von für den Naturschutz wertvollen, nicht nach 

§ 30 BNatSchG bzw. § 24 NAGBNatSchG geschützten Biotoptypen der Wertstufen III-V (NIEDER-

SÄCHSISCHER STÄDTETAG -NST 2013) oder von nach § 19 BNatSchG geschützten Lebensraumty-

pen durch Überplanung mit baulichen Anlagen, Nebenanlagen oder minderwertigen Biotoptypen

B 6 Dauerhaft wiederkehrende Schädigung, Störung oder Tötung von heimischen, auch wandernden

Tierarten durch technische Einrichtungen (Tierfallen) wie z.B. Schächten oder Fenstern, spie-

gelnde Glasflächen (Vogelschlag)

B 7 Vorübergehender oder dauerhafter Verlust einer oder mehrerer seltener Tier- oder Pflanzenarten 

durch erhebliche Beeinträchtigung des Schutzguts �Boden� als Lebensgrundlage von Tieren und 

Pflanzen

B 8 Dauerhafter Verlust potenzieller Fortpflanzungs- und Ruhestätten z.T. nach §44 BNatSchG be-

sonders geschützter Tierarten (hier insbesondere europäische Vogelarten) durch den Verlust von
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potenziellen Habitaten aufgrund des zumindest teilflächigen Überbauens von Brachflächen und 

Gehölzbeständen.

6.1.3.3 Mögliche negative Auswirkungen im Betrieb

B 9 Dauerhaft wiederkehrende Störung, Schädigung oder Tötung von heimischen Tierarten durch 

Ausweitung des Betriebs, insbesondere des individuellen motorisierten Verkehrs auf dem Park-

platz am Nahversorger.

B 10 Vorübergehender oder dauerhafter Verlust einer oder mehrerer seltener heimischer lokaler Tier-

oder Pflanzenpopulationen durch direkte Beunruhigung, Schädigung oder Tötung durch Auswei-

tung des Betriebs, insbesondere des individuellen motorisierten Verkehrs auf dem Parkplatz am 

Nahversorger (z.B. Überfahren von Amphibien),

B 11 Beschädigung oder Zerstörung von im Plangebiet verbliebenden für den Naturschutz wertvollen 

Strukturen (z. B. Anfahrschäden an Bäumen).

6.1.3.4 Mögliche negative Auswirkungen im Störfall

B 12 Vorübergehende oder dauerhafte Störung, Schädigung oder Tötung von Einzeltieren und der 

Vegetation durch Brände und sonstige Störfälle

B 13 Vorübergehende oder dauerhafte Störung, Schädigung oder Tötung kleiner lokaler Populationen 

von einheimischen Tier- oder Pflanzenarten durch Brände und sonstige Störfälle

6.1.3.5 Mögliche negative Auswirkungen i. V. m. anderen Planungen (Kumulation)

keine

6.1.3.6 Mögliche positive Auswirkungen

keine

6.1.3.7 Zusammenfassende Bewertung

Die negativen Auswirkungen der Planung auf das Teilschutzgut �Tiere� sind aufgrund der minderwertigen 

Biotoptypenausstattung (Anlage 2) und den bestehenden Vorbelastungen (z. B. Verkehr auf Parkplatz) 

unter Berücksichtigung von Schutz- und Ausgleichsmaßnahmen (Kap. 8) nach Art, Umfang, Schwere, 

Komplexität und Wahrscheinlichkeit eher gering. Durch die Flächenbeanspruchung und Nutzungsintensi-

vierung gehen nur kleinflächig Lebensräume für z.T. nach § 44 BNatSchG besonders geschützte Tierar-

ten (insbesondere europäische Vogelarten, Kap. 7.5) verloren.

Das Teilschutzgut �Pflanzen� ist von der Planung erheblich betroffen. Diese nicht zu vermeidenden oder

zu minimierenden Eingriffe können prinzipiell im Umfeld des Plangebiets, innerhalb der Ortslage Hahnen-

klee, der Stadt Goslar oder zumindest im Landkreis Goslar, im Naturraum �Harz� ausgeglichen werden 

(Kap. 8). Da das Plangebiet im Innenbereich nach § 35 BauGB liegt, besteht hierzu aber abseits rechtli-

cher Bindungen nach § 44 BNatSchG (Kap. 7.5) keine gesetzliche Verpflichtung.

6.1.4 Schutzgüter �Fläche� und �Boden�

Mögliche Beeinträchtigungen, die auch nach der Umsetzung von Schutzmaßnahmen (Tab. 7) noch dem 

Belastungsbereich (II) oder dem Zulässigkeitsbereich (III) nach Tab. 6 zuzuordnen sind, sind nachfolgend

fett markiert.



Umweltbericht Bebauungsplan Nr. 512 �Bockswieser Straße�, Stadt Goslar 9

05.08.2022

6.1.4.1 Mögliche negative Auswirkungen im Baubetrieb

FB 1 Vorübergehende Beanspruchung von unversiegelten Flächen durch Baustelleneinrichtungen

6.1.4.2 Mögliche negative Auswirkungen durch die Anlage

FB 2 dauerhafter Entzug naturnaher, unversiegelter Flächen (Flächenverbrauch Biotoptypen Wertstu-

fen III � V, Anlage 2) durch Nutzungsintensivierung (Versiegelung, Überbauung)

FB 3 Dauerhafter Verlust von Böden der Wertstufe II bis V (Niedersächsischer Städtetag � NST 2013)

durch Nutzungsintensivierung (Versiegelung)

FB 4 Dauerhafte Beeinträchtigung naturnaher Böden unter Flächenverbrauch durch Nutzungsintensi-

vierung

6.1.4.3 Mögliche negative Auswirkungen im Betrieb

keine

6.1.4.4 Mögliche negative Auswirkungen im Störfall

FB 5 Vorübergehende Gefährdung oder dauerhafte Schädigung von Böden durch Brände und sons-

tige Störfälle

6.1.4.5 Mögliche negative Auswirkungen i. V. m. anderen Planungen (Kumulation)

keine

6.1.4.6 Mögliche positive Auswirkungen

Es besteht die Möglichkeit der Sanierung mit harztypischen Schwermetallen belasteter Standorte durch 

Bodenaustausch.

6.1.4.7 Zusammenfassende Bewertung

Die negativen Auswirkungen der Planung auf die Schutzgüter �Fläche� und �Boden� fallen nach Art, Um-

fang, Schwere, Komplexität und Wahrscheinlichkeit eher gering aus. Die Böden im Plangebiet sind auf-

grund ihres hohen Versiegelungsgrads sowie ihrer Belastung mit harztypischen Schwermetallen von eher 

geringer Güte (Plan 3).

Erhebliche Beeinträchtigungen der Schutzgüter �Fläche� und �Boden� sind daher weitestgehend auszu-

schließen. Verbleibende, nicht zu vermeidende oder zu minimierende, Eingriffe in das Schutzgut �Boden� 

werden ausgeglichen (Kap. 8).

6.1.5 Schutzgut �Wasser�

Mögliche Beeinträchtigungen, die auch nach der Umsetzung von Schutzmaßnahmen (Tab. 7) noch dem 

Belastungsbereich (II) oder dem Zulässigkeitsbereich (III) nach Tab. 6 zuzuordnen sind, sind nachfolgend

fett markiert.

6.1.5.1 Mögliche negative Auswirkungen im Baubetrieb

keine
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6.1.5.2 Mögliche negative Auswirkungen durch die Anlage

W 1 Dauerhafte Störung des natürlichen Wasserhaushalts durch zusätzliche flächige Bodenversiege-

lung (> 5.000 m2).

6.1.5.3 Mögliche negative Auswirkungen im Betrieb

keine

6.1.5.4 Mögliche negative Auswirkungen im Störfall

W 2 Vorübergehende Gefährdung von Oberflächengewässern und Grundwasser im Zuge des un-

sachgemäßen Einsatzes von Gefahrstoffen im Betrieb oder nach Brand durch belastetes Lösch-

wasser

6.1.5.5 Mögliche negative Auswirkungen i. V. m. anderen Planungen (Kumulation)

keine

6.1.5.6 Mögliche positive Auswirkungen

keine

6.1.5.7 Zusammenfassende Bewertung

Die Planung liegt außerhalb von Wasserschutzgebieten nach dem WHG. Im Plangebiet liegen keine na-

turnahen Fließ- und Stillgewässer. Die Standorte des Plangebiets weisen eine eher grundwasserferne 

Schichtung auf. Die zusätzlich versiegelte, zusammenhängende Fläche ist kleiner als 5.000 m³. Daher

fallen die negativen Auswirkungen der Planung auf das Schutzgut �Wasser� nach Art, Umfang, Schwere,

Komplexität und Wahrscheinlichkeit gering aus. Zwar kommt es im Zuge der Umsetzung der Planung zu

einer Versiegelung und Nutzungsintensivierung von eher minderwertigen Böden, wodurch die Wasser-

speicherung und die Grundwasserneubildung grundsätzlich nachteilig beeinflusst werden, jedoch wird die

Beanspruchung von Böden im Zuge von Festsetzungen im B-Plan begrenzt und ausgeglichen (Kap. 8).

Erhebliche Beeinträchtigungen des Schutzguts �Wasser� sind vollständig auszuschließen

6.1.6 Schutzgut �Klima / Luft�

Mögliche Beeinträchtigungen, die auch nach der Umsetzung von Schutzmaßnahmen (Tab. 7) noch dem 

Belastungsbereich (II) oder dem Zulässigkeitsbereich (III) nach Tab. 6 zuzuordnen sind, sind nachfolgend

fett markiert.

6.1.6.1 Mögliche negative Auswirkungen im Baubetrieb

KL 1 Vorübergehende Beeinträchtigung der Luft durch Abgase von Baufahrzeugen und -maschinen

6.1.6.2 Mögliche negative Auswirkungen durch die Anlage

keine
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6.1.6.3 Mögliche negative Auswirkungen im Betrieb

KL 2 Dauerhafte Beeinträchtigung der Luftqualität durch Abgase eines erhöhten motorisierten Indivi-

dualverkehrs

6.1.6.4 Mögliche negative Auswirkungen im Störfall

KL 3 Vorübergehende Gefährdung der Luft durch gasförmige Schadstoffe im Brandfall und bei sonsti-

gen Störfällen

6.1.6.5 Mögliche negative Auswirkungen i. V. m. anderen Planungen (Kumulation)

keine

6.1.6.6 Mögliche positive Auswirkungen

Mit Aufnahme des betriebs eines Nahversorgers kommt es sehr wahrscheinlich zu einer deutlichen Re-

duktion des der Beschaffung von Dingen des täglichen Gebrauchs dienenden motorisierten Individualver-

kehrs zwischen Hahnenklee und Bockswiese und Clausthal-Zellerfeld und Goslar

6.1.6.7 Mögliche negative Auswirkungen des Klimas auf die Planung

Auf die prognostizierten Folgen des Klimawandels (Temperaturanstieg, Veränderung des Niederschlags-

regimes) reagieren die mit der Planung zulässigen Vorhaben unempfindlich.

6.1.6.8 Zusammenfassende Bewertung

Mit der Planung sind keine negativen Auswirkungen auf das Schutzgut �Klima / Luft� verbunden. Zwar 

nimmt die Belastung vor Ort durch den motorisierten Individualverkehr zu, doch werden gleichzeitig län-

gere Fahrten zu Nahversorgern in Clausthal-Zellerfeld oder Goslar vermieden, so dass die Belastung der 

Luft und des Klimas mit Umsetzung der Planung insgesamt abnehmen sollte.

Erhebliche Beeinträchtigungen des Schutzguts �Klima / Luft� sind vollständig auszuschließen.

6.1.7 Schutzgut �Landschaft�

Mögliche Beeinträchtigungen, die auch nach der Umsetzung von Schutzmaßnahmen (Tab. 7) noch dem 

Belastungsbereich (II) oder dem Zulässigkeitsbereich (III) nach Tab. 6 zuzuordnen sind, sind nachfolgend

fett markiert.

6.1.7.1 Mögliche negative Auswirkungen im Baubetrieb

L 1 Vorübergehende Beeinträchtigung des sinnlichen Landschaftsgenusses durch den Baubetrieb 

(Anblick, Geräusche, Gerüche)

6.1.7.2 Mögliche negative Auswirkungen durch die Anlage

L 2 Dauerhafte Beeinträchtigung des Landschaftsbilds durch bauliche Anlagen

6.1.7.3 Mögliche negative Auswirkungen im Betrieb

L 3 Dauerhafte Beeinträchtigung des Landschaftsbilds durch zunehmende Nutzungsintensität sowie 

Geräusche und Gerüche
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6.1.7.4 Mögliche negative Auswirkungen im Störfall

L 4 Vorübergehende Störung des Landschaftsbilds nach Brand

L 5 Vorübergehende oder dauerhafte Störung des Landschaftsbilds nach Nutzungsaufgabe durch 

Verfall (Ruinen)

6.1.7.5 Mögliche negative Auswirkungen i. V. m. anderen Planungen (Kumulation)

keine

6.1.7.6 Mögliche positive Auswirkungen

Durch die Schaffung der bauleitplanerischen Voraussetzungen zur Errichtung und den Betrieb eines 

Nahversorgers besteht die Möglichkeit, das Ortsbild deutlich aufzuwerten (z. B. Herrichtung Bushaltestel-

le, Straßenbegleitgraben, Parkplatz, Ruderalfluren) am Ortseingang von Hahnenklee

6.1.7.7 Zusammenfassende Bewertung

Die negativen Auswirkungen der Planung auf das Schutzgut �Landschaft� fallen nach Art, Umfang, 

Schwere, Komplexität und Wahrscheinlichkeit gering aus. Die Planung verfolgt das bauleitplanerische 

Ziel einen Nahversorger zu errichten und zu betreiben. In den letzten Jahren legen alle Betreiber von 

Nahversorgern darauf wert, dass sich ihre Gebäude in das Ortsbild einbinden und sich die Kund*innen 

vor Ort wohlfühlen. Eine erhebliche Beeinträchtigung des Schutzguts �Landschaft� würde der Planungs-

absicht zuwiderlaufen und wird durch Festsetzungen im B-Plan zu Art und Umfang der baulichen Nut-

zung ausgeschlossen. Störende Wirkungen einzelner baulicher Anlagen können im Zuge des mit den 

Baumaßnahmen verbundenen Landschaftsbaus (Gestaltung, insbesondere Bepflanzung der Außenanla-

gen) mindestens unter die Erheblichkeitsschwelle minimiert werden.

Erhebliche Beeinträchtigungen des Schutzguts �Landschaft� sind vollständig auszuschließen.

6.1.8 Schutzgut Wirkungsgefüge

Mögliche Beeinträchtigungen, die auch nach der Umsetzung von Schutzmaßnahmen (Tab. 7) noch dem 

Belastungsbereich (II) oder dem Zulässigkeitsbereich (III) nach Tab. 6 zuzuordnen sind, sind nachfolgend

fett markiert.

6.1.8.1 Mögliche negative Auswirkungen im Baubetrieb

keine

6.1.8.2 Mögliche negative Auswirkungen durch die Anlage

Wg 1 Dauerhafte Schädigung des Wirkungsgefüges im Kontext Boden, Wasser Vegetation, Tiere, 

Pflanzen durch Entwertung von Biotoptypen der Wertstufen III bis V (NST 2013) durch Nutzungs-

intensivierung (Überbauung)

6.1.8.3 Mögliche negative Auswirkungen im Betrieb

Wg 2 Kurzfristige oder dauerhafte Schädigung des Wirkungsgefüges im Kontext Boden, Vegetation, 

Tiere, Pflanzen bei durch Nutzungsintensivierung (Beunruhigung, Schädigung)
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6.1.8.4 Mögliche negative Auswirkungen im Störfall

Wg 3 Vorübergehende oder Schädigung des Wirkungsgefüges durch Schadstoffe im Brandfall und bei

sonstigen Störfällen

6.1.8.5 Mögliche negative Auswirkungen i. V. m. anderen Planungen (Kumulation)

keine

6.1.8.6 Mögliche positive Auswirkungen

Im Zuge der Baumaßnahme besteht die Möglichkeit, mit harztypischen Schwermetallen belastete Böden 

abzudecken bzw. auszutauschen und so den Bodenwasserhaushalt als Lebensgrundlage für heimische 

Tiere und Pflanzen zu verbessern und so die Leistungs- und Funktionsfähigkeit des Naturhaushalts ins-

gesamt zu stärken.

6.1.8.7 Zusammenfassende Bewertung

Durch die Planung kommt es zu strukturellen Veränderungen im Plangebiet. Insbesondere wird die Be-

bauung verdichtet und der Grad der Bodenversiegelung steigt. Die Planung wirkt sich jedoch aufgrund 

der minderwertigen Biotoptypenausstattung des Plangebiets (Anlage 2) und die bestehenden Vorbelas-

tungen (Großparkplatz) auf die meisten der vorgenannten Schutzgüter eher gering aus. Aufgrund der 

geringen Flächeninanspruchnahme fallen die negativen Auswirkungen der Planung unter Berücksichti-

gung der im B-Plan festgesetzten Schutz- und Ausgleichsmaßnahmen, insbesondere der Schutzgütern

�Tiere und Pflanzen� und �Boden�, auf das Schutzgut �Wirkungsgefüge� nach Art, Umfang, Schwere,

Komplexität und Wahrscheinlichkeit gering aus. 

Erhebliche Beeinträchtigungen des Schutzguts �Wirkungsgefüge� sind weitestgehend auszuschließen.

6.2 Schutz des Waldes, Schutz vor von dem Wald ausgehenden Gefahren

Die Wirkungen der Planung auf den angrenzenden Wald sowie die Beurteilung möglicher vom Wald auf 

die Planung wirkender Gefahren sind in Anlage 3 dargestellt.

6.3 EU-Richtlinie 2012/18EU (Beherrschung von Gefahren schwerer Unfälle mit gefährlichen 

Stoffen)

Es ist ausgeschlossen, dass im Plangebiet die Ansiedlung eines Betriebes erfolgt, durch den schwere 

Unfälle mit schädlichen Umwelteinwirkungen im Sinne des Artikels 3 Nr. 13 der EU-Richtlinie 2012/18/EU 

ausgelöst werden können. Im Umfeld des Plangebiets befinden sich keine Gewerbegebiete oder andere 

Flächen, von denen Störungen auf das Plangebiet im Sinne des § 50 BImSchG ausgehen können. Eine 

Ansiedelung von Störfallbetrieben oder Störfallstandorten im Sinne von § 3 Abs. 5b und 5c BImSchG 

werden durch den B-Plan nicht vorbereitet.

6.4 Gesetz zur Förderung der Kreislaufwirtschaft und Sicherung der umweltverträglichen Be-

wirtschaftung von Abfällen (Kreislaufwirtschaftsgesetz � KrWG)

Im Zuge der Umsetzung der Planung entstehen typische mit dem Bau, dem Unterhalt und dem Betrieb 

eines in einem Mischgebiet gelegenen Nahversorgers verbundene Abfälle. Nur in Einzelfällen, z.B. von

ölhaltigen Betriebsmitteln, gehen von diesen Gefahren für die Umwelt, insbesondere für die Schutzgüter 

�Boden� und �Wasser� aus. Sämtliche Abfälle werden gemäß den Vorgaben des Kreislaufwirtschaftsge-

setzes fachgerecht entsorgt.
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6.5 Gesetz zum Schutz vor schädlichen Umwelteinwirkungen durch Luftverunreinigungen, 

Geräusche, Erschütterungen und ähnliche Vorgänge (Bundes-Immissionsschutzgesetz -

BImSchG)

Im Zuge der Umsetzung der Planung entstehen typische mit dem Bau, dem Unterhalt und dem Betrieb 

eines in einem Mischgebiet gelegenen Nahversorgers verbundene Emissionen von Schadstoffen, Lärm,

Erschütterungen, Licht, Wärme und Strahlung sowie sonstige Belästigungen. Nur in Einzelfällen, insbe-

sondere i. V. m. Störfällen, gehen von diesen Emissionen Gefahren für die Schutzgüter des BauGB, hier

vor allem für die Schutzgüter �Mensch�, �Tiere und Pflanzen�, �Boden� und �Wasser� aus. Unter Einhal-

tung einschlägiger gesetzlicher oder niederrangiger Vorschriften sowie mit Umsetzung der im B-Plan

festgesetzten Schutzmaßnahmen liegen diese im gesetzlichen Zulässigkeitsbereich und unter der um-

weltrechtlichen Erheblichkeitsschwelle.

7. Istzustand von Natur und Landschaft (Basisszenario)

7.1 Untersuchungsrahmen

Der Untersuchungsrahmen zu den umweltrelevanten Schutzgütern nach dem BauGB wurde in Abstim-

mung mit der Stadt Goslar und der unteren Naturschutzbehörde des Landkreises Goslar im Hinblick auf 

eine fachgerechte Bearbeitung der Eingriffsregelung und des Artenschutzes nach dem BauGB und dem 

BNatSchG festgelegt.

Eingriffsräume (ER), Wirkräume (WR) und Untersuchungsräume (UR) sowie die genauen Untersu-

chungsumfänge werden für jedes Schutzgut in den nachfolgenden Unterkapiteln benannt.

7.2 Schutzgut Mensch

7.2.1 Methodik der Erfassung und Bewertung

Bei der Erfassung und Bewertung des Schutzguts �Mensch� stehen das Leben, die Gesundheit und das

Wohlbefinden im Mittelpunkt der Betrachtung. Nach dem BauGB kommen Leben, Gesundheit und Wohl-

befinden in gesunden Wohn- und Arbeitsverhältnissen, in Sicherheit der Wohn- und Arbeitsbevölkerung,

sozial stabilen Bewohnerstrukturen, in Bedürfnissen der Familien, junger, alter und behinderter Men-

schen, in Belangen des Bildungswesens, des Sports, der Freizeit und Erholung, in der Modernisierung

und Fortentwicklung vorhandener Ortsteile, der Gestaltung des Orts- und Landschaftsbilds und der Er-

haltung der städtebaulichen Eigenart des Gebiets zum Ausdruck (GASSNER et al. 2010).

Zur Operationalisierung der vielfältigen Verflechtungen des menschlichen Daseins werden die Kriterien 

Gesundheit und Wohlbefinden, Wohnumfeld, Arbeits- sowie Erholungs- und Freizeitfunktion nachfolgend 

beschrieben und bewertet. Die Bewertung der genannten Kriterien erfolgt ohne Bildung klar definierter 

Wertstufen beschreibend mit einer allgemein verständlichen fünfstufigen Skala von �hervorragend� über 

�gut�, �mittel�, �schlecht� zu �sehr schlecht�. Die Empfindlichkeit des Menschen gegenüber den Wirkfakto-

ren des Vorhabens wird ausgedrückt durch Begriffe wie �Störung�, �Verlust� �Gesundheitsgefährdung� 

�Schaden� in einer allgemein verständlichen fünfstufigen Skala von �gar nicht�, �gering�, �mäßig�, �stark� 

und �sehr stark�. Es wurden keine eigenen Erhebungen vor Ort durchgeführt, sondern auf vorhandenes

Datenmaterial (Stand Juli 2022) zurückgegriffen.

7.2.2 Untersuchungsraum, Wirkraum und Eingriffsraum

Als ER wird das Plangebiet mit einem Puffer von ca. 100 m angenommen. Der WR der Planung ist für 

das Schutzgut �Mensch� nicht genau ermittelbar. Aus Praktikabilitätsgründen wird daher das Gebiet der 

Ortslagen Hahnenklee und Bockswiese mit seiner Straßenverbindung angenommen und als UR definiert.
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7.2.3 Istzustand und Bewertung

7.2.3.1 Einwohnerzahl, Wohnen, Infrastruktur, Arbeit

Die Ortslagen Hahnenklee und Bockswiese sind mit nur ca. 1.200 Einwohnern eher kleine Ortsteile im 

Stadtgebiet von Goslar. Im Vergleich zu anderen Ortsteilen der Stadt Goslar verfügen sie über ein recht 

eingeschränktes Arbeitsangebot, das überwiegend dem Tourismus mit seinem Unterbringungs- und

Gastronomiegewerbe und dem Einzelhandel (Hahnenklee) zuzuordnen ist.

7.2.3.2 Infrastruktur und Erholung

Im Vergleich zu anderen Stadtteilen Goslars verfügen Hahnenklee und Bockswiese über eine eher ein-

geschränkte Infrastruktur und nur wenige Einkaufsmöglichkeiten, Verwaltungs- und Bildungseinrich-

tungen und medizinische Versorgungseinrichtungen. Weite Fahren in die Kernstadt von Goslar oder nach 

Clausthal-Zellerfeld bestimmen daher den Alltag der Bevölkerung. Beide Ortsteile verfügen jedoch über 

ein sehr umfangreiches Freizeitangebot bei guter Verkehrsanbindung mit kurzen Wegen. Die beiden Ort-

steile werden für niedersächsische Verhältnisse von einer herausragenden Natur, unmittelbar mit dem 

Landschaftsschutzgebiet �Harz�, dem Naturpark �Harz�, etwas entfernt von mehreren Naturschutz-, FFH-

und EU-Vogelschutzgebieten und gutem Klima, umschlossen. Das Umfeld bietet vielfältige Freizeitmög-

lichkeiten wie Wandern und Mountainbiken.

Die Einwohnerzahl beider Ortsteile sinkt kontinuierlich. Auch ist die Bevölkerung eher überaltert, da junge 

Menschen kaum qualifizierte und gut honorierte Arbeitsplätze vor Ort finden. Dieses führt zu einer mit

dem Einwohnerschwund einhergehenden schleichenden Verschlechterung aller Infrastrukturen und zu 

einer im niedersächsischen Vergleich hohen Arbeitslosigkeit.

7.2.3.3 Vorbelastungen

Der UR Hahnenklee-Bockswiese weist aktuell nur wenige umweltrelevante Vorbelastungen auf. Die meis-

ten Böden der Ortsteile sind mit Schwermetallen kontaminiert. Während der touristischen Hauptsaison 

werden die engen Straßen der Ortslagen teilweise intensiv befahren.

7.2.3.4 Empfindlichkeit

Aufgrund der allgemein eher schlechten Lebensbedingungen in Hahnenklee und Bockswiese, erscheint

die Bevölkerung derzeit deutlich belastet und reagiert eher empfindlich in Hinblick auf zukünftige Risiken. 

Gegenüber den Zielsetzungen des B-Plans reagieren die Bewohner*innen Hahnenklees und Bockwieses

jedoch unempfindlich. Negative Reaktionen der Menschen bezüglich ihrer Gesundheit und ihres Wohlbe-

findens, eine Verschlechterung des Wohnumfelds sowie der Arbeitsbedingungen sind planungsbezogen 

nicht anzunehmen. Bau-, anlagen- oder betriebsbedingte Risiken sind unter Beachtung von Schutzmaß-

nahmen für das Ortsbild von Hahnenklee kaum zu erwarten.

7.3 Schutzgut Kulturelles Erbe

Die Beschreibung und die Bewertung des Istzustands des UNESCO Weltkulturerbes �Bergwerk Ram-

melsberg, Altstadt von Goslar und Oberharzer Wasserwirtschaft� ist in Anlage 4 dargestellt.

7.4 Schutzgüter Tiere und Pflanzen und Biologische Vielfalt

7.4.1 Untersuchungsrahmen

Zwischen der Stadt Goslar, der unteren Naturschutzbehörde des Landkreises Goslar und der ALNUS 

GbR wurde abgestimmt, dass die Beschreibung und Bewertung des Schutzguts �Tiere und Pflanzen� auf 
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Basis einer Biotoptypenkartierung (DRACHENFELS 2020) und der Erfassung in Niedersachsen geschützter, 

gefährdeter oder seltener Gefäßpflanzenarten (GARVE 2004) erfolgt. Wegen der minderwertigen Bio-

toptypenausstattung, der Vorbelastungen und der geringen Größe des Plangebiets sind bedeutende Vor-

kommen naturschutzfachlich relevanter Gruppen heimischer Tierarten im Plangebiet nicht zu erwarten.

Die Gesprächspartner*innen stimmen darin überein, dass die Auswahl geeignet ist, die Wirkungen der 

Planung auf das Schutzgut fachgerecht zu beschreiben und zu bewerten. 

7.4.2 Methodik der Erfassung und Bewertung

Zur Beschreibung und Bewertung der Vegetation wurde eine Einschätzung der im UR vorhandenen Bio-

toptypen nach DRACHENFELS (2020) im Rahmen einer flächendeckenden Begehung im Juli 2021 vorge-

nommen und im laufenden Planungsprozess punktuell verifiziert. Eine Erfassung gefährdeter und ge-

schützter Farn- und Blütenpflanzen fand im Rahmen der Biotopkartierung statt.

Die Bewertung der Biotoptypen erfolgt in Anlehnung an DRACHENFELS (2012) sowie dem NST (2013).

Danach werden den Biotoptypen auf Grundlage der Kriterien �Naturnähe der Vegetation und der Standor-

te�, �Gefährdung�, �Seltenheit� und �Bedeutung als Lebensraum für Tiere und Pflanzen� sechs Wertstufen 

0-V zugeordnet (Tab. 2). Die Wertstufen werden gutachterlich um bis zu eine Wertstufe und in seltenen 

Fällen, insbesondere unter Berücksichtigung artenschutzrechtlicher Aspekte, um zwei Wertstufen an die 

lokalen Verhältnisse angepasst.

Tab. 2: Bewertungsmaßstäbe für ausgewählte Schutzgüter (NST 2013, DRACHENFELS 2012, NIEDER-

SÄCHSISCHES UMWELTMINISTERIUM & NIEDERSÄCHSISCHES LANDESAMT FÜR ÖKOLOGIE (2002), 

NIEDERSÄCHSISCHES LANDESAMT FÜR ÖKOLOGIE (2000).

Funktion Schutzgut Bewertung

Daseins- u. Erholungsfunktion
Landschaft 0 = weitgehend ohne Bedeutung

0,5 = zwischen 0 und 1 stehend
1 = sehr geringe Bedeutung
1,5 = zwischen 1 und 2 stehend
2 = geringe Bedeutung
2,5 = zwischen 2 und 3 stehend
3 = mittlere Bedeutung
3,5 = zwischen 3 und 4 stehend
4 = hohe Bedeutung
4,5 = zwischen 4 und 5 stehend
5 = sehr hohe Bedeutung

Wald

Biotop- und Habitatfunktion

Tiere und Pflanzen

Biologische Vielfalt

Wald

Bodenfunktion
Fläche

Boden

Wasserfunktion Wasser

Klimafunktion Klima/ Luft

Funktion und Struktur Wirkungsgefüge (Naturhaushalt)

Die Bewertung der Gefäßpflanzen erfolgt auf Basis ihres Schutzstatus nach dem BNatSchG und ihrer 

Einstufung in die Rote Liste der Farn- und Blütenpflanzen in Niedersachsen und Bremen (GARVE 2004).

7.4.3 Untersuchungsraum, Wirkraum und Eingriffsraum

Als ER wird sowohl für die �Biotoptypen� als auch die �Farn- und Blütenpflanzen� das Plangebiet ange-

nommen. Der WR der �Biotoptypen� umfasst zusätzlich Waldflächen im Osten des Plangebiets. Der WR 

der �Farn- und Blütenpflanzen� beschränkt sich auf das Plangebiet. Die beiden UR entsprechen jeweils 

ihren WR.
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7.4.4 Istzustand und Bewertung

7.4.4.1 Teilschutzgüter �Biotoptypen� und �Pflanzen�

Istzustand

Die aktuelle Biotoptypenausstattung (DRACHENFELS 2020) stellen die Tab. 3 und die Anlage 2 dar.

Der ER wird aktuell fast ausschließlich von 9 Biotoptypen oder Biotoptypenkomplexen von geringer bis 

mittlerer Bedeutung für die Leistungs- und Funktionsfähigkeit des Naturhaushalts geprägt. Von besonde-

rer Bedeutung für die Leistungs- und Funktionsfähigkeit des Naturhaushalts und insbesondere das Orts-

bild sind nur eine mittelalte Mehlbeere (Sorbus media, Biotoptyp HBE) die im Norden des Plangebiets am 

Rand der Bockswieser Straße wächst und eine mittelalte Baumreihe (Biotoptyp HBA) nördlich der 

Bockswieser Straße.

Der Zustand des WR hat sich außerhalb des Plangebiets zwischenzeitlich deutlich verschlechtert. Nach 

Befall durch Borkenkäfer (Buchdrucker - Ips typographus) und Windwurf ist der mittelalte Fichtenforst im 

Süden mittlerweile fast vollständig geräumt und in eine relativ vegetationsarme Waldlichtungsflur (Bio-

toptyp UWA) übergegangen. Für die Leistungs- und Funktionsfähigkeit von besonderer Bedeutung ist nur 

ein kleiner mittelalter bodensaurer Buchenwald (FFH-Lebensraumtyp 9110 � Hainsimsen-Buchenwald) 

im Süden des UR.

Die Biotoptypen werden von weitverbreiteten harztypischen Farn- und Blütenpflanzen geprägt. Aufgrund 

der erheblichen anthropogenen Vorbelastung des UR konnten im Plangebiet und seinem näheren Umfeld 

keine seltenen, gefährdeten oder geschützten Gefäßpflanzen (GARVE 2004), insbesondere solcher Arten, 

die dem besonderen Artenschutz nach § 44 BNatSchG unterliegen (in Niedersachsen sind aktuell 11 

Gefäßpflanzenarten nach § 44 BNatSchG geschützt) nachgewiesen werden.

Die biologische Vielfalt ist im UR, insbesondere im ER, wegen der relativen Artenarmut von minderwerti-

ger Güte und eher geringer Bedeutung für die Leistungs- und Funktionsfähigkeit des Naturhaushalts.

Vorbelastungen

Der UR, insbesondere der ER, ist durch die eher minderwertige Biotoptypenausstattung mit einer eher 

artenarmen Vegetation, in der seltene, gefährdete oder geschützte Gefäßpflanzen fehlen, sowie die Nut-

zungsintensität. (Großparkplatz) und die Waldschäden erheblich vorbelastet.

Empfindlichkeit

Auf die Planung reagieren die Teilschutzgüter � Biotoptypen und Pflanzen� und das Schutzgut �Biologi-

sche Vielfalt� eher unempfindlich. Auch bei zunehmender Nutzungsintensität wird der Zustand beider 

ohnehin nur geringwertigen Schutzgüter nur geringfügig weiter abnehmen.

Leistungs-, Funktions- und Regenerationsfähigkeit

Die derzeitigen Beiträge der Teilschutzgüter �Biotoptypen und Pflanzen� und des Schutzguts �Biologische 

Vielfalt� zur Leistungs- und Funktionsfähigkeit des Naturhaushalts sind im UR, insbesondere im ER, eher 

gering. 
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Tab. 3: Liste der im Untersuchungsraum, im potenziellen Eingriffsraum und im Wirkraum nachgewie-

senen Biotoptypen nach NIEDERSÄCHSISCHER STÄDTETAG (2013) und DRACHENFELS (2020).

Schutz: § nach § 30 BNatSchG oder § 24 NAGBNatSchG gesetzlich geschütztes Biotop

Rote Liste Niedersachsen (DRACHENFELS 2012) (RL)

Kategorien 1 von vollständiger Vernichtung bedroht bzw. sehr stark beeinträchtigt
2 stark gefährdet bzw. stark beeinträchtigt
3 gefährdet bzw. beeinträchtigt
S schutzwürdig, teilweise auch schutzbedürftig, aber noch nicht landesweit gefährdet
d entwicklungsbedürftiges Degenerationsstadium
() Gefährdung bestimmter Ausprägungen

Wertstufen: Sechsstufiges Punktesystem (Tab. 2) (Wertstufen III-V   fett)

FFH-LRT 9110 Hainsimsen-Buchenwald

Alle Spalten: --- keine Merkmalsausprägung

Code Biotoptyp
Fläche (m²)

Schutz RL
Wert-

stufe

FFH-

LRTUR ER WR

Wälder

WLB
Bodensaurer Buchenwald des Berg- und Hügel-

lands
950 0 950 --- 2 IV 9110

WZF Fichtenforst 13.470 0 13.470 --- --- III ---

Gebüsche und Gehölzbestände

HBA Baumreihe 80 80 0 --- IV ---

HBE Sonstiger Einzelbaum/Baumgruppe 160 160 0 --- III-IV

HSE Siedlungsgehölz einheimischer Baumarten 1.565 1.565 0 --- III

Binnengewässer

FGR Nährstoffreicher Graben 260 170 90 --- III

Trockene bis feuchte Stauden- und Ruderalfluren

UHF
Halbruderale Gras- und Staudenflur feuchter 

und nasser Standorte
260 170 90 --- III

UHM
Halbruderale Gras- und Staudenflur mittlerer 

Standorte
3.040 2.310 730 --- II-III ---

URT Ruderalflur trockener Standorte 900 900 0 --- II ---

Gebäude, Verkehrs- und Industrieflächen

OFZ Sonstige befestigte Fläche 300 200 100 --- --- I

ONZ Sonstiges öffentliches Gebäude (mit Umgriff) 1.200 1.200 0 --- --- I

OVP Parkplatz 3.185 3.185 0 --- --- 0

OVS Straße 2.440 2.020 420 --- --- 0

OVW Weg 230 0 230 --- --- I ---

Gesamt

Gesamtfläche 28.060 11.960 16.100
---

Fläche der Biotoptypen mit Wertstufen III-V 19.785 4.455 15.330

Mit Umsetzung der Planung zusätzlich entwertete Biotoptypen und verdrängte Tier- und Pflanzenarten 

von mindestens allgemeiner Bedeutung für den Naturhaushalt sind aufgrund der künftigen Nutzungsin-

tensität vor Ort kaum zu regenerieren. Unter der Umsetzung von Schutzmaßnahmen (Kap. 8) besteht 

jedoch die Möglichkeit, trotz einer planungsbedingt zunehmenden Bodenversiegelung die Teilschutzgüter 

�Biotoptypen und Pflanzen� und �Biologische Vielfalt� insgesamt aufzuwerten und so ihre Bedeutung für 

die Leistungs- und Funktionsfähigkeit des Plangebiets für den Naturhaushalt erheblich zu erhöhen.
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7.4.4.2 Teilschutzgut �Tiere� (Amphibien)

Istzustand

Im Zuge zweier regnerischer abendlicher Begänge im Frühjahr 2022 wurde festgestellt, dass eine erheb-

liche Anzahl an nach der Bundesartenschutzverordnung (BArtSchVO) gesetzlich geschützten Amphibien

der drei Arten Erdkröte (Bufo bufo), Bergmolch (Triturus montanus) und Fadenmolch (Triturus helveticus)

aus den westlich des Großparkplatzes liegenden Waldflächen über den Großparkplatz und die Bockswie-

ser Straße zum �Unteren Kranicher Teich�, ihrem Laichgewässer, wandern.

Vorbelastungen

In Folge des Klimawandels, der bei steigenden Temperaturen und sommerlichen Dürreperioden ebenso 

zu einem häufigeren Austrocknen von potenziellen Laichgewässern führt wie örtlich hohe Grundwasser-

entnahmen, sind die meisten lokalen Amphibienpopulationen Niedersachsens erheblich vorbelastet.

Empfindlichkeit

Auf die Planung reagiert das Teilschutzgut �Tiere�, hier die vor Ort wandernden lokalen Amphibienpopula-

tionen, eher empfindlich. Bei einer zunehmenden Nutzungsintensität wird planungsbedingt die Anzahl auf 

den Verkehrsflächen überfahrener Amphibien signifikant zunehmen.

Leistungs-, Funktions- und Regenerationsfähigkeit

Die wegen ihrer besonderen Bedeutung für die Leistungs- und Funktionsfähigkeit des Naturhaushalts 

nach der BArtSchVO gesetzlich geschützten lokalen Amphibienpopulationen leisten einen besonderen 

Beitrag zur Leistungs- und Funktionsfähigkeit des Naturhaushalts im Umfeld der Ortslage Hahnenklee.

7.5. Studie zur artenschutzrechtlichen Prüfung

7.5.1 Rechtlicher Rahmen

Diese Studie zur artenschutzrechtlichen Prüfung (SAP) als Fachbeitrag zur Bauleitplanung vorzulegen, 

leitet sich aus § 1a BauGB i. V. m. Anforderungen gemäß Kapitel 5 (Schutz wildlebender Tier- und Pflan-

zenarten, ihrer Lebensgemeinschaften und Biotope) sowie Abschnitt 3 (Besonderer Artenschutz) gemäß 

§§ 44 und 45 BNatSchG ab.

Das BNatSchG unterscheidet im § 7 Abs. 2 Pkt. 13 und 14 zwischen �besonders� und �streng� geschütz-

ten Arten, wobei die streng geschützten Arten als Teilmenge der besonders geschützten Arten aufzufas-

sen sind. Als streng geschützte Arten werden die Arten des Anhangs A der EU-Artenschutzverordnung

(Verordnung � EG � Nr. 338/97) und die Arten des Anhangs IV der FFH-Richtlinie (Richtlinie 92/43/EWG) 

(FFH-RL) bezeichnet. Der Anhang der EU-Artenschutzverordnung wurde durch den Anhang der Verord-

nung (EU) Nr. 1320/2014 vom 01.12.2014 ersetzt. Die im vorliegenden Artenschutzbeitrag zu betrach-

tenden Arten werden nachfolgend erläutert.

Die generellen artenschutzrechtlichen Verbotstatbestände des § 44 Abs. 1 BNatSchG werden durch den 

für Eingriffsplanungen und -vorhaben relevanten Abs. 5 des § 44 BNatSchG, in dem die Legalausnahme 

besondere Bedeutung erlangt und die auch auf Bauleitplanungen nach dem BauGB anzuwenden ist, 

ergänzt.

Werden die Verbotstatbestände nach § 44 Abs. 1 i. V. m. Abs. 5 BNatSchG bezüglich der gemeinschafts-

rechtlich geschützten Arten erfüllt, müssen zur Genehmigung des Eingriffs die Ausnahmevoraussetzun-

gen des § 45 Abs. 7 BNatSchG erfüllt sein. Es kann bei Eingriffsplanungen und -vorhaben eine Ausnah-

me zugelassen werden, wenn zwingende Gründe des überwiegenden öffentlichen Interesses einschließ-
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lich sozialer oder wirtschaftlicher Art vorliegen (§ 45 Abs. 7 Pkt. 5 BNatSchG). Die Ausnahme darf nur

zugelassen werden, wenn zumutbare Alternativen nicht gegeben sind und sich der Erhaltungszustand

der Populationen der betroffenen Arten nicht verschlechtert und insbesondere bezüglich der Arten des 

Anhangs IV FFH-RL der günstige Erhaltungszustand der Populationen der Art gewahrt bleibt.

7.5.2 Methodik

Die Vorgehensweise zur Erstellung der artenschutzrechtlichen Prüfung gliedert sich grob in die drei Ar-

beitsschritte Relevanzprüfung, Konfliktanalyse und Prüfung der Ausnahmetatbestände.

7.5.2.1 Relevanzprüfung � Auswahl des zu prüfenden Artenspektrums

Im Rahmen der artenschutzrechtlichen Prüfung müssen alle Arten des Anhangs IV der FFH-RL sowie die 

europäischen Vogelarten betrachtet werden. Soweit für bestimmte Artengruppen keine faunistischen oder 

floristischen Untersuchungen beauftragt wurden, erfolgt bei diesen Artengruppen die Sichtung aktueller 

Verbreitungskarten auf Ebene von Messtischblättern (TK25).

Verbreitungskarten der FFH-Arten wurden grundsätzlich aus dem FFH-Bericht 2019 (BFN 2019, 

www.bfn.de) herangezogen. Räumlich höher aufgelöst (TK25-Quadranten) liegen Verbreitungskarten in 

den �Vollzugshinweisen für Arten und Lebensraumtypen� im Rahmen der Niedersächsischen Strategie 

zum Arten- und Biotopschutz (NSAB) auf den Internet-Seiten des Niedersächsischen Landesbetriebs für 

Wasserwirtschaft, Küsten- und Naturschutz (NLWKN 2009�2022) vor. Sie werden nur ergänzend berück-

sichtigt, da ihre Datengrundlage gegenüber den Daten des BFN (2019) älter ist. Für einzelne Arten oder 

Artengruppen ergänzend genutzte Quellen werden ggflls. im Text genannt.

Das in Niedersachsen zu prüfende Artenspektrum lässt sich aus der Liste der streng geschützten Arten 

dieses Bundeslands (THEUNERT 2015a, b) herleiten. Diese Grundgesamtheit der Arten wird schrittweise 

nach bestimmten Kriterien bis auf die letztlich zu prüfenden Arten verringert, die sich ausschließlich aus

den Arten des Anhangs IV der FFH-RL und den europarechtlich geschützten Arten der EU-Vogelschutz-

richtlinie (alle europäischen Vogelarten) zusammensetzen, die im Bereich der Planung potenziell vor-

kommen.

Durch eine projektspezifische Abschichtung (Ausschlussverfahren) werden die Arten aus der arten-

schutzrechtlichen Prüfung ausgeschlossen, für die eine verbotstatbeständliche Betroffenheit durch die 

Planung mit hinreichender Sicherheit ausgeschlossen werden kann (Relevanzschwelle). Kriterien für das 

Ausschlussverfahren sind insbesondere das aktuelle Verbreitungsbild bzw. konkret das Fehlen im zu 

betrachtenden Naturraum, in der Regel definiert als Gebiet eines Messtischblattes (MTB, Topografische 

Karte 1: 25.000). Mögliche Erfassungslücken werden durch Berücksichtigung eines potenziellen Vor-

kommens berücksichtigt.

Anschließend wird die Möglichkeit des Vorkommens der bis zu diesem Schritt verbliebenen Arten im Be-

reich der betroffenen Eingriffsfläche abgeschätzt. Hierzu werden vor allem die Habitatansprüche der zu 

prüfenden Arten mit den Gegebenheiten vor Ort abgeglichen. In diesem Schritt werden z.B. Arten wie die

Libellenart �Große Moosjungfer� (Leucorrhinia pectoralis) ausgeschlossen, weil ihre Lebensraum-

ansprüche vor Ort nicht erfüllt sind. Es verbleiben schließlich die Arten, bei denen Beeinträchtigungen 

durch die Planung zu erwarten oder zumindest nicht auszuschließen sind, weil sie auf die bau-, betriebs-, 

anlagen- oder störfallbedingten Wirkungen der Planung reagieren. Für diese Arten wird schließlich die 

eigentliche artenschutzrechtliche Prüfung bzw. die Konfliktanalyse durchgeführt.
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7.5.2.2 Konfliktanalyse � Prüfung der Erfüllung von Verbotstatbeständen

Für die im Rahmen der Relevanzprüfung ermittelten Arten wird geprüft, ob für sie Verstöße gegen die 

artenschutzrechtlichen Verbote des § 44 BNatSchG bei Umsetzung der Planung zu erwarten sind. Die 

Prüfung erfolgt auf Basis der Raumbeschreibung in Kap. 2 und den im Kap. 6 beschriebenen wesent-

lichen Wirkungen (Wirkfaktoren) der Planung.

7.5.2.3 Prüfung der Ausnahmetatbestände � falls Verbotstatbestände eintreten (könnten)

Die naturschutzrechtlichen Voraussetzungen für eine Ausnahmegenehmigung von Verboten nach § 45 

Abs. 7 BNatSchG werden geprüft, sofern Verbotstatbestände ermittelt werden.

7.5.3 Ergebnisse

7.5.3.1 Betroffene Arten und Prüfung der Auslösung von Verbotstatbeständen

Die Abschichtung und Relevanzprüfung erfolgen nachfolgend entlang von Artengruppen . Es ist festzu-

stellen, dass mit dem Auftreten besonders geschützter Arten im WR des Plangebiets kaum zu rechnen

ist. 

Ausgenommen von dieser Einschätzung sind die sehr mobilen Gruppe der europäischen Vogelarten so-

wie der Fledermäuse.

Unberücksichtigt bleiben nachfolgend im Wasser lebende streng geschützte Säugetiere (z. B. Wale).

A. Farn und Blütenpflanzen

Nach THEUNERT (2015a) sind in Niedersachsen elf Arten der Farn- und Blütenpflanzen des Anhangs IV 

der FFH-RL prüfungsrelevant. Im Zuge der Biotoptypen- und Pflanzenkartierung konnten im UR, insbe-

sondere im Plangebiet. ER) keine Farn- und Blütenpflanzen des Anhangs IV der FFH-RL nachgewiesen 

werden.

Das Plangebiet liegt außerhalb der generalisierten Verbreitungsgebiete der Arten (BfN 2019). Auch findet 

sich keine der gelisteten Arten im niedersächsischen Teil des Naturraum �Harz�.

Somit sind für die Artengruppe �Farn- und Blütenpflanzen� planungsbedingte Verstöße gegen die arten-

schutzrechtlichen Bestimmungen des § 44 Abs. 1 BNatSchG insgesamt vollständig ausgeschlossen.

B. Fledermäuse

Nach THEUNERT (2015a) sind in Niedersachsen 20 Fledermausarten des Anhangs IV der FFH-RL prü-

fungsrelevant. Von diesen konnten bisher 17 Arten im niedersächsischen Teil des Naturraums �Harz�

nachgewiesen werden. Der UR, insbesondere der WR, sind als Lebensräume für die heimischen Fleder-

mausarten weitestgehend ungeeignet.

Nach dem flächigen Absterben des Fichtenforstes südlich des ER sind Vorkommen von Wochenstuben,

Überwinterungs- oder sommerlichen Ruhequartieren der Arten im nicht bebauten Bereich nahezu voll-

ständig auszuschließen. Eine Nutzung des Gebäudes des städtischen Bauhofs durch Gebäude besie-

delnde Fledermäuse (z. B. Zwergfledermaus � Pipistrellus pipistrellus) ist nicht vollständig auszuschlie-

ßen. Jedoch finden planungsbedingt keine Veränderungen an dem Gebäude statt. Eine detaillierte Suche 

nach Fledermäusen in dem Gebäude ist daher nur im Zusammenhang mit einem etwaigen, das Gebäude 

betreffenden Bauantrag sinnvoll und erforderlich.

Bis zur flächigen Nutzung des südlich des ER liegenden Waldes in Folge von Borkenkäferbefall und 

Windwurf wurde der Waldrand vermutlich von Fledermäusen als Jagdhabitat genutzt. Da die leitenden 
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Strukturen nicht mehr vorhanden sind, sind planungsbedingte erhebliche Störungen von jagenden Fle-

dermäusen vollständig auszuschließen.

Die Festsetzungen des B-Plans erlauben die Errichtung und den Betrieb eines Nahversorgers mit be-

leuchteten Parkplatzflächen im Mischgebiet. Für Fledermäuse verbessern sich die Habitateignung des 

Plangebiets, sofern am Gebäude zumindest sommerliche Tageseinstände zufällig entstehen oder durch 

gezielte Schutzmaßnahmen künstlich geschaffen werden.

Auch wenn Außenbeleuchtungen nach dem aktuellen Stand der Technik insektenfreundlich geplant, er-

richtet und betrieben werden, so konzentrieren sich trotzdem weiterhin fliegende nachtaktive Insektenar-

ten im Licht der Lampen. Fledermäuse können daher in Kontakt zu Lichtquellen mehr Nahrung aufneh-

men als in natürlich dunklen Naturarealen.

Somit sind für die Artengruppe �Fledermäuse� planungsbedingte Verstöße gegen die artenschutzrechtli-

chen Bestimmungen des § 44 Abs. 1 BNatSchG insgesamt mit an Sicherheit grenzender Wahrschein-

lichkeit ausgeschlossen.

C. Sonstige Säugetiere (außer Fledermäuse)

In Niedersachsen sind neben den Fledermäusen und den an Wasser gebundenen Säugetieren 8 weitere 

Säugetierarten nach § 44 BNatSchG streng geschützt. Vorkommen von 2 dieser Arten (Europäischer 

Feldhamster � Cricetus cricetus, Europäischer Nerz � Mustela lutreola) sind im Naturraum �Harz� nicht

bekannt. Für den Biber (Castor fiber), die Haselmaus (Muscardinus avellanarius) und den Eurasischen 

Fischotter (Lutra lutra) bietet der WR keine geeigneten Lebensräume und Habitate. Die übrigen 3 Arten 

Wolf (Canis lupus), Wildkatze (Felis silvestris) und Eurasischer Luchs (Lynx lynx) nutzen so große Streif-

gebiete, dass sie den WR der Planung nur gelegentlich durchwandern und jederzeit in die umliegenden 

Wälder ausweichen können.

Somit sind für die Artengruppe �Sonstige Säugetiere (außer Fledermäuse)� planungsbedingte Verstöße 

gegen die artenschutzrechtlichen Bestimmungen des § 44 Abs. 1 BNatSchG insgesamt mit an Sicherheit 

grenzender Wahrscheinlichkeit ausgeschlossen.

D. Europäische Vogelarten

Nach THEUNERT (2015a) sind in Niedersachsen ca. 420 europäische Vogelarten der EU-Vogelschutz-

Richtlinie (EU-VSRL) prüfrelevant. Sämtliche europäische Vögel genießen den gleichen Schutzstatus 

nach Art. I der EU-VSRL und gelten als besonders geschützt. Die Prüftiefe der jeweiligen Arten muss 

jedoch in der artenschutzrechtlichen Prüfung für die einzelnen Vogelarten nicht einheitlich erfolgen, da in 

dieser Artengruppe i. d. R. große Unterschiede hinsichtlich der Planungsrelevanz vorliegen (RUNGE et al. 

2009). Sofern planungsbedingte Tötungen ausgeschlossen werden können, sind in Anlehnung an RUNGE

weit verbreitete und sehr häufige Arten nicht zu prüfen, da generell nicht zu erwarten ist, dass die ökolo-

gische Funktion der von einem Vorhaben oder einer Planung betroffenen Fortpflanzungs- und Ruhe-

stätten im räumlichen Zusammenhang erheblich beeinträchtigt werden. Dies gilt auch für solche Arten, 

deren Status im UR diese Annahme ebenfalls rechtfertigt. Zunächst ausgeschlossen werden daher:

· bundesweit sehr häufige, ubiquitäre Arten (z.B. Kohlmeise � Parus major) (RUNGE et al. 2009)

· niedersachsenweit sehr häufige Arten (z.B. Eichelhäher � Garrulus glandarius) (KRÜGER et al. 2014)

· Vogelarten ohne Brutverdacht mit großem Raumanspruch (z.B. Waldkauz, Strix aluco)

· Gastvögel und Durchzügler
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Eine Verletzung des Tötungs- und Schädigungsverbots nach § 44 Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG wird für sämt-

liche nicht auch an Gebäuden brütenden Arten, die im UR ohnehin von der Planung nicht berührt werden, 

durch Vorgaben zur Beseitigung von Gehölzaufwuchs (Höhlen, Nischen- und bodenferne Freibrüter) und 

das Abschieben der Bodenvegetation (Bodenbrüter) ausgeschlossen. Diese Arbeiten sind auf den Zeit-

raum November bis Februar zu begrenzen. Die �Sperrzeit� kann auf den Zeitraum 1. April bis 30. Sep-

tember verkürzt werden, sofern aufgrund der Witterung ausgeschlossen werden kann, dass Bruten be-

reits im März begonnen bzw. noch im Oktober fortgeführt werden.

Nur einjährig genutzte Nester freibrütender Vogelarten gelten lediglich für den Brutzeitraum als Fortpflan-

zungsstätten, so dass die Zerstörung dieser Nester nach Abschluss der Brutzeit nicht unter die Verbots-

tatbestände des § 44 Abs. (1) Nr. 3 BNatSchG fällt.

Der Abbruch von Bruten aufgrund einer zunehmenden Beunruhigung, insbesondere durch die Ausbrei-

tung von Lärm, ist für die wenigen im UR zu erwartenden Brutvogelarten mit an Sicherheit grenzender 

Wahrscheinlichkeit auszuschließen. Die Arten, z. B. Zaunkönig (Troglodytes troglodytes) sind nicht so 

störempfindlich, dass sie prinzipiell nicht auch im besiedelten Bereich, auch auf intensiv beanspruchten 

und deutlich verlärmten Flächen in Industrie-, Gewerbegebieten sowie z.B. auf Schulhöfen und Spielplät-

zen, erfolgreich brüten würden. Von der Kohl- und der Blaumeise (Xyanistes caeruleus) ist z.B. bekannt, 

dass sie auch dann noch Nistkästen besiedeln, wenn diese sich unmittelbar im Zentrum einer aktiven 

Baustelle befinden.

Die Zerstörung von Fortpflanzungs-, und Ruhestätten der wenigen Arten mit geeigneten Lebensräumen 

im Plangebiet im Rahmen von Baumfällungen, Gehölzrodungen und Abschieben der Bodenvegetation ist 

unvermeidbar. Aufgrund der geringen Größe des Plangebiets sind jedoch die Reviere der jeweiligen Ar-

ten nicht vollständig betroffen. Die Vögel können problemlos in angrenzende Fortpflanzungs- und Ruhe-

räume ausweichen und nach Abschluss der Bauarbeiten zumindest Teilareale des Plangebiets neu be-

siedeln.

Somit sind unter Beachtung der Schutzmaßnahmen (Kap. 8) Verstöße gegen die artenschutzrechtlichen 

Bestimmungen des § 44 Abs. 1 BNatSchG für die Artengruppe �Europäischen Vogelarten� insgesamt mit 

an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit auszuschließen.

E. Reptilien

Nach THEUNERT (2015a) sind in Niedersachsen zwei Reptilienarten, die Schlingnatter (Coronella austria-

ca) und die Zauneidechse (Lacerta agilis) des Anhangs IV der FFH-RL prüfungsrelevant

Sowohl für die Schlingnatter (Coronella austriaca) als auch für die Zauneidechse (Lacerta agilis) zählt das 

BfN (2019) den Naturraum Harz zu dem artspezifischen generalisierten Verbreitungsgebiet.

Die Generalisierung der Verbreitungsgebiete ist allerdings weder für die Zauneidechse noch für die

Schlingnatter gerechtfertigt. Es gibt weder alte Nachweise zu den beiden Arten aus dem niedersächsi-

schen Harz (NLWKN 2009-2022), noch weist der aktuelle online-Atlas der Amphibien und Reptilien 

(DGHT 2014) Funde aus. Vielmehr zeichnen sich sogar regionale Verbreitungslücken ab, die Vorkom-

men beider Arten mit hinreichender Sicherheit ausschließen. Diese Einschätzung wird durch die Angaben 

von KÄTZEL & BOLLMEIER (2013) untermauert. Zur Zauneidechse wird ausgeführt: �Zusammenfassend 

lässt sich feststellen, dass es bisher wohl aus dem gesamten Landkreis Goslar keinen einzigen sicheren, 

belegten Nachweis einer Zauneidechse gibt. Es ist daher davon auszugehen, dass sie im Landkreis Go-

slar nicht vorkommt�. Die Schlingnatter ist als Art bei KÄTZEL & BOLLMEIER gar nicht erwähnt.

Somit sind Verstöße gegen die artenschutzrechtlichen Bestimmungen des § 44 Abs. 1 BNatSchG für die 

Artengruppe �Reptilien� insgesamt vollständig auszuschließen.



24 Umweltbericht Bebauungsplan Nr. 512 �Bockswieser Straße�, Stadt Goslar

05.08.2022

F. Amphibien

Nach THEUNERT (2015a) sind in Niedersachsen elf Amphibienarten des Anhangs IV der FFH-RL prü-

fungsrelevant. Nur 2 dieser Arten sind prinzipiell im Oberharz verbreitet (Geburtshelferkröte � Alytes obs-

tetricans, Kammmolch � Triturus cristatus).

Der UR ist als Landlebensraum für beide Arten ebenso wenig geeignet wie er �Obere� und der �Untere 

Kranicher Teich�. Wandernde Tiere beider Arten sind daher im ER nicht zu erwarten.

Somit sind Verstöße gegen die artenschutzrechtlichen Bestimmungen des § 44 Abs. 1 BNatSchG für die 

Artengruppe �Amphibien� insgesamt mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit auszuschließen.

G. Schmetterlinge

Die Verbreitungskarten des BfN (2019) weisen für keine der 4 nach THEUNERT (2015b) zu prüfenden Ar-

ten Nachweise für den Niedersächsischen Teil des Naturraums �Harz� auf oder zählen diesen zum gene-

ralisierten Verbreitungsgebiet der jeweiligen Arten.

Somit sind Verstöße gegen die artenschutzrechtlichen Bestimmungen des § 44 Abs. 1 BNatSchG für die 

Gruppe �Schmetterlinge� insgesamt vollständig auszuschließen.

H. Käfer

In Niedersachsen sind nach THEUNERT (2015b) 4 Käferarten des Anhangs IV der FFH-RL prüfungs-

relevant.

Die Verbreitungskarten des BfN (2019) weisen für keine der zu prüfenden Arten Nachweise für den nie-

dersächsischen Teil des Naturraums �Harz� aus bzw. zählen diesen nicht zum generalisierten Verbrei-

tungsgebiet der jeweiligen Art.

Somit sind Verstöße gegen die artenschutzrechtlichen Bestimmungen des § 44 Abs. 1 BNatSchG für die 

Artengruppe �Schmetterlinge� insgesamt vollständig auszuschließen.

I. Libellen

In Niedersachsen sind nach THEUNERT (2015b) 7 Liebellenarten des Anhangs IV der FFH-RL prü-

fungsrelevant.

Das BfN (2019) dokumentiert Nachweise der Zierlichen Moosjungfer (Leucorrhinia caudalis) und die Gro-

ße Moosjungfer (Leucorrhinia pectoralis) für den niedersächsischen Teil des Naturraums �Harz�. Eine 

planungsbezogene Betroffenheit der beiden Arten ist jedoch vollständig auszuschließen, da im Plange-

biet sowie dem UR und dessen weiterem Umfeld geeignete Habitate fehlen.

Somit sind Verstöße gegen die artenschutzrechtlichen Bestimmungen des § 44 Abs. 1 BNatSchG für die 

Artengruppe �Libellen� insgesamt mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit auszuschließen.

K. Mollusken (Schnecken und Muscheln)

In Niedersachsen sind nach THEUNERT (2015b) zwei Molluskenarten des Anhangs IV der FFH-RL prü-

fungsrelevant.

(Anisus vorticulus) und Bachmuschel (Unio crasus) fehlt es sowohl an Nachweisen aus dem niedersäch-

sischen Teil des Oberharzes (BfN 2019) als auch an geeigneten Lebensräumen im Plangebiet und sei-

nem weiteren Umfeld.

Somit sind Verstöße gegen die artenschutzrechtlichen Bestimmungen des § 44 Abs. 1 BNatSchG für die 

Gruppe der Mollusken insgesamt vollständig auszuschließen.
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7.5.3.2 Schutzmaßnahmen

Folgende Schutzmaßnahmen werden als erforderlich angesehen:

· Zum Schutz der europäischen Vogelarten (Baum- und Strauchbrüter) vor unbeabsichtigten Tötungen 

nicht flügger Nestlinge sowie zwecks Vermeidung eines Zerstörens von Gelegen dürfen in der allge-

meinen Brut-, Setz- und Aufzuchtzeit nach § 39 BNatSchG vom 1. März bis 31. Oktober Bäume und

sonstige Gehölze weder gefällt, gerodet oder stark zurückgeschnitten werden.

· Zum Schutz der europäischen Vogelarten (Bodenbrüter) vor unbeabsichtigten Tötungen nicht flügger 

Nestlinge sowie zwecks Vermeidung eines Zerstörens von Gelegen darf in der allgemeinen Brut-, 

Setz- und Aufzuchtzeit nach § 39 BNatSchG vom 1. März bis 31. Oktober vegetationstragender 

Oberboden nicht abgeschoben werden.

Die �Sperrzeit� kann auf den Zeitraum 1. April bis 30. September verkürzt werden, sofern aufgrund der 

Witterung ausgeschlossen werden kann, dass Bruten bereits im März begonnen bzw. noch im Oktober 

fortgeführt werden.

7.5.4 Fazit

Die Prüfung der Artengruppen mit Vertretern im Anhang IV der FFH-RL bzw. der europäischen Vogel-

arten der EU-VSRL hat ergeben, dass lediglich für die Artengruppe der �Europäischen Vogelarten�

grundsätzlich Verstöße gegen die artenschutzrechtlichen Verbotstatbestände möglich sind. Diese lassen 

sich jedoch durch die in Kap. 7.5.3 beschriebenen Schutzmaßnahmen ausschließen.

Eine Ausnahme nach § 45 Abs. 7 BNatSchG von den Verboten des § 44 Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG ist nicht 

erforderlich.

7.6 Schutzgüter Boden, Wasser und Fläche

7.6.1 Methodik der Erfassung und Bewertung

Zur Erfassung und Bewertung der Schutzgüter �Boden� und Wasser wurden keine eigenen Kartierungen 

vorgenommen. Die Beschreibung des bodenkundlichen und hydrologischen Istzustands wird aus der 

Biotoptypenkartierung unter Einbeziehung der Bodenübersichtskarte (BÜK 50) abgeleitet.

Die Beschreibung der Leistungs- und Funktionsfähigkeit der Schutzgüter �Boden� und �Wasser� erfolgt

abseits der beiden Teilschutzgüter �Atmosphärisches Wasser� und �Oberflächengewässer�, die für die 

Planung irrelevant sind, anhand des Zustands des Bodenwasserhaushalts.

Der Bodenwasserhaushalt wird hinsichtlich seiner Bedeutung als Lebensraum für Bodenorganismen, als 

Träger der Vegetation, als Regler und Speicherraum für Wasser und Nährstoffe, als Filter und Puffer 

sowie als Archiv für die Natur- und Kulturgeschichte beurteilt (GASSNER et al 2010).

Die Bewertung der Schutzgüter �Boden� und �Wasser� erfolgt in Anlehnung an NIEDERSÄCHSISCHES UM-

WELTMINISTERIUM & NIEDERSÄCHSISCHES LANDESAMT FÜR ÖKOLOGIE (2003), welche unterschiedliche Böden 

mit ihren Bodenwasserhaushalten nach ihren Nutzungsarten und dem Grad anthropogener Strukturver-

änderungen und Belastungen anhand einer sechsstufigen Skala in Wert setzen (Tab. 2, Tab. 4).

Die Datengrundlage zur Erfassung und Bewertung des Schutzguts �Fläche� bilden die dem B-Plan zu 

Grunde liegenden Planwerke und Flächenbilanzen. Die Bewertung leitet sich aus den ermittelten Flä-

chengrößen im Verhältnis zu ähnlichen oder anderen Planungen ab.
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7.6.2 Untersuchungsraum, Wirkraum und Eingriffsraum

Als UR und WR werden für die Schutzgüter �Boden�, �Wasser� und �Fläche� das Plangebiet sowie die 

südlich angrenzenden Waldflächen angenommen. Der ER der drei Schutzgüter entspricht dem Plange-

biet.

7.6.3 Istzustand und Bewertung

7.6.3.1 Istzustand

Den aktuellen Zustand und die Bewertung des Bodenwasserhaushalts geben die Tab. 4 und die Anlage 5 

wieder. Die Tab. 4 zeigt, dass insbesondere im ER kaum Flächen liegen, deren Bodenwasserhaushalt 

einen Zustand aufweist, der noch von so guter Qualität ist (3.670 m2 Wertstufe III, 30 % des Plangebiets), 

dass ihm im räumlichen Zusammenhang noch ein allgemeiner Funktionserfüllungsgrad zuzusprechen ist.

7.6.3.2 Vorbelastungen

Aufgrund der Grade der Bodenversiegelung und Verdichtung (Verkehrsflächen) sowie der Nutzungsin-

tensität ist der Bodenwasserhaushalt und somit sind die Schutzgüter �Fläche� �Boden� und das Teil-

schutzgut �Grundwasser� stark vorbelastet. Dies gilt auch für das Teilschutzgut �Oberflächenwasser�

welches über die versiegelten oder verdichteten Verkehrsflächen frei abfließt und hierbei durch Feinmate-

rial und flüssige Schadstoffe erheblich verunreinigt wird, ehe es im Boden versickert oder in umliegende 

Still- und Fließgewässer abfließt.

Tab. 4: Aktuelle Bodenwertstufen im Untersuchungs- und im potenziellen Eingriffsraum

Wertstufen Sechsstufiges Punktesystem (Tab. 2) (Wertstufen III-V   fett)

Wertstufe Biotoptypen

Istzustand

Untersuchungsraum
Eingriffsraum

(Plangebiet)

Fläche 

(m²)
(%)

Fläche

(m²)
(%)

0
Gebäude-, Verkehrsflächen

7.450 27 6.610 55

0,5 0 0 0 0

I Stark gestörte oder belastete Flächen 350 1 110 1

I,5

Gestörte oder belastete Flächen 

800 3 790 7

II 450 2 440 4

II,5 530 2 340 3

III Extensiv genutzte Grünflächen, Nadelwälder und Gebü-

sche auf z. T. gestörten Flächen

4.400 16 3.670 30

III,5 13.150 46 0 0

IV

Laubwälder

945 3 0 0

IV,5 0 0 0 0

V 0 0 0 0

Fläche gesamt 28.075 100 11.960

Fläche der Böden mit Wertstufen III - V 18.495 65

7.6.3.3 Empfindlichkeit

Auf die Planung reagieren die Schutzgüter �Boden� und �Wasser� grundsätzlich äußerst empfindlich. Bo-

denversiegelung und -Verdichtung zerstören einen naturnahen Bodenwasserhaushalt vollständig. Im 

Vergleich zu anderen Neuerschließungen im baurechtlichen Außenbereich ist der planungsbedingte Flä-
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chenverbrauch, hier bereits im baurechtlichen Innenbereich, äußerst gering. In unmittelbarer Nähe zum 

LSG �Harz� stehen gemäß den Festsetzungen des B-Plans nur ca. 2.600 m2 zur Errichtung eines Nah-

versorgers einschließlich aller Nebenanlagen zur Verfügung.

Das Plangebiet ist bereits durch die Bockswieser Straße voll erschlossen, so dass für seine Anbindung 

an die öffentliche Infrastruktur keine zusätzlichen Flächen bereitgestellt werden müssen.

7.6.3.4 Leistungs-, Funktions- und Regenerationsfähigkeit

Der derzeitige Beitrag der Schutzgüter �Boden� und �Wasser� zur Leistungs- und Funktionsfähigkeit des 

Naturhaushalts und des Ortsbildes ist im UR, insbesondere im ER, eher gering. Die Planung zeichnet

sich durch einen vergleichsweise geringen Flächenverbrauch aus.

Mit Umsetzung der Planung zusätzlich entwertete Flächen von mindestens allgemeiner Bedeutung für 

den Naturhaushalt sind aufgrund der künftigen Nutzungsintensität vor Ort kaum zu regenerieren, so dass 

planungsbedingte erhebliche Beeinträchtigungen des Schutzguts �Boden� unvermeidbar sind.

7.7 Schutzgut Klima / Luft

7.7.1 Methodik der Erfassung und Bewertung

Eigene klimatische und lufttechnische Untersuchungen wurden nicht durchgeführt. Die Beurteilung des

Schutzguts �Klima / Luft� wird nachrichtlich aus dem LRP des Landkreises Goslar (LANDKREIS GOSLAR

1994) übernommen. Die Bewertung erfolgt verbal-argumentativ in sechs Stufen gemäß Tab. 2.

7.7.2 Untersuchungsraum, Wirkraum und Eingriffsraum

Als UR wird für das Schutzgut �Klima / Luft� die Ortslage Hahnenklee mit den umliegenden Wäldern an-

genommen. Als WR und potenzieller ER werden die Zuwegung zum Plangebiet und das Plangebiet fest-

gelegt.

7.7.3 Istzustand und Bewertung

7.7.3.1 Istzustand

Im Vergleich zu anderen Regionen Mitteleuropas weist das Schutzgut �Klima / Luft� im Naturraum Harz,

so auch im Umfeld von Hahnenklee, insgesamt einen qualitativ hochwertigen Zustand (Wertstufe IV) auf.

Die sommerlichen Temperaturen sind trotz der Folgen des Klimawandels noch moderat. Aufgrund des 

Klimawandels sind Perioden extremer Kälte nur noch von eher kurzer Dauer. Mit Umsetzung diverser 

Umweltauflagen hat die Luft in den letzten Jahrzehnten deutlich an Reinheit gewonnen.

Die Anlage 6 dokumentiert die Klimaschutzfunktion der aktuellen Biotoptypenausstattung im UR.

7.7.3.2 Vorbelastungen

Das Klima unterliegt derzeit in Folgen des Klimawandels deutlichen Veränderungen. Hitze- und Dürrepe-

rioden nehmen im letzten Jahrzehnt deutlich zu und belasten so das Schutzgut �Mensch� sowie die 

Schutzgüter �Tiere und Pflanzen�, �Biologische Vielfalt�, �Boden� und �Wasser� erheblich. Auch die Land-

schaft des Harzes durchläuft in den letzten 5 Jahren in Folge von klimabedingten Kalamitäten (Insekten-

fraß an Bäumen) und Starkwindereignissen einen tiefgreifenden, vom überwiegenden Teil der Bevölke-

rung als negativ empfundenen Wandel.

Trotz der für alle verständigen Bürger*innen deutlich wahrnehmbaren klimatischen Veränderungen be-

steht seitens der lokalen Bevölkerung sowie erholungssuchenden Urlauber*innen kaum die Bereitschaft, 

den motorisierten Individualverkehr signifikant zu reduzieren. Insbesondere während der touristischen 
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Hauptsaison wird die Luft im Oberharz, so auch in den Ortslagen Bockswiese und Hahnenklee, stark 

durch Feinstäube und stickstoffhaltige Abgase des motorisierten Individualverkehrs unter Ausstoß großer 

Mengen klimaschädlichen C02 belastet.

7.7.3.3 Empfindlichkeit

Auf die Planung reagiert das Schutzgut �Klima / Luft� unter der Annahme, dass mit Errichtung eines örtli-

chen Nahversorgers die Bevölkerung von Hahnenklee und Bockswiese sowie quartiernehmende Urlau-

ber*innen die Anzahl ihrer Einkaufsfahrten nach Goslar und Clausthal-Zellerfeld deutlich reduzieren wer-

den, eher unempfindlich.

7.7.3.4 Leistungs-, Funktions- und Regenerationsfähigkeit

Das Schutzgut �Klima / Luft� ist von besonderer Bedeutung für die Lebens- und Erholungsqualität der 

lokalen Bevölkerung sowie der Erholungssuchenden im Oberharz. Naturnahe klimatische Verhältnisse 

und ein hoher Grad der Luftreinheit leisten einen wesentlichen Beitrag zur Leistungs- und Funktionsfähig-

keit des Naturhaushalts. Während aufgrund der Weigerung großer Teile der Bevölkerung ihr Verhalten 

kritisch zu überprüfen ein Fortschreiten des Klimawandels kaum zu verhindern sein wird und der Zustand 

des Klimas zumindest in den nächsten Jahrzehnten kaum regeneriert werden kann, werden Luftschad-

stoffe weiterhin durch Niederschläge und die Filterwirkung von Wäldern aus der Atmosphäre gefiltert, 

nachfolgend jedoch die Schutzgüter �Boden� und �Wasser�, so auch das Trinkwasser in den Harzer Tal-

sperren empfindlich belastet.

7.8 Schutzgut Landschaft

7.8.1 Methodik der Erfassung und Bewertung

Zur Erfassung und Bewertung des Schutzguts �Landschaft� wird das lokale Landschaftsbild auf Basis der 

Biotoptypenkartierung kurz verbal beschrieben.

Die Bewertung des Schutzguts erfolgt in Anlehnung an das NIEDERSÄCHSISCHE LANDESAMT FÜR ÖKOLOGIE

(2000) gemäß Tab. 2. Wegen der Kleinflächigkeit der Planung wird nur eine Landschaftsbildeinheit, das 

einsehbare Plangebiet, ausgewiesen.

7.8.2 Untersuchungsraum, Wirkraum und Eingriffsraum

Als UR, WR und ER werden das Plangebiet und die südlich angrenzenden Waldflächen angenommen. 

Nur in diesem Bereich ist das Plangebiet einsehbar. Insbesondere aus den nördlich angrenzenden 

Wohngebieten Hahenklees und aus dem Kurpark Hahnenklees mit dem �Oberen-� und dem �Unteren 

Kranicher Teich� wird das Plangebiet nicht wahrgenommen, da es durch andere Gebäude sowie Gehölze 

verdeckt wird.

7.8.3 Istzustand und Bewertung

7.8.3.1 Istzustand

Das lokale Ortsbild ist aktuell in einem eher schlechten Zustand (Wertstufe II). Die Ortseinfahrt nach 

Hahnenklee mit dem östlich liegenden Großparkplatz erfüllt kaum die Erwartungen, die an einen über-

wiegend vom Tourismus lebenden Erholungsort zu stellen sind.

Entlang der Bockswieser Straße liegt im Osten eine �zweckfreie� befestigte, nicht zur noch intakten Land-

schaft abgegrenzte Fläche. Die Bushaltestelle am Großparkplatz ist offensichtlich mehrere Jahrzehnte alt 

und in einem entsprechend schlechten Zustand. Sie ist nicht inklusiv ausgebaut, unbeleuchtet und von ihr 
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führt kein sicherer Fußweg in den Ortskern. Zudem wird sie von einem �überbordenen� Schilderwald um-

geben. Eine längere Wartezeit vor Ort ist der Bevölkerung von Hahnenklee sowie Urlauber*innen kaum 

zuzumuten.

Der touristische Großparkplatz liegt weitestgehend ungepflegt in der Landschaft. Er ist nur grob verdich-

tet, so dass es bei ungünstiger Witterung zu starken Verschmutzungen von Nutzer*innen und Fahrzeu-

gen kommt. Parkplätze sind nicht erkennbar abgegrenzt, so dass die Fahrzeuganordnung eher ungeord-

net erfolgt. Die umliegenden Flächen sind nicht derart gestaltet, dass Nutzer*innen des Parkplatzes die 

Möglichkeit haben z. B. an Sitzgruppen zu rasten. Der ungepflegte auf erkennbar geschütteten Böden

aufwachsende �Wildwuchs� aus wenig vitalen Bäumen und Sträuchern sowie ruderalen Kräutern und 

Gräsern wird vermutlich von großen Teilen der Bevölkerung nicht positiv wahrgenommen. Dies gilt auch 

für die im Osten an den Parkplatz angrenzende halbruderale Gras � und Staudenflur.

Vor Ort befindliche Teile des UNESCO-Weltkulturerbes sind für die Bevölkerung Hahnenklees sowie 

Urlauber*innen nicht wahrnehmbar.

Die Anlage 7 dokumentiert die Landschaftsfunktion der aktuellen Biotoptypenausstattung im UR.

7.8.3.2 Vorbelastungen

Gemäß den Ausführungen des Kap. 7.8.2 ist die Landschaft des UR, insbesondere des Plangebiet ext-

rem vorbelastet und für einen längeren Aufenthalt nicht geeignet.

7.8.3.3 Empfindlichkeit

Auf die Planung reagiert die Landschaft im UR unempfindlich. Mit der Errichtung und dem Betrieb eines 

Nahversorgers besteht die Möglichkeit, das gesamte Plangebiet einschließlich der umliegenden Flächen 

im Wirkraum im Zuge des Landschaftsbaus neu zu gestalten.

7.8.3.4 Leistungs-, Funktions- und Regenerationsfähigkeit

Der Zustand des Schutzguts �Landschaft� bestimmt vorrangig die Nutzbarkeit des Raums als Lebens-

raum (Wohnen, Arbeiten und Erholen) für den Menschen. Der Mensch bestimmt in der Art, die Land-

schaft zu entwickeln selbst über den Grad der Funktionserfüllung. Er kann Landschaft kurzfristig (tlw. 

unter hohem finanziellen Einsatz) verändern und regenerieren.

Im Allgemeinen verfügt eine Landschaft, die den vielfältigen Lebensansprüchen des Menschen in hohem 

Maße genügt, dies ist derzeit im UR leider nicht der Fall, über das Potenzial eine hohe Leistungs- und 

Funktionsfähigkeit für andere Schutzgüter des BauGB zu entfalten.

7.9 Schutzgut Wirkungsgefüge

7.9.1 Methodik der Erfassung und Bewertung

Im Hinblick auf die Erfassung des schutzgutübergreifenden Wirkungsgefüges besteht das Problem, dass 

eine vollständige Bestandsaufnahme des ökosystemaren Wirkungsgefüges schlicht nicht möglich ist

(GASSNER et al. 2010). Deshalb werden nachfolgend nur wesentliche Teile des den bestimmenden Wir-

kungsgefüges dargestellt und hinsichtlich seiner Vorbelastung, Empfindlichkeit, Leistungs- und Funktions-

fähigkeit in einer sechsstufigen Skala (Tab. 2) verbal-argumentativ in Wert gesetzt.

7.9.2 Untersuchungsraum, Wirkraum und Eingriffsraum

Für das Wirkungsgefüge zwischen den einzelnen Schutzgütern ergibt sich der UR jeweils aus der 

Schnittmenge der beiden betrachteten Schutzgüter, so dass der kleinere UR eines Schutzguts den UR 
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der Schutzgutkombination vorgibt. Da bei allen Schutzgütern der jeweilige WR durch den UR vollständig 

abgedeckt wird, kann diese Annahme somit auch für das Schutzgut �Wirkungsgefüge� gelten.

7.9.2 Istzustand und Bewertung

Die Tab. 5 bewertet das Wirkungsgefüge zwischen den Schutzgütern des BauGB im UR.

Tab. 5: Bewertung der gegenseitigen Beeinflussung der Schutzgüter im Untersuchungsraum

Wertstufen Bewertung des Einflusses eines Schutzguts (Zeile 2-8) auf ein anderes Schutzgut (Spal-
te 2-8) im Untersuchungsraum nach Intensität und Qualität:

0 Kein erkennbarer Einfluss 1 sehr geringer Einfluss
2 geringer Einfluss 3 mittlerer Einfluss
4 hoher Einfluss 5 sehr hoher Einfluss
- negative Wirkung +/- neutrale Wirkung
+ positive Wirkung

Schutzgut

M
en

sc
h

Ku
ltu

re
lle

s 
Er

be

Pf
la

nz
en

,T
ie

re

Bi
ol

og
is

ch
e 

Vi
el

-

fa
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Bo
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n
/ F

lä
ch

e

W
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r

Kl
im

a 
/ L

uf
t

La
nd

sc
ha

ft 
/ 

La
nd

sc
ha

fts
bi

ld

Mensch --- 5 - 5 - 5 - 5 - 5 - 5 +/- 5 -

Kulturelles Erbe 3 - --- 0 +/- 0 +/- 0 +/- 0 +/- 0 +/- 0 +/-

Pflanzen, Tiere 3 - 0 --- 5 - 5 +/- 5 +/- 3 - 5 -

Biologische Vielfalt 5 - 0 0 +/- --- 3 +/- 3 +/- 1 +/- 5 -

Boden / Fläche 3 - 0 5 - 3 - --- 3 - 2 +/- 2 -

Wasser 3 - 0 4 - 4 - 4 - --- 3 +/- 3 -

Klima / Luft 5 - 0 5 +/- 3 +/- 5 +/- 5 +/- --- 3 +/-

Landschaft / Landschaftsbild 5 - 0 0 0 0 0 0 ---

7.9.2.1 Schutzgut Mensch

Der Mensch hat mit seinen Entscheidungen zur Art und Intensität der Landnutzung und zur nutzungs-

bedingten Belastung der Landschaft erheblichen Einfluss auf alle Schutzgüter. Die verkehrliche Nutzung 

des ER bewirkt überwiegend ungünstige Bedingungen für die Schutzgüter �Tiere und Pflanzen�, Biologi-

sche Vielfalt�, �Boden�, �Wasser� und �Landschaft�. Es ist nicht zu erkennen, dass der Mensch derzeit 

seiner Verpflichtung nachkommt, im Plangebiet Teile des UNESCO-Weltkulturerbes zu erhalten, wieder 

herzustellen und für die Bevölkerung erlebbar zu machen.

7.9.2.2 Schutzgut Kulturelles Erbe

Die unmittelbar vor Ort, im Plangebiet, befindlichen Teile des UNESCO-Weltkulturerbes entfalten auf-

grund ihres äußerst schlechten Zustands derzeit nachteilige Wirkungen in mittlerer Intensität auf das

Schutzgut �Mensch�.

7.9.2.3 Schutzgüter Tiere und Pflanzen, Biologische Vielfalt

Wegen der eher naturfernen Ausprägung der Biotoptypen im Plangebiet, entfalten die Schutzgüter �Tiere 

und Pflanzen� und �Biologische Vielfalt� aktuell eher negative bis neutrale Wirkungen in mittlerer bis star-

ker Intensität auf die übrigen Schutzgüter nach dem BauGB.
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7.9.2.4 Schutzgüter Boden, Fläche und Wasser

Wegen ihres insgesamt schlechten Zustands, entfalten die Schutzgüter �Boden�, �Fläche� und �Wasser�

fast ausschließlich negative Wirkungen in mittlerer bis starker (Schutzgut �Tiere und Pflanzen�) Intensität 

auf die übrigen Schutzgüter des BauGB.

7.9.2.5 Schutzgut Klima / Luft

Aufgrund bestehender Vorbelastungen entfaltet das Schutzgut �Klima / Luft� aktuell nur neutrale Wirkun-

gen in überwiegend hoher Intensität auf die übrigen Schutzgüter des BauGB.

7.9.2.6 Schutzgut Landschaft

Wegen des eher hohen Nutzungsgrads und des schlechten Erscheinungsbilds, insbesondere des Plan-

gebiets, entfaltet das Schutzgut �Landschaft� nachteilige Wirkungen in starker Intensität auf das Schutz-

gut �Mensch�.

8. Umweltrelevante Maßnahmen

8.1 Grundlagen

Das BauGB definiert i. V. m. § 18 BNatSchG Eingriffe als Veränderungen der Gestalt oder Nutzung von 

Grundflächen, die die Leistungs- und Funktionsfähigkeit des Naturhaushalts oder das Landschaftsbild 

erheblich beeinträchtigen können. Der § 15 BNatSchG schreibt grundsätzlich vor, dass unvermeidbare 

Eingriffe die Leistungs- und Funktionsfähigkeit des Naturhaushalts und das Landschaftsbild nicht mehr 

als unbedingt notwendig beeinträchtigen dürfen, formuliert zudem die Zulässigkeit von Eingriffen sowie 

die Notwendigkeit, Möglichkeiten und Grenzen von Ausgleich und Ersatz.

§ 18Abs 2 BauGB führt jedoch unter anderem aus, dass auf Vorhaben im Innenbereich nach § 34 BauGB

�die §§ 14 bis 17 BNatSchG nicht anzuwenden� sind. Da das gesamte Plangebiet im Innenbereich nach 

§ 34 BauGB liegt, besteht keine rechtliche Verpflichtung zur Planung um Umsetzung eingriffsvermeiden-

der, eingriffsminimierender und eingriffsausgleichender Maßnahmen.

Die nachfolgende Planung stellt überwiegend nur eine Empfehlung dar, für die es keine naturschutzrecht-

liche Verpflichtung gibt. Hiervon ausgenommen sind Schutzmaßnahmen, die sicherstellen, dass Verstöße 

gegen die Zugriffsverbote nach § 44 Abs, 1 BNatSchG vermieden werden.

8.2 Schutz- und Kompensationskonzept

Das nachfolgend dargestellte Schutz- und Kompensationskonzept folgt im Wesentlichen den Empfehlun-

gen von KOLODZIEJCOK et al. (2015), welche vorrangig auf die Bewältigung von Eingriffsfolgen nach 

BNatSchG abgestellt sind, jedoch ebenso den Anforderungen nach BauGB genügen (STORM & BUNGE

2016). Danach wird:

· der Vermeidung durch Minimierung auf das zwingend erforderliche Mindestmaß Vorrang vor der Mi-

nimierung und der Kompensation eingeräumt;

· der Minimierung durch Schutz Vorrang vor der Kompensation eingeräumt;

· dem Ausgleich im Sinne des § 15 BNatSchG Vorrang vor dem Ersatz (gemäß § 200a BauGB dort 

ebenfalls als Ausgleich bezeichnet) im Sinne des § 15 BNatSchG eingeräumt, um so Anforderungen 

zur funktionalen Kompensation im räumlichen Zusammenhang bestmöglich zu genügen;

· ausschließlich die Realkompensationen empfohlen, da das BauGB im Gegensatz zum BNatSchG 

eine Ersatzgeldzahlung nicht zulässt;
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· zunächst eine dem Äquivalenzprinzip (LAU 2012).folgende Totalkompensation bilanziert, welche im 

Zuge der gemeindlichen Abwägung nach BauGB jedoch grundsätzlich gemindert werden kann;

· und es werden Fristen zur Umsetzung der Maßnahmen und zur Dauer der Vorhaltung der Maßnah-

men empfohlen, um Vollzugsdefiziten (NIEDERSÄCHSISCHER LANDESBETRIEB FÜR WASSERWIRTSCHAFT,

KÜSTEN- UND NATURSCHUTZ - NLWKN 2006) entgegenzuwirken.

Unter Berücksichtigung von Vorgaben der Landschaftsplanung, von agrarstrukturellen Belangen sowie 

des Gebots der Rücksichtnahme, werden die Kompensationsmaßnahmen multifunktional geplant, d.h. 

eine Maßnahme kann unter bestimmten Voraussetzungen mehrere Eingriffe in unterschiedliche Schutz-

güter unterschiedlicher Funktionalität kompensieren. Im Zuge der Bestimmung des Kompensations-

umfangs wird rechnerisch-mathematisch angelegten Verfahren (z.B. Punktsummenverfahren) Vorrang 

vor der verbal-argumentativen Kompensationsermittlung eingeräumt. Punktsummenverfahren weisen 

zwar z.T. erhebliche methodische Schwächen auf, sind aber zumeist überprüfbarer als verbal-argumen-

tative Kompensationsverfahren und somit weniger subjektiv angelegt.

8.3 Konflikte

Als Konflikte nach dem BauGB und der Eingriffsregelung nach dem BNatSchG werden die in Kap. 6 be-

nannten Beeinträchtigungen definiert, die ohne Planung von Schutzmaßnahmen als erheblich (Umweltre-

levanz II - IV - Belastungsbereich bis Unzulässigkeitsbereich nach Tab. 6) einzustufen sind.

Tab. 6: Umweltrelevanz von Beeinträchtigungen.

Stufe Bezeichnung Definition

IV Unzulässigkeitsbereich · Gesetzliche Verbotstatbestände

III Zulässigkeitsbereich

· Erhebliche Beeinträchtigungen von Erhaltungszielen von FFH-Gebieten

· Nicht ausgleichbare erhebliche Beeinträchtigungen, über deren Zulässigkeit eine 

Abwägung nach BNatSchG zu erfolgen hat

II Belastungsbereich

· Ausgleichbare Beeinträchtigungen nach BauGB / BNatSchG / Bundeswaldgesetz 

(BWaldG) / Niedersächsisches Gesetz über den Wald und die Landschaftsord-

nung (NWaldLG)

I Vorsorgebereich · Beeinträchtigungen unterhalb der Eingriffsschwelle nach BauGB/ BNatSchG

0 Lastfreier Bereich · Beeinträchtigungen können vollständig ausgeschlossen werden

8.4 Schutzmaßnahmen

Die Tab. 7 listet aus umweltplanerischer Sicht erforderliche Schutzmaßnahmen auf.

8.5 Eingriffe

Die Tab. 8 differenziert unter Berücksichtigung der Schutzmaßnahmen (Tab. 7) zwischen unerheblichen

Beeinträchtigungen (lastfreier Bereich, Vorsorgebereich) und verbleibenden Eingriffen (Belastungsbe-

reich, Zulässigkeitsbereich, Unzulässigkeitsbereich) und stuft diese gemäß ihrer Umweltrelevanz nach 

der Tab. 6 ein.
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Tab. 7: Erforderliche Schutzmaßnahmen (vorrangiges Schutzgut fett)
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Schutzgut Mensch

S 1

Je begonnenen 500 m2: Errichtung von aus zwei Bänken und 

einem Tisch bestehenden Sitzgruppen in den öffentlichen 

Grünflächen im Plangebiet und auf der Freifläche südlich des 

Plangebiets (Biotoptyp UHM). (6 Sitzgruppen)

--- x --- --- --- --- --- --- ---

Schutzgut Kulturelles Erbe

S 2
Denkmalgerechte Herrichtung der Bestandteile des UNE-

SCO-Weltkulturerbes im Plangebiet
--- x x --- --- x x x x

S 3 Begrenzung der maximalen Gebäudehöhe --- x x --- --- --- --- x ---

Schutzgüter Tiere und Pflanzen, Biologische Vielfalt

S 4
Vorlage eines Baustelleneinrichtungs- und -zeitenplans im 

Rahmen der Stellung von Bauanträgen
--- x x x x x x x x

S 5
Vorlage umweltfachlicher Maßnahmenblätter gemäß Spalte 3 

im Rahmen der Stellung von Bauanträgen
--- --- --- x x x --- x x

S 6 Umweltbaubegleitung S 6 x x x x x x x x

S 7

Abstimmung der Beleuchtung gemäß den für Außenbereiche 

geltenden Bestimmungen nach § 21 BNatSchG entspre-

chend einschlägiger Empfehlungen und Richtlinien

S 7 x --- x --- --- --- x x

S 8a
Sicherung des Baustellenareals durch einen temporären 

Kleintierschutzzaun zum Schutz wandernder Kleintiere S 8
--- --- x --- --- --- x x

S 8b Schutz zu erhaltender Vegetation durch Bauzäune --- --- x --- --- --- x x

S 9
Begrünung nach Süden und Osten exponierter Fassaden von 

Gebäuden mit standortheimischen Gerüstkletterpflanzen
S 9 x --- x --- --- x x x

S 10a

Extensiv-, Misch- oder Intensivbegrünung von Flachdächern 

und schwach geneigten Dächern mit standortheimischen 

Vegetationstypen (z. B. Borstgrasrasen, Bergwiese) und 

Anlage weiterer naturnaher Strukturen (z. B. Natursteinmau-

er, Lesesteinhaufen, Totholz)

S 10

--- --- x x x x --- x

S 10b
Vorhalten einer kleinen Vogeltränke mit Überlauf am Fallrohr 

der Dachentwässerung
--- --- x -- --- --- --- x

S 11

Integration von jeweils mindestens 5 Quartieren für Fleder-

mäuse und Brutvögel (Höhlen- und Nischenbrüter) jeweils in 

die südliche und östliche Fassade von Gebäuden

S 11 --- --- x --- --- --- --- x

S 12

Errichtung eines Kleintierzauns als Dauereinrichtung am 

allseits der Baufläche und den Nebenflächen des Nahversor-

gers unter Vorhaltung von Stopprinnen an Zufahrten

S 11 --- --- x --- --- --- --- x

S 13

Anlage eines möglichst ganzjährig Wasser haltenden natur-

nahen Regenrückhaltebeckens zur Aufnahme von un- und 

wenig belastetem Niederschlagswasser (Dachentwässerung)

als Lebensraum für heimische Tier- und Pflanzenarten und 

Tränke am südlichen Rand des Großparkplatzes

S 13 x- --- x --- x x x x

1 Maßnahmenblätter sind i. V. m. einen Bauantrag vorzulegen.
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Schutzgüter Tiere und Pflanzen, Biologische Vielfalt

S 14

Beschränkung der Fällung von Bäumen, dem Schnitt und der 

Rodung von Gehölzen und des Abschiebens Vegetation

tragender Oberböden auf die Periode zwischen dem 01.

November und dem 28. Februar

--- --- --- x --- --- --- --- x

S 15

Dauerhafter Erhalt einer Schwedischen Mehlbeere (Sorbus 

media) am Rand der Bockswieser Straße im Norden des 

Plangebiets. und Verpflichtung zur Nachpflanzung Die Sum-

me der Stammdurchmesser oder -umfänge der ersatzweise 

zu pflanzenden Bäume muss dem Stammdurchmesser bzw. -

umfang der Schwedischen Mehlbeere zum Zeitpunkt ihrer 

Fällung entsprechen. Ersatz ist in jedem Fall zu leisten, auch 

sofern der Baum bei Starkwinden oder unter der Last von 

Eis- und Schnee geworfen wird oder bricht oder aus Gründen 

der Verkehrssicherheit zu fällen ist. Bäume, die ersatzweise 

nicht vor Ort gepflanzt werden können, sind an anderen 

geeigneten öffentlichen Standorten in Hahnenklee oder 

Bockswiese zu pflanzen und können dort auch kranke oder 

geschädigte Bäume ersetzen.

--- x --- x --- --- x x x

Schutzgüter Boden, Fläche, Wasser

S 16

Anlage von Versickerungsmulden an den Köpfen der Park-

plätze zur Aufnahme von Straßenwasser für je 4 Parkplätze 1 

Baum, Mindestsortiment: Hochstamm 3 x v., StU 14-16 cm

--- x --- x x x x x x

Schutzgut Klima / Luft

S 17

Vorhaltung einer modernen Fahrradstellanlage mit mindes-

tens 10 überdachten Fahrradständern im unmittelbaren 

Eingangsbereich des Nahversorgers

--- --- --- --- --- --- x x ---

Schutzgut Landschaft

S 18

Bepflanzung der Versickerungsmulden (Maßnahme je 4

Parkplätze 1 Baum, Mindestsortiment: Hochstamm 3 x v.,

StU 14-16 cm. Die Summe der Stammdurchmesser oder -

umfänge der ersatzweise zu pflanzenden Bäume muss dem 

Stammdurchmesser bzw. -umfang der entnommenen Bäume 

zum Zeitpunkt ihrer Fällung entsprechen. Ersatz ist in jedem 

Fall zu leisten, auch sofern der Baum bei Starkwinden oder 

unter der Last von Eis- und Schnee geworfen wird oder bricht 

oder aus Gründen der Verkehrssicherheit zu fällen ist. Bäu-

me, die ersatzweise nicht vor Ort gepflanzt werden können, 

sind an anderen geeigneten öffentlichen Standorten in Hah-

nenklee oder Bockswiese zu pflanzen und können dort auch 

kranke oder geschädigte Bäume ersetzen.

--- --- --- x --- --- x x x

2 Maßnahmenblätter sind i. V. m. einen Bauantrag vorzulegen.
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S 1 Mit der Errichtung mehrerer Sitzgruppen werden die im B-Plan festgesetzten öffentlichen Grün-

flächen für die touristische Nutzung erschlossen.

S 2 Mit der denkmalgerechten Herrichtung des dem WKE zugeordneten Straßenbegleitgrabens wird 

die UN-Welterbekonvention sachgerecht umgesetzt und ein wesentlicher Beitrag zu Stärkung der 

touristischen Erholungsfunktion vor Ort geleistet.

S 3 Die Begrenzung von Gebäudehöhen im Plangebiet gewährleistet, dass vorhandene Sichtbezie-

hungen zwischen wesentlichen Elementen des WKB erhalten bleiben und ein für den Tourismus 

ansprechendes Ortsbild am Ortseingang von Hahnenklee bewahrt bzw. im Rahmen der Umset-

zung der Planung hergestellt wird.

S 4 Die Vorlage von Baustelleneinrichtungs- und zeitenplänen im Rahmen der Stellung von Bauan-

trägen leistet einen Beitrag, dass die Schutzgüter des BauGB im Rahmen von Baumaßnahmen 

geringstmöglich belastet werden.

S 5 Die Vorlage von umweltfachlichen Maßnahmenblättern gewährleistet, dass die Schutzmaßnah-

men (Tab. 7) und die Ausgleichsmaßnahmen (Tab. 13) sachgerecht umgesetzt werden.

S 6 Das Einsetzen einer Umweltbaubegleitung gewährleistet, dass die Schutzmaßnahmen (Tab. 7)

und die Ausgleichsmaßnahmen (Tab. 13) fachgerecht umgesetzt werden und sonstige baube-

dingte Beeinträchtigungen auf ein unvermeidbares Minimum reduziert werden.

S 7 Die Schutzmaßnahme gewährleistet, dass im baurechtlichen Innenbereich die gleichen Anforde-

rungen an den Schutz der Insektenfauna gestellt werden wie im baurechtlichen Außenbereich.

S 8a Die Schutzmaßnahme gewährleistet, dass Kleintiere, insbesondere nach der BArtSchVO streng 

geschützte Amphibien, nicht auf die Baufläche gelangen und dort Schaden nehmen.

S 8b Nur mit Errichtung von verschraubten, mindestens 2,0 m hohen Bauzäunen wird gewährleistet, 

dass für die Leistungs- und Funktionsfähigkeit des Naturhaushalts bedeutende Strukturen im 

Plangebiet (z. B. im B-Plan festgesetzter Straßenbaum) im Baubetrieb nicht erheblich belastet 

werden.

S 9 Eine großflächige Begrünung der nördlichen und östlichen Fassaden von Gebäuden im Plange-

biet mit standortheimischen Gerüstkletterpflanzen gewährleistet, dass für die Leistungs- und 

Funktionsfähigkeit des Naturhaushalts, insbesondere den Artenschutz, grundsätzlich wertlose 

Fassaden von Gebäuden erheblich aufgewertet werden. Der Rückgriff auf Gerüstranker gewähr-

leistet, dass die Ranker keine Gebäudeschäden verursachen. Gleichzeitig schützt eine Begrü-

nung vor extremer Witterung (z. B. Aufheizen des Gebäudes) und mindert so Betriebskosten 

(Lüftung, Klimaanlage) und wertet das Ortsbild auf (FORSCHUNGSGESELLSCHAFT LANDSCHAFTSBAU 

LANDSCHAFTSENTWICKLUNG e. V - FLL 2018).

S 10a Eine großflächige Begrünung von Dächern mit einem standortheimischen Vegetationstyp (keine 

Sprossen) unter Einbringung von typischen Sonderstrukturen (z. B. Natursteinmauern, Le-

sesteinhaufen, Totholz) gewährleistet, dass für die Leistungs- und Funktionsfähigkeit des Natur-

haushalts, insbesondere den Artenschutz, grundsätzlich wertlose Dachflächen erheblich aufge-

wertet werden. Gemäß den Ausführungen der FLL (2012, 2018) ist eine Kombination aus Solar-

technik und Gründach für den Betrieb von Kollektoren von Vorteil, da die Dachflächen durch die 

Begrünung vor Überhitzung geschützt werden.

Mit der Einbringung von landschaftstypischen Sonderstrukturen entstehen zusätzlich für den Ar-

tenschutz wertvolle Vermehrungs-, Überwinterungs-, Ruhe- und Nahrungshabitate.

S 10b Der Klimawandel bewirkt, dass insbesondere während der sommerlichen Brut-, Setz- und Auf-

zuchtszeit ein erheblicher Mangel an kleinen, von Tieren nutzbaren Tränken fehlen. Technisch ist 

es problemlos möglich, an den Einläufen von Dachflächen in Fallrohre kleine Becken zu schaffen, 
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in denen zumindest phasische Wasser zurückgehalten wird oder die, bei besserer technischer 

Ausstattung, gezielt mit Brauch- oder Trinkwasser aufgefüllt werden können.

S 11 Die Einbringung künstlicher Vermehrungs-, Überwinterungs- und Ruhehabitaten in (begrünte) 

Fassaden gewährleistet, dass für die Leistungs- und Funktionsfähigkeit des Naturhaushalts, ins-

besondere den Artenschutz, hier insbesondere nach dem BNatSchG streng geschützte Arten von 

Fledermäusen und nach dem BNatSchG besonders geschützte Arten von in Höhlen- und Ni-

schen brütenden europäischen Vogelarten, grundsätzlich wertlose Fassaden von Gebäuden er-

heblich aufgewertet werden.

S 12 Die Einfassung von großflächigen Verkehrsflächen (hier Parkplatz und Versorgungsflächen eines 

Nahversorgers) mit einem fest installierten Kleintierzaun und Stopprinnen an Ein- und Ausfahrten 

gewährleistet, dass insbesondere wandernde Kleintiere, hier insbesondere die drei Amphibienar-

ten Erdkröte (Bufo bufo), Bergmolch (Triturus montanus) und Fadenmolch (Triturus helveticus), 

auf ihren Wanderungen aus und zu ihren Nahrungs- und Überwinterungshabitaten zu und aus ih-

ren Laichgewässern, nicht von Fahrzeugen überfahren werden oder auf den großflächig versie-

gelten Flächen bei sommerlicher Hitze vertrocknen (insbesondere Jungtiere auf ihrer Wanderung 

aus den Laichgewässern in ihre Sommer- und Überwinterungsquartiere).

S 13 Mit der Anlage eines möglichst ganzjährig Wasser haltenden Regenrückhaltebeckens zur Auf-

nahme von un- und wenig belastetem Niederschlagswasser (der Dachentwässerung) wird ein für

die Leistungs- und Funktionsfähigkeit, insbesondere den Artenschutz, wertvoller Lebensraum ge-

schaffen und durch den Regenrückhalt gleichzeitig ein wichtiger Beitrag zur Entlastung von Vor-

flutern und somit zum Hochwasserschutz geleistet.

S 14 Die Beschränkung der Zeiten zur Fällung von Bäumen, dem Schnitt und der Rodung von Gehöl-

zen und dem Abschieben von Vegetation tragender Oberböden dient dem allgemeinen und be-

sonderen Artenschutz und hilft, Verstöße gegen den § 44 BNatSchG (Zugriffsverbote) bestmög-

lich zu vermeiden.

S 15 Die dauerhafte Sicherung einer Schwedischen Mehlbeere (Sorbus media) am Ortseingang von  

Hahnenklee und die Verpflichtung zum Nachpflanzen (mehrerer) Ersatzbäume dient der Siche-

rung des Ortbildes und mittel- bis langfristig dem Artenschutz, sofern an dem Baum mit zuneh-

mendem Alter wertvolle Habitatstrukturen für z. T. nach dem BNatSchG besonders oder streng 

geschützte Tierarten (z. B. europäische Vogelarten, Fledermäuse) (z. B. Baumhöhlen) entstehen 

S 16 Die Anlage von Versickerungsmulden an den Köpfen von Parkplätzen dient der Entlastung von 

Vorflutern und so dem Hochwasserschutz, leistet einen Beitrag zur Reinigung mit Schadstoffen 

belasteten, von Verkehrsflächen abfließenden Niederschlägen und unterstützt ggflls. die Bewäs-

serung von Baumstandorten in anhaltenden sommerlichen Dürreperioden in Folge des Klima-

wandels.

S 17 Das Vorhalten einer modernen Fahrradabstellanlage dient der Minimierung des motorisierten 

Individualverkehrs und leistet so einen Beitrag zum Klimaschutz, zur Luftreinhaltung und zur Ge-

sundheit der Bevölkerung.

S 18 Die Bepflanzung von Versickerungsmulden mit standortheimischen Arten von Laubbäumen und 

die Pflicht zum Nachpflanzen dient kurzfristig der Aufwertung des Ortsbildes, mittelfristig dem 

Schutz von Parkplätzen vor sommerlicher Aufheizung in Folge des Klimawandels und langfristig 

auch dem Artenschutz, sofern mit zunehmendem Alter an den Bäumen wertvolle Habitatstruktu-

ren für z. T. nach dem BNatSchG besonders oder streng geschützte Tierarten (z. B. europäische 

Vogelarten, Fledermäuse) (z. B. Baumhöhlen) entstehen.
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Tab. 8: Bewertung planungsbedingter Störungen hinsichtlich ihrer Erheblichkeit.

Beeinträchtigung Bemerkung
Umwelt-

relevanz

Schutzgut Mensch

M 1 (Verkehrsaufkommen im Bau)
Die Verkehrsinfrastruktur genügt den Anforderungen der Planung mit seinem nur

zeitlich befristet erhöhten Verkehrsaufkommen
I

M 2 (Immissionen)
Die zu erwartenden Immissionen treten nur zeitlich befristet und im Rahmen 

rechtlicher Bestimmungen auf
I

M 3 (Verkehrsaufkommen im Betrieb) Die Verkehrsinfrastruktur genügt den Anforderungen der Planung I

M 4 (Störfall)
Störfalle werden unter Beachtung baurechtlicher Bestimmungen, insbesondere 

von Brandschutzauflagen, weitestgehend ausgeschlossen
I

Schutzgut Kulturelles Erbe

KE 1 (Sicht UNESCO WKE im Bau)
Die Beeinträchtigung von baulichen Sichtbeschränkungen wirkt nur zeitlich 

befristet, nicht dauerhaft
I

KE 2 (Sicht UNESCO WKE Anlage)

In Anlage 4 wird der Nachweis geführt, dass die Planung unter Beschränkung 

der maximalen Höhe des Nahversorgers auf ein angemessenes Maß keine 

nachteiligen Wirkungen auf des UNESCO WKE entfaltet

0

KE 3 (Störfall)
Störfälle werden unter Beachtung rechtlicher Bestimmungen weitestgehend 

ausgeschlossen
I

Schutzgüter Tiere und Pflanzen / Biologische Vielfalt

B 1 (Beunruhigung im Bau)
Beeinträchtigungen wirken nur zeitlich befristet, vorübergehend gestörte Flächen 

werden nach Abschluss der Baumaßnahme neu besiedelt
I

B 2 (Schädigung von Kleintiere im Bau)
Schädigungen von Kleintieren werden durch die Errichtung eines Kleintierschutz-

zaunes auf ein Minimum begrenzt .
I

Schutzgüter Tiere und Pflanzen / Biologische Vielfalt

B 3 (Schädigung Vegetation im Bau)
Zu erhaltende Vegetation wird gegen Beschädigung durch Bauzäune gesichert. 

Schädigungen werden auf ein unvermeidbares Minimum begrenzt
I

B 4 (Unfälle mit Gefahrstoffen im Bau)
Erhebliche Unfälle mit Gefahrstoffen werden durch sachgerechtes Arbeiten 

weitestgehend ausgeschlossen
I

B 5 (Überplanung Vegetation) Unvermeidbar wird Vegetation der Wertstufe III überplant II

B 6 (Tierfallen)
Risiken werden unter Beteiligung der Umweltbaubegleitung bauseits ausge-

schlossen bzw. minimiert
I

B 7 (Verlust von Arten)

Im Plangebiet treten keine seltenen Arten, die das Plangebiet nicht wieder besie-

deln können oder im unmittelbaren Umfeld des Plangebiets weit verbreitet sind,

auf.

0

B 8 (Verlust von Lebensstätten)

Die Strukturen des Plangebiets sind nicht geeignet Lebensstätten geschützter 

Tierarten derart zu beeinträchtigen, dass ihre ökologische Funktionen im räumli-

chen Zusammenhang nicht gewahrt bleiben.

I

B 9 / B 10 (Störung, Schädigung oder 

       Tötung von heimischen Tierarten 

       durch Intensivierung der Nutzung)

Das Areal des Nahversorgers einschließlich seiner Nebenflächen wird durch 

einen Kleintierschutzzaun dauerhaft gesichert
I

B 11 (Vegetationsschäden im Betrieb) Bäume und andere Vegetation wird bauseits gegen Anfahrschäden geschützt I

B 12 / B 13 (Schäden durch Störfälle)
Störfalle werden unter Beachtung rechtlicher Bestimmungen, insbesondere von 

Brandschutzauflagen, weitestgehend ausgeschlossen
I

Schutzgüter Fläche, Boden

FB 1 (Vorübergehende Beanspruchung 

         im Bau)

Vorübergehend beanspruchte Baunebenflächen werden im Zuge des Land-

schaftsbaus wieder hergestellt
I

FB 2 (Dauerhafter Entzug unversiegel

        ter Flächen (Flächenverbrauch)

Die Überplanung unversiegelter Flächen wird auf ein Minimum begrenzt und ist 

im Vergleich zu ähnlichen Planungen im baulichen Außenbereich äußerst gering
I

FB 3 (Verlust von Böden der Wertstu

        fen II bis V)

Die Versiegelung von Böden wird auf ein Minimum begrenzt ist aber planungs-

bedingt unvermeidbar
II

FB 4 (Nutzungsintensivierung)
Die Nutzung weiterhin unversiegelter, naturnaher Böden wird im Plangebiet nicht 

erheblich intensiviert.
I
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Beeinträchtigung Bemerkung
Umwelt-

relevanz

Schutzgüter Fläche, Boden

FB 5 (Schäden durch Störfälle)
Störfalle werden unter Beachtung rechtlicher Bestimmungen, insbesondere von 

Brandschutzauflagen, weitestgehend ausgeschlossen
I

Schutzgut Wasser

W 1 (Störung Wasserhaushalt durch 

       Bodenversiegelung

Zusätzliche Bodenversiegelung erfolgen so kleinflächig (< 5.000 m2), dass das 

Schutzgut (z. B. Grundwasserneubildung) nicht erheblich beeinträchtigt wird
I

W 2 (Störfall)
Störfälle werden unter Beachtung rechtlicher Bestimmungen weitestgehend 

ausgeschlossen
I

Schutzgut Klima / Luft

KL 1 (Emission Bau)
Unter Beachtung rechtlicher Bestimmungen werden Grenzwerte zur Luftreinhal-

tung nicht überschritten
I

KL 2 (Abgase Betrieb)
Unter Beachtung rechtlicher Bestimmungen werden Grenzwerte zur Luftreinhal-

tung nicht überschritten
I

KL 3 (Störfall)
Störfälle werden unter Beachtung rechtlicher Bestimmungen, insbesondere zum 

Brandschutz, weitestgehend ausgeschlossen
I

Schutzgut Landschaft

L 1 (Emissionen Baubetrieb)
Beeinträchtigungen erfolgen zeitlich befristet und sind nur in einem relativ kleinen 

Areal wahrnehmbar
I

L 2 (bauliche Anlagen)
Die baulichen Anlagen werden kundenorientiert errichtet und werden daher von 

der Bevölkerung überwiegend positiv bewertet
0

L 3 (Nutzungsintensivierung)
Die baulichen Anlagen werden kundenorientiert, ihre Nutzung wird daher von der 

Bevölkerung überwiegend positiv bewertet
I

L 4 (Nutzungsaufgabe)
Eine Nutzungsaufgabe ohne dauerhafte Nachnutzung des hochwertigen Gebäu-

dekomplexes ist weitestgehend auszuschließen
0

Schutzgut Wirkungsgefüge

Wg 1 / Wg 2 / Wg 3
Wegen der geringen Eingriffsintensitäten in andere Schutzgüter werden erhebli-

che Eingriffe in das Schutzgut Wirkungsgefüge insgesamt ausgeschlossen 
I

8.6 Eingriffsbilanzierung (Kompensation)

Die Tab. 12 und die Tab. 10 bilanzieren unter Einbeziehung der Schutzmaßnahmen (Tab. 7) die verblei-

benden Eingriffe in die Schutzgüter �Tiere und Pflanzen� (Anlage 2, Anlage 8) und �Boden� (Anlage 5, 

Anlage 9). 

Tab. 9: Entwicklung des Zustands der Biotoptypen im Plangebiet (auszugleichende Eingriffe fett).

Wertstufen
Istzustand Zielzustand Bilanz

Fläche (m²) Wertpunkte Fläche (m²) Wertpunkte Fläche (m²) Wertpunkte

0 5.410 0 6.695 0 +1.285 0

1 1.200 1.200 0 0 -1.200 -1.200

2 930 1.860 2.525 5.050 +1.595 +3.190

3 4.300 12.900 2.620 7.860 -1.680 -5.040

4 120 480 80 320 -40 -160

5 0 0 40 200 +40 +200

Gesamt 11.960 16.440 11.960 13.430 0 -3.010

Unerhebliche Beeinträchtigung +1.990

Erhebliche Beeinträchtigung -4.680
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Tab. 10: Entwicklung des Zustands des Bodenwasserhaushalts (auszugleichende Eingriffe fett).

Wertstufen
Istzustand Zielzustand Bilanz

Fläche (m²) Wertpunkte Fläche (m²) Wertpunkte Fläche (m²) Wertpunkte

0 6.610 0 6.660 0 +50 0

0,5 0 0 0 0 0 0

1 110 110 1.250 1.250 +1.140 +1.140

1,5 800 1.200 0 0 -800 -1.200

2 430                                          860 1.700 3.400 +1.270 +2.540

2,5 330 825 0 0 -330 -825

3 3.680 11.040 2.100 6.300 -1.580 -4.740

3,5 0 0 250 875 +250 +875

4 0 0 0 0 0 0

4,5 0 0 0 0 0 0

5 0 0 0 0 0 0

Gesamt 11.960 14.035 11.960 11.825 0 -2.210

Unerhebliche Beeinträchtigung -60

Erhebliche Beeinträchtigung -2.150

Die Tab. 12 stellt den Eingriffen rechtlich unverbindliche Ausgleichsmaßnahmen zur Kompensation ge-

genüber. Als erheblich gemäß BauGB bzw. BNatSchG im Sinne einer Minderung der Leistungs- und 

Funktionsfähigkeit des Naturhaushalts werden die Zerstörung oder Abwertung von Biotoptypen der Wert-

stufen III�V und die Verschlechterung des Zustands der Böden der Wertstufen II�V (Schutzgut �Boden�) 

bewertet.

Eine Bewertung nach Durchschnittswerten ist im Hinblick auf die Fragestellung angemessen, da von der 

Planung keine höherwertige Biotoptypen oder Böden (Wertstufen IV und V) berührt werden. Die Inan-

spruchnahme von Biotop- und Bodenkomplexen

8.7 Kostenrahmen

Die Tab. 11 und die Tab. 13 listen den für Schutz- und Ausgleichsmaßnahmen angenommenen Kosten-

rahmen auf.

Tab. 11: Kostenrahmen Schutzmaßnahmen.

Nr. Maßnahme Kosten

S 1 6 Sitzgruppen 5.000 �

S 2 Denkmalgerechte Herrichtung Straßenbegleitgraben 10.000 �

S 6 Umweltbaubegleitung 7.000 �

S 8 Errichtung und Unterhalt eines temporärer Kleintierzaun (400 m) und von Bauzäunen (50 m) 5.000 �

S 9 Fassadenbegrünung 10.000 �

S 11 Quartiersteine (20 Stk.) 3.000 �

S 12 Permanenter Kleintierzaun und Stopprinnen (250 m) 25.000 �

S 13 Naturnahes Regenrückhaltebecken 10.000 �

S 18 Baumpflanzungen Versickerungsmulden (ca. 25 Stk.) 15.000 �

Gesamt 90.000 �
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Tab. 12: Eingriffsbilanzierung Kompensation: A (Nr.)  =  Ausgleich Umweltrelevanz: Tab. 6

Eingriff Kompensation

Schutzgut
Umwelt-
relevanz

Schädigung Rechnerischer Umfang Nr. Maßnahme Rechnerischer Umfang
Kompensations-

rahmen

Tiere und 
Pflanzen

II Abwertung von Biotoptypenkomplexen 
der Wertstufen II - V

4.680 WP (Tab. 9)

A 1

Pflanzung von 45 Hochstämmen 
standortheimischer Laubbäume, 3 x 
v. StU 16-18 cm) auf dem Parkplatz 

im Süden des Plangebiets

Istzustand
560 m2  x  0 WP  =        0 WP

Zielzustand
560 m2  x  3 WP  =  1.680 WP

Wertzuwachs
                                           1.680 WP

NST (2013)

A 2

Überführung der öffentlichen Grünflä-
chen im Plangebiet und der Freifläche 

südlich des Plangebiets (Biotoptyp 
UHM) in eine artenreiche Mähwiese 
mit Anklängen an eine Bergwiese 

(Biotoptyp GT)

Istzustand
2.650 m2  x  3 WP  = 7.950 WP

Zielzustand
2.650 m2  x  4 WP  = 10.600 WP

Wertzuwachs
                                           2.650 WP

NST (2013)

A 3

Pflanzung von 15 Hochstämmen 
standortheimischer Obstgehölze, 3 x 
v. StU 16-18 cm) auf den öffentlichen 
Grünflächen und der Freifläche 
südlich des Plangebiets (Biotoptyp 
UHM (Mähwiesen)

Istzustand
185 m2  x  0 WP  =        0 WP

Zielzustand
185 m2  x  2 WP  =    370 WP

Wertzuwachs
                                           370 WP

NST (2013)

Wertverlust gesamt 4.680 WP Wertzuwachs gesamt 4.700 WP

Boden
II

Abwertung des �Bodenwasserhaus-
halts� der Wertstufen II,0 � V)

2.150 WP (Tab. 10)

A 1

Pflanzung von 45 Hochstämmen 
standortheimischer Laubbäume, 3 x 
v. StU 16-18 cm) auf dem Parkplatz 

im Süden des Plangebiets

Istzustand
560 m2  x  0 WP  =        0 WP

Zielzustand
560 m2  x  2 WP  =  1.120 WP

Wertzuwachs
                                          1.120 WP

NST (2013)

A 4

Pflanzung von 45 Hochstämmen 
standortheimischer Laubbäume, 3 x 
v. StU 16-18 cm) auf auf dem Park-
platz an der Talstation der Bocks-
bergbahn anzulegenden Grünstreifen

Istzustand
560 m2  x  0 WP  =        0 WP

Zielzustand
560 m2  x  2 WP  =  1.120 WP

Wertzuwachs
                                          1.120 WP

NST (2013)

Wertverlust gesamt 2.150 WP Wertzuwachs gesamt 2.240 WP
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Tab. 13: Kostenrahmen Ausgleichsmaßnahmen.

Nr. Maßnahme Kosten

A 1 45 Hochstämme Parkplatz im Süden 30.000 �

A 2 Instandsetzung Mähwiesen (ca. 2.600 m2) 25.000 �

A 3 15 Obstbäume 7.500 �

A 4 Errichtung und Unterhalt eines temporärer Kleintierzaun (400 m) und von Bauzäunen (50 m) 5.000 �

A 5 45 Hochstämme Parkplatz Bergbahn 45.000 �

Gesamt 112.500 �

9. Berücksichtigung der Ziele und Umweltbelange der behördlichen Vorgaben und Planun-

gen bei der Aufstellung des Bebauungsplans

Im Folgenden wird dargestellt, inwiefern die behördlichen Vorgaben und Planungen bei der Aufstellung 

des Bebauungsplanes berücksichtigt wurden.

9.1 Raumordnung

Die Vorgaben der Raumordnung werden insofern berücksichtigt, dass alle Vorrang- und Vorbehalts-

gebiete beachtet wurden und ggf. besondere Berücksichtigung bei der Aufstellung fanden. Bei Ausfüh-

rung der durch den B-Plan zugelassenen Vorhaben wird weiterhin allen Festsetzungen Rechnung getra-

gen.

9.2 Naturschutz

Die Auswirkungen der durch den B-Plan zugelassenen Vorhaben auf Schutzgebiete sind im diesem Um-

weltbericht dargestellt und bereits im Rahmen der 108. Änderung des F-Plans der Stadt Goslar berück-

sichtigt. Eine spezielle artenschutzrechtliche Prüfung ist Bestandteil dieses Umweltberichts. Den Aussa-

gen des Landschaftsrahmenplans des Landkreises Goslar und des Landschaftsplans der Stadt Goslar 

wird hinsichtlich der nach dem B-Plan zulässigen Vorhaben entsprochen.

10. Prognose über die Entwicklung des Umweltzustands bei Durchführung und bei Nicht-

durchführung der Planung

10.1 Prognose über die Entwicklung des Umweltzustands bei Durchführung der Planung

Die Festsetzungen des B-Plans weisen ein Mischgebiet mit der privatrechtlich gesicherten Zielsetzung 

einen Nahversorger mit Nebenanlagen (Parkplatz) zu errichten.

Die Planung dient der Verbesserung der Lebensbedingungen der lokalen Bevölkerung von Hahnenklee 

und Buntenbock. Die positiven Auswirkungen auf das Schutzgut �Mensch� überwiegen mögliche Nach-

teile. Nachteilig ist allein der zunehmende Individualverkehr auf den Zufahrtswegen zum Nahversorger.

Mit Umsetzung der Planung wird im Plangebiet ein dem UNESCO-Weltkulturerbe �Rammelsberg, Altstadt 

von Goslar und Oberharzer Wasserwirtschaft� zuzurechnender Grabenabschnitt denkmalgerecht saniert.

Mit Umsetzung der Planungen werden die Schutzgüter �Tiere und Pflanzen� sowie �Biologische Viel-

falt� gewissen Veränderungen unterworfen. So treten ausgleichbare Verluste von Biotoptypen der Wert-

stufen III (mittlere Bedeutung) ein. Bis dato von heimischen Vogelarten genutzte Brachflächen gehen 

verloren. Erhebliche Beeinträchtigungen des Schutzguts werden durch die Festsetzung von Dach- und 

Fassadenbegrünungen, dem Einbau von Quartiersteinen als Habitate in Fassaden, die Entwicklung von 

Wiesen und die Anlage eines naturnahen Regenrückhaltebeckens im Geltungsbereich des B-Plan aus-

geschlossen.
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Nach § 30 BNatSchG oder § 24 des Biedersächsischen Ausführungsgesetzes zum Bundesnaturschutz-

gesetz (NAGBNatSchG )geschützte Biotope sind von der Planung nicht berührt..

Das Schutzgut �Fläche� ist von der Planung nicht erheblich berührt.

Im Plangebiet wird es zu erheblichen Beeinträchtigungen des Schutzguts �Boden� durch Überbauung 

und Nutzungsintensivierung von Böden mit einem Bodenwasserhaushalt der Wertstufe III (mittlere Be-

deutung) kommen. Diese können jedoch ausgeglichen werden.

Das Schutzgut �Wasser� wird durch die im Plangebiet zulässigen Vorhaben nur geringfügig beeinflusst. 

Zwar führen Bodenversiegelung und Nutzungsintensivierung kleinflächig zu einer Veränderung des Was-

serhaushalts, doch werden die Reinheit des Wassers und die Grundwasserneubildungsrate nicht erheb-

lich beeinträchtigt, wenn aktuelle Rechtsnormen beachtet werden und Oberflächenwasser kontrolliert 

versickert.

Das Schutzgut �Klima / Luft� wird unter der Annahme, dass die durch den motorisierten Individualver-

kehr verursachten Belastungen mit der Errichtung und dem Betrieb eines Nahversorgers am Standort 

Hahnenklee insgesamt abnehmen (die Bevölkerung von Hahnenklee und Bockswiese muss nicht mehr 

zum Einkaufen nach Clausthal-Zellerfeld oder Goslar fahren) tendenziell gestärkt.

Das Schutzgut �Landschaft� wird im Umfeld der Planung durch die Errichtung neuer Gebäude beein-

flusst, eine dem Ortsbild angemessene Bauweise und eine Vielzahl von Gehölzpflanzungen sichern je-

doch, dass die Einrichtungen von Menschen eher nicht als störend empfunden werden.

Die Planungen sind nach Art und Umfang und Intensität insgesamt nicht geeignet, erhebliche schädliche 

Wirkungen auf das Schutzgut �Wirkungsgefüge� zu entfalten.

10.2 Prognose der Entwicklung des Umweltzustands bei Nichtdurchführung der Planung

Bei Nichtdurchführung der Planung wird das mit dem B-Plan überplante Areal im Wesentlichen weiter als 

Großparkplatz genutzt. Für das Schutzgut �Mensch�, die ortsansässige Bevölkerung und Urlau-

ber*innen, ergeben sich daraus deutliche Nachteile, weil die Versorgung der Ortslagen Hahnenklee und 

Bockswiese mit Dingen des täglichen Bedarfs weiterhin nicht gewährleistet ist, keine neuen Arbeitsplätze 

in den Ortsteilen geschaffen werden und der Ortseingang von Hahnenklee weiterhin sein derzeit Ur-

laubsgäste eher abschreckendes Erscheinungsbild behält.

Bei Nichtumsetzung der Planung wird ein dem UNESCO-Weltkulturerbe �Rammelsberg, Altstadt von 

Goslar und Oberharzer Wasserwirtschaft� (Schutzgut �Kulturelles Erbe�) zuzurechnender Grabenab-

schnitt nicht denkmalgerecht saniert.

Bei Nichtumsetzung der Planung werden die wenigen beschriebenen negativen Folgen auf die Schutzgü-

ter �Tiere und Pflanzen� (Entwertung von Biotoptypen der Wertstufe III, mittlere Bedeutung) sowie die 

�Biologische Vielfalt� nicht eintreten.

Die Nichtumsetzung der Planung hat keinen erheblichen Einfluss auf das Schutzgut �Fläche�.

Bei Nichtumsetzung der Planung werden die beschriebenen negativen Folgen auf das Schutzgut �Bo-

den� (Bodenversiegelung von Böden der Wertstufe III, mittlere Bedeutung) nicht eintreten.

Ein Verzicht auf die Umsetzung der Planung hat keine signifikanten Auswirkungen auf das Schutzgut 

�Wasser�.

Ein Verzicht auf die Umsetzung der Planung birgt Nachteile für das Schutzgut �Klima / Luft�, weil die 

Bevölkerung der Ortslagen Hahnenklee und Bockswiese sowie Tourist*innen Dinge des täglichen Be-

darfs weiterhin in Clausthal-Zellerfeld oder Goslar erwerben müssen, wodurch überwiegend motorisierter 

Individualverkehr entsteht.

Bei Nichtumsetzung der Planung verharrt das Schutzgut �Landschaft� in seinem jetzigen, für den Tou-

rismus in Hahnenklee eher schlechten Zustand. Zwar werden keine neuen Gebäude, die von Teilen der 
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Bevölkerung als störend empfunden werden können, errichtet, doch wird das Areal im Umfeld des Plan-

gebiets vermutlich nicht neugestaltet bzw. instandgesetzt, so dass die Folgen für das Schutzgut eher 

negativ zu beurteilen sind.

Die Nichtumsetzung der Planung bleibt für das Schutzgut �Wirkungsgefüge� folgenlos.

11. Beschreibung der geplanten Maßnahmen zur Überwachung der erheblichen Auswirkun-

gen auf die Umwelt bei Durchführung des Bebauungsplanes 

Zur Überwachung der erheblichen Auswirkungen der durch den B-Plan zugelassenen Vorhaben auf die 

Umwelt sind folgende Maßnahmen geplant:

· Umweltbaubegleitung zur Überwachung, Vermeidung und Verminderung der baubedingten Auswir-

kungen und zur Sicherung der fachgerechten Umsetzung aller Schutz- und Ausgleichsmaßnahmen

· Absicherung von Vereinbarungen in städtebaulichen Verträgen

· Allgemeine Kontrolle durch die Stadt Goslar als Trägerin der Bauleitplanung und durch die Bauge-

nehmigungsbehörde des Landkreises Goslar auf Grundlage bestehender Gesetze.

12. Hinweise auf aufgetretene Schwierigkeiten bei der Zusammenstellung der Angaben und 

auf bestehende Wissenslücken

Bei der Erstellung dieses Umweltberichts sind keine erheblichen Schwierigkeiten aufgetreten, die einen 

erheblichen Einfluss auf die Ergebnisse genommen haben.

13. Allgemein verständliche Zusammenfassung

13.1 Planerischer Rahmen

Der B-Plan verfolgt das Ziel, im Plangebiet ein Mischgebiet auszuweisen und so die privatrechtlich abge-

sicherte Errichtung und den Betrieb eines Nahversorgers zu ermöglichen.

13.2 Untersuchungsrahmen

Gemäß dem Baugesetzbuch (BauGB) befasst sich der Umweltbericht mit den Auswirkungen der Planung 

auf die Schutzgüter �Mensch�, �Kulturelles Erbe�, �Tiere und Pflanzen�, �Biologische Vielfalt�, �Fläche�,

�Boden�, �Wasser�, �Klima/Luft�, �Landschaft�, sowie dem �Wirkungsgefüge� der aufgeführten Schutzgü-

ter. Die Umweltplanung zielt zudem darauf ab, die Auswirkungen des Vorhabens auf die Leistungs- und 

Funktionsfähigkeit des Naturhaushalts zu bewerten.

Die im Umweltbericht berücksichtigten umweltrelevanten Daten stammen, soweit es sich um eigene Kar-

tierungen handelt, aus den Jahr 2021. Diese wurden im Planungsprozess zwischen 2021 und 2022 mehr-

fach verifiziert. Soweit auf Daten übergeordneter Fachpläne (z. B. Regionales Raumordnungsprogramm, 

Landschaftsrahmenplan, Landschaftsplan, Forstlicher Rahmenplan) zurückgegriffen wurde, entspricht die 

Datenbasis dem Zeitpunkt der Veröffentlichung dieser Planwerke.

13.3 Istzustand der Schutzgüter

Das Schutzgut �Mensch� berücksichtigt sämtliche Lebensbedingungen des Menschen vor Ort. Von der 

Planung gehen eher positive Wirkungen aus, in dem die Versorgung der lokalen Bevölkerung und von 

Tourst*innen mit Dingen des täglichen Bedarfs durch die Errichtung und den Betrieb eines Nahversorgers 

verbessert wird und Arbeitsplätze neu geschaffen werden.
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Die denkmalgerechte Herrichtung eines dem UNESCO-Weltkulturerbe �Rammelsberg, Altstadt von Go-

slar und Oberharzer Wasserwirtschaft� (Schutzgut �Kulturelles Erbe�) zuzurechnender Grabenabschnitts 

im Plangebiet entfaltet positive Wirkungen auf das Schutzgut.

Zum Teilschutzgut �Tiere� liegen keine Daten zu einzelnen Artengruppen vor. Aufgrund der aktuell eher 

naturfernen Biotoptypenausstattung und der Nutzungsintensität des Plangebiets, sind für die Leistungs-

und Funktionsfähigkeit des Naturhaushalts bedeutende Tierartengruppen (z. B. Insekten, europäische 

Vogelarten, Fledermäuse und andere Wirbeltiere) kaum von der Planung betroffen. Wandernde Amphi-

bien werden im Baubetrieb durch die Errichtung temporärer Kleintierschutzzäune, im Betrieb eines Nach-

versorgers durch die Errichtung von dauerhaft zu unterhaltenden Kleintierzäunen vor nachteiligen Folgen 

geschützt.

Die zur Beurteilung des Teilschutzguts �Pflanzen� durchgeführte Biotoptypenkartierung zeigt auf, dass 

im Plangebiet und seinem näheren Umfeld eher geringwertige Biotoptypen (Wertstufen 0 bis III, sehr 

geringe bis mittlere Bedeutung) vorkommen. Für die Leistungs- und Funktionsfähigkeit des Naturhaus-

halts wertvolle seltene, gefährdete oder geschützte Gefäßpflanzen fehlen im Plangebiet und seinem nä-

heren Umfeld.

Die �Böden� des Areals sind durch Versiegelung bzw. Verdichtung (Verkehrsflächen) und harztypische 

Schwermetalle (Bodenplanungsgebiet �Harz im Landkreis Goslar� Stufe 3) stark belastet. Mit Umsetzung 

der Planung kommt es zu weiteren Bodenversiegelungen. Jedoch besteht gleichzeitig die Möglichkeit 

Bodenbelastungen im Areal im Zuge der Herrichtung zu reduzieren.

Das Schutzgut �Wasser� umfasst die Komponenten atmosphärisches Wasser, Oberflächenwasser (in 

Still- und Fließgewässern) sowie Grundwasser. Das vor Ort eher oberflächenfern anstehende Grundwas-

ser ist durch Schwermetalle belastet. Ein temporär trockener Straßenbegleitgraben ist das einzige Ober-

flächengewässer im Plangebiet und in seinem jetzigen naturfernen Zustand für die Leistungs- und Funk-

tionsfähigkeit des Naturhaushalts von geringer Bedeutung. Von der Planung gehen keine erheblich nach-

teilige Wirkungen auf das Schutzgut aus. Im B-Plan ist festgesetzt, dass ein naturnah zu gestaltendes 

Regenrückhaltebecken im Plangebiet zu errichten ist.

Das Schutzgut Klima / Luft ist aktuell lokal wenig belastet. Von der Planung gehen keine erheblichen 

nachteiligen Wirkungen auf das Schutzgut aus.

Das Schutzgut �Landschaft� ist im Umfeld des Plangebiets aufgrund der intensiven Nutzung des Plan-

gebiets als Großparkplatz, aufgrund es ungepflegten Erscheinungsbilds des Ortseingangs von Hahnen-

klee und aufgrund der Waldschäden nach Befall durch Borkenkäfer in Folge des Klimawandels schwer 

gestört. Mit Umsetzung der Planung besteht die Möglichkeit, das Areal nutzungs- und landschaftsgerecht 

neu zu gestalten und so das Schutzgut deutlich aufzuwerten.

Im Untersuchungsgebiet besteht ein landschaftsökologisch typisches �Wirkungsgefüge� zwischen den 

einzelnen Schutzgütern. Aufgrund des eher schlechten Zustands der einzelnen Schutzgüter ist das 

Schutzgut �Wirkungsgefüge� vor Ort ebenfalls von eher geringer Bedeutung für die Leistungs- und Funk-

tionsfähigkeit des Naturhaushalts. Das Schutzgut wird durch die Planung nicht wesentlich beeinflusst.

13.4 Maßnahmen zur Vermeidung und Verminderung von Beeinträchtigungen

Eine umfassende Alternativenprüfung anderer Standorte ist bereits im Zuge der 108. Änderung des Flä-

chennutzungsplans der Stadt Goslar erfolgt, Varianten zu Baugrenzen und Festsetzungen des B-Plans,

wie die Lage von Bauflächen, die Grundflächenzahl oder die Geschossflächenzahl, wurden nur für das 

Plangebiet unter den Planungsbeteiligten diskutiert. Im Ergebnis ist die Vorzugsvariante entstanden. Zu-

dem sind Schutzmaßnahmen im Wert von ca. 90.000 � geplant (Tab. 14).
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13.5 Vorhabensbedingte erhebliche negative Auswirkungen (Eingriffe) auf die Umwelt

Unter der Berücksichtigung von Schutzmaßnahmen zur Vermeidung und Verminderung von Beeinträchti-

gungen, ergeben sich die folgende schutzgutbezogenen wesentlichen Umwelteffekte (Eingriffe) bei der 

Realisierung der Planung.

· Schutzgut �Tiere und Pflanzen�: Verlust an Biotoptypenkomplexen der Wertstufen III (mittlere 

Bedeutung)

· Schutzgut Boden: Bodenversiegelung und Nutzungsintensivierung von Böden der Wertstufen II bis III

(geringe bis mittlere Bedeutung)

Tab. 14: Kostenrahmen Schutzmaßnahmen.

Nr. Maßnahme Kosten

S 1 6 Sitzgruppen 5.000 �

S 2 Denkmalgerechte Herrichtung Straßenbegleitgraben 10.000 �

S 6 Umweltbaubegleitung 7.000 �

S 8 Errichtung und Unterhalt eines temporärer Kleintierzaun (400 m) und von Bauzäunen (50 m) 5.000 �

S 9 Fassadenbegrünung 10.000 �

S 11 Quartiersteine (20 Stk.) 3.000 �

S 12 Permanenter Kleintierzaun und Stopprinnen (250 m) 25.000 �

S 13 Naturnahes Regenrückhaltebecken 10.000 �

S 18 Baumpflanzungen Versickerungsmulden (ca. 25 Stk.) 15.000 �

Gesamt 90.000 �

13.6 Bewertung der Umweltbeeinträchtigungen

Die Bewertung der Umweltbeeinträchtigungen erfolgt anhand einer fünfstufigen Skala (IV � 0) zur Um-

weltrelevanz, welche begrifflich wie folgt belegt ist: Unzulässigkeitsbereich, Zulässigkeitsbereich, Belas-

tungsbereich und Vorsorgebereich, lastfreier Bereich.

Durch die Planung kommt es zu keinen Umweltauswirkungen, die im Unzulässigkeitsbereich (IV) oder im 

Zulässigkeitsbereich (III) liegen. Eingriffe, die im Zusammenhang mit der Überbauung von Flächen und 

der Nutzungsintensivierung stehen, fallen in den Belastungsbereich (II). Weitere aufgezeigte unerhebli-

che Beeinträchtigungen liegen unterhalb der Erheblichkeitsschwelle (Vorsorgebereich I).

14.7 Kompensationsmaßnahmen

Zwecks des Ausgleichs planungsbedingter Eingriffe in die Leistungs-. Und Funktionsfähigkeit von Natur 

und Landschaft werden Ausgleichsmaßnahmen im Wert von ca. 112.500 � geplant (Tab. 15).

Tab. 15: Kostenrahmen Ausgleichsmaßnahmen.

Nr. Maßnahme Kosten

A 1 45 Hochstämme Parkplatz im Süden 30.000 �

A 2 Instandsetzung Mähwiesen (ca. 2.600 m2) 25.000 �

A 3 15 Obstbäume 7.500 �

A 4 Errichtung und Unterhalt eines temporärer Kleintierzaun (400 m) und von Bauzäunen (50 m) 5.000 �

A 5 45 Hochstämme Parkplatz Bergbahn 45.000 �

Gesamt 112.500 �
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14.8 Resümee

Der B-Plan Nr. 512 �Bockswieser Straße� schafft die baurechtlichen Voraussetzung für die Errichtung und 

den Betrieb eines Nahversorgers am Ortseingang von Hahnenklee.

Die Planung verbessert die Versorgung der lokalen Bevölkerung und ihrer zumeist touristischen Gäste 

erheblich. Sie hat kleinflächig erhebliche negative Auswirkungen auf die Leistungs- und Funktionsfähig-

keit des Naturhaushalts. Keine der Auswirkungen ist per Gesetz unzulässig. Unvermeidbare und nicht 

weiter zu minimierende Eingriffein die Schutzgüter �Tiere und Pflanzen� sowie �Boden� sind ausgleichbar

und dem Belastungsbereich zuzuordnen. 

Die Umweltverträglichkeit des B-Plan ist festzustellen. .
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Arbeitsgemeinschaft für Landschaftsplanung,
Naturschutz und Umweltstudien GbR

Stadt Goslar Bebauungsplan Nr. 512 „Bockswieser Straße“

Grenze des Landschaftsschutzgebiet LSG „Harz (Landkreis Goslar)“

1. Ausgangssituation

Ursprünglich (Stand 16.12.2021)1 zielte die 108. Änderung des Flächennutzungsplans (F-Plan) der Stadt 

Goslar in Vorbereitung der Aufstellung des Bebauungsplans (B-Plan) Nr. 512 „Bockswieser Straße“ auf die 

Ausweisung eines z. T. im Innenbereich, überwiegend jedoch im Außenbereich liegenden, ca. 2,4 ha großen

Areals zur Errichtung eines Nahversorgers (Lebensmittelmarkt) und einer eigenständigen touristischen Infra-

struktur (Indoorhalle) ab. Die Ausweisung eines Areals in entsprechender Größe an der Bockswieser Straße 

im Südwesten des Goslarer Stadtteils Hahnenklee wäre nur möglich gewesen, sofern ein ca. 16.250 qm 

großes Teilareal aus der Schutzzone H des Landschaftsschutzgebietes (LSG) „Harz (Landkreis Goslar)“

(kurz LSG „Harz“) entlassen worden wäre (Stand 10.01.2022)2

Mit Vorlage der B-Plan_Variante B (Stand 01.06.2022) ist das Areal zur Änderung des F-Plans und zur Auf-

stellung des B-Plans gegenüber der Ursprungsplanung deutlich verkleinert und liegt aktuell ausschließlich im 

Innenbereich, im Geltungsbereich des rechtskräftigen B-Plans Nr. 501 „Rathausstraße Hahnenklee“ (kurz B-

Plan „Rathausstraße“), der am 02.06.1976 erstmalig als Satzung beschlossen wurde.

Möglich wurde die den Grundsätzen der Eingriffsvermeidung und -minimierung des Baugesetzbuches

(BauGB) und des Bundesnaturschutzgesetzes (BNatSchG) folgende Reduzierung des Flächenbedarfs im 

Ergebnis umfassender Beratungen der Stadt Goslar, einer Investorengruppe und beteiligten Architekten und 

Umweltplanern durch den Verzicht auf die Errichtung einer touristischen Einrichtung am Standort „Bockswie-

ser Straße“ und die Überplanung vorhandener Parkplätze als Baufeld für den weiterhin geplanten Nahver-

sorger.

Im Ergebnis der Umplanung, ist das LSG „Harz“ von den Planungen nicht mehr signifikant quantitativ und 

qualitativ berührt.

2. Problemstellung

Aufgrund des Vorliegens unterschiedlicher topographischer Plangrundlagen besteht derzeit noch ein forma-

ler Konflikt bezüglich des Grenzverlauf des B-Plans „Rathausstraße“ und des LSG „Harz“.

1 Stadt Goslar (16.12.2021): Begründung zur 108. Änderung des Flächennutzungsplanes der Stadt Goslar für den Bereich 
„Bockswieser Straße“
2 ALNUS GbR (10.01.2021): Ökologische Vorstudie zum Entwicklungsbereich Bockswieser Straße im Rahmen der Vorbereitung der 
Bauleitplanung und eines Antrags auf LSG-Entlassung in der Stadt Goslar, Ortslage Hahnenklee (Landkreis Goslar
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Ursächlich hierfür sind zum einen die unterschiedlichen Arbeitsweisen im Zeitraum zwischen den Jahren 

1976 (B-Plan „Rathausstraße“) und 2010 (Ausweisung LSG „Harz“) zum anderen die Umstellung sämtlicher 

Liegenschaftsinformationen vom GAUSS-KRÜGER-Koordinatensystem auf das UTM-Koordinatensystem durch

die Europäische Union.

Im Ergebnis überlappen sich aktuell die Flächen des B-Plans „Rathauswiese“ und des LSG „Harz“ auf einer 

Fläche von 2.365 qm mit einer Breite von 22,0 m (Plan 0 A). 

Während die „historischen“ im B-Plan „Rathausstraße“ dargestellten Außengrenze und inneren Flurstücks-

grenzen i. d. R. nur geringfügig (< 100 cm) von der aktuellen Liegenschaftsinformation (ALB, ALK) des Nie-

dersächsischen Landesamtes für Geoinformation und Landesvermessung (LGLN) abweicht, gibt es deutlich 

größere Abweichungen bei der Außengrenze des LSG „Harz“ (Plan 0 B). Dem für die Grenzziehung verant-

wortlichen Kreistag des Landkreises Goslar ist das Problem bekannt. Daher ist die Kreisverwaltung beauf-

tragt, die LSG-Grenze anlassbezogen im Rahmen des normalen Verwaltungshandelns auf die aktuelle Lie-

genschaftsinformation anzupassen, ohne dass ein umfängliches LSG-Entlassungs- oder -

Erweiterungsverfahren einzuleiten. Der Kreistag wird hierüber in Kenntnis gesetzt.

Im Bereich Hahnenklee wurde die Grenze des LSG „Harz“ zuletzt im Zuge der 3. Änderung des Bebauungs-

plans Nr. 511 „Bocksberg-Hahnenklee“ auf die Liegenschaftsinformation des LGLN abgestimmt.

3. Lösungsansatz

Die Kreisverwaltung des Landkreises Goslar und die Stadt Goslar verständigen sich vor Beschluss des B-

Plans „Bockswieser Straße“ im vereinfachten Verfahren auf den exakten Verlauf der B-Plan und der LSG-

Grenze. Die Grenze des B-Plans „Rathausstraße“ wird als „ältere Grenze“ als „zu übernehmen“ angenom-

men. Da in diesem Bereich sowohl die Grenze des B-Plans als auch die LSG-Grenze das Flurstück Gemar-

kung 36268 „Hahnenklee“, Flur 4, FS 5/24 teilen, wird im Zuge der Grenzanpassung das Flurstück geteilt 

und die Grenze zwischen dem Geltungsbereich des B-Plans „Bockswieser Straße“ und dem LSG „Harz“

rechtssicher neu eingemessen.

Bad Harzburg, 30.06.2022
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Arbeitsgemeinschaft für Landschaftsplanung,
Naturschutz und Umweltstudien GbR

Stadt Goslar Bebauungsplan Nr. 512 „Bockswieser Straße“

Schutz des Waldes, Schutz vor vom Wald ausgehenden Gefahren

1. Ausgangssituation

Die 108. Änderung des Flächennutzungsplans (F-Plan) der Stadt Goslar und die parallele Aufstellung des 

Bebauungsplans (B-Plan) Nr. 512 „Bockswieser Straße“1 zielen darauf ab, die bauleitplanerischen Voraus-

setzungen zur Errichtung und zum Betrieb eines Nahversorgers (Lebensmittelmarkt) am südlichen Rand des 

zu ändernden rechtskräftigen Bebauungsplans Nr. 501 „Rathausstraße Hahnenklee“ (kurz B-Plan „Rathaus-

straße“) .´zu schaffen.

Das überplante Areal wird derzeit als überwiegend touristisch beanspruchter Parkplatz genutzt.

2. Problemstellung

Mit der Änderung der Nutzung des Plangebiets rückt Bebauung bis auf einen Abstand von 15 m an den 

Waldaußenrand heran. ist zu prüfen. Versiegelte Flächen für Ver- und Entsorgungsverkehr reichen bis un-

mittelbar an den Waldaußenrand. Es ist zu prüfen, ob hierdurch Belange des Waldes berührt sind.

3. Ergebnisse

3.1 Direkte Inanspruchnahme von Wald

Durch die Planungen werden keine Waldflächen gemäß § 2 des Niedersächsischen Gesetzes über den 

Wald und die Landschaftsordnung (NWaldLG) in Anspruch genommen. Eine Waldumwandlung gemäß § 8 

NWaldLG ist nicht Gegenstand der Planung.

3.2 Indirekte Inanspruchnahme von Wald

Der Bau und Betrieb eines Lebensmittelmarktes führt zu keinen erheblichen indirekten Wirkungen (Immissi-

onen) auf den Wald . Zwar verursacht der individuelle Liefer- und Kundenverkehr bodensaure, stickstoffhalti-

ge, bodenschädliche Emissionen, doch wird die Anzahl der vor Ort vorhandenen Parkplätze mit Errichtung 

des Lebensmittelmarkts auf dem bereits vorhandenen Parkplatz deutlich verkleinert, so dass auch bei der zu 

erwartenden Erhöhung des Verkehrsaufkommens diese Belastungen sehr wahrscheinlich insgesamt nicht 

signifikant zunimmt.

1 ALNUS GbR (10.01.2021): Ökologische Vorstudie zum Entwicklungsbereich Bockswieser Straße im Rahmen der Vorbereitung der 
Bauleitplanung und eines Antrags auf LSG-Entlassung in der Stadt Goslar, Ortslage Hahnenklee (Landkreis Goslar
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3.3 Waldabstand – Niedersächsisches Gesetz über den Wald und die Landschaftsordnung

Gemäß § 1 NWaldLG ist der „Wald

a) wegen seines wirtschaftlichen Nutzens (Nutzfunktion),

b) wegen seiner Bedeutung für die Umwelt, die dauernde Leistungsfähigkeit des Naturhaushalts, insbe-

sondere als Lebensraum für wild lebende Tiere und wild wachsende Pflanzen, das Klima, den Wasser-

haushalt, die Reinhaltung der Luft, die Bodenfruchtbarkeit, das Landschaftsbild, die Agrarstruktur und 

die Infrastruktur (Schutzfunktion) und

c) wegen seiner Bedeutung für die Erholung der Bevölkerung (Erholungsfunktion)

zu erhalten, erforderlichenfalls zu mehren und seine ordnungsgemäße Bewirtschaftung nachhaltig zu si-

chern.“

Nutzfunktion

Forstbetriebe schätzen es, wenn den Waldaußenrändern mindestens 35 m (eine Baumlänge) breite unbe-

wirtschaftete oder nur extensiv genutzte Freiflächen vorgelagert sind, die bei Baumfällungen beansprucht 

werden können. Zur Nutzung vorgesehene Waldrandbäume sind häufig nach außen (zur Freilage) geneigt. 

Eine Fällung so genannter „Hänger“ in eine andere Richtung als der Neigung folgend, ist z. T. mit erhebli-

chen Risiken und Mehraufwand verbunden.

Der Beanspruchung der dem Wald vorgelagerten Flächen, insbesondere falls sich diese im Fremdeigentum 

befinden, sind jedoch zumeist enge Grenzen gesetzt. Die Inanspruchnahme des Areals setzt immer das 

Einverständnis der Eigentümer*in voraus. Selbst in der Agrarlandschaft stehen dem Wald vorgelagerte, für 

den Holzeinschlag nutzbare Freiflächen aufgrund ihrer zumeist ganzjährig intensiven Bewirtschaftung und 

eines ggflls. hohen Wiederherrichtungsaufwands nur selten zur Verfügung.

Der Bayerische Verwaltungsgerichtshof (BayVGH) hat sich mit der Frage beschäftigt, ob das Heranführen 

von 5 Ferienchalets an einen Waldaußenrand bis zu Entfernungen zwischen ca. 5,50 m und ca. 15 m die 

Nutzfunktion des Waldes erheblich beeinträchtigt und den Wert eines Waldgrundstückes unverhältnismäßig 

verringert. In seiner Entscheidung vom 16.12.2019 (ZB 18 26) hat es den Sachverhalt verneint und eine 

Berufung gegen das vorinstanzliche Urteil eines Verwaltungsgerichts nicht zugelassen. Der BayVGH führt 

nach HILSBERG (2020) u. a. aus: „Ein Verstoß gegen das aus § 35 Abs. 3 S. 1 Baugesetzbuch (BauGB) fol-

gende nachbarschützende Gebot der Rücksichtnahme liegt nicht vor. Nicht jede Beeinträchtigung des Ei-

gentums durch eine benachbarte bauliche Nutzung sei rücksichtslos. Ebenso wenig bestehe ein Anspruch, 

vor einer mit einer Nachbarbebauung verbundenen Änderung der Situation und einer damit einhergehenden 

Wertminderung bewahrt zu bleiben.“ […] „Die Bebauung schließe eine forstwirtschaftliche Nutzung des klä-

gerischen Waldes nicht aus und gewisse Erschwernisse bei der Bewirtschaftung“ seien zumutbar.

Vor Ort wird die Nutzfunktion des Waldes durch die Nutzungsänderung im Plangebiet aus zwei Gründen 

dauerhaft nicht erheblich eingeschränkt.

1. Nach Befall durch Borkenkäfer ist der östlich an das Plangebiet angrenzenden Waldbestand derzeit 

geräumt. Nach erfolgreicher Wiederaufforstungen werden mindestens 100 Jahr vergehen, bevor Nut-

zungen von am Waldrand wachsenden Bäumen mit technischen Erschwernissen verbunden sein 

können.

2. De östlich an das Plangebiet angrenzende Wald befindet sich derzeit im Eigentum der Stadt Goslar 

Das Bewirtschaftungskonzept des stadteigenen, nach PEFC zertifizierten Forstbetriebs vor, Waldau-
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ßenränder wegen ihren besonderen Nutz-, Schutz und Erholungsfunktionen konsequent zu pflegen

und i. d. R. bis in eine Tiefe von mindestens 10 m aus heimischen Kraut-, Strauch- und Baumarten 

abwechslungsreich aufzubauen, so dass erst aber einer Tiefe von ca. 15 m der Nutzfunktion dienende 

Waldbäume Höhen von bis zu 40,0 (Douglasie) erreichen und regelmäßig genutzt werden.

Erhebliche Beeinträchtigungen der Nutzfunktion des Waldes durch ein Heranrücken der Bebauung an den 

Wald kann daher vor Ort dauerhaft vollständig ausgeschlossen werden.

Schutzfunktion

Der Wald östlich des Plangebiets ist im Regionalen Raumordnungsprogramm (RROP) des ZWECKVERBANDS 

GROßRAUM BRAUNSCHWEIG (2008)2 als „Vorbehaltsgebiet für besondere Schutzfunktion des Waldes“ ausge-

wiesen. Neben dem RROP betont auch der Landschaftsrahmenplan des Landkreises Goslar

(PLANUNGSGRUPPE ÖKOLOGIE & ALAND ARBEITSGEMEINSCHAFT LANDSCHAFTSÖKOLOGIE 1991)3 die besondere 

Bedeutung der Waldaußenränder u. a. für den Artenschutz und den Biotopverbund.

Unter Wahrung eines Mindestabstands von 4,0 m zwischen dem Waldaußenrand und der im B-Plan festzu-

setzenden Nutzungen, entfalten diese keine erheblichen anlagen- oder betriebsbedingten nachteiligen Wir-

kungen auf die Schutzfunktion des Waldes. So stellt z. B. gelegentlich an Fensterschreiben auftretender 

Vogelschlag in artenschutzrechtlichen Prüfungen i. d. R. nur bei größeren Gebäudekomplexen mit großflä-

chigen Glasfronten einen umfassend zu würdigenden Aspekt dar.

Erholungsfunktion

Der Wald östlich des Plangebiets ist im RROP als „Vorranggebiet für intensive Erholung“ ausgewiesen. Be-

siedlungsnahe Waldflächen sind z. T. erheblichen Vorbelastungen durch angrenzende Nutzungen (z. B. von 

Verkehrswegen, Gewerbe- und Industrieflächen, auch Sportanlagen ausgehenden Emissionen, insbesonde-

re Lärm) ausgesetzt. Um die Erholungsfunktion des Waldes zu wahren, sind daher zusätzliche Belastungen 

zu vermeiden.

Dass unabhängig vom Abstand der Bebauung zum Wald von den Inhalten der 1. Planänderung des B-Plans

nachteilige Wirkungen auf die Erholungsfunktion des angrenzenden Waldes ausgehen, ist nahezu vollstän-

dig auszuschließen. Mit Wiederaufforstung der aktuell geräumten Waldflächen verhindern die unerschlosse-

nen Jungbestände bereits kurzfristig, dass von dem Lebensmittelmarkt ausgehende Emissionen (z. B. Ge-

räusche) bis an die östlich verlaufenden Wege dringen oder der Markt aus dem Wald gesehen werden kann.

3.4 Regionales Raumordnungsprogramm

Das RROP formuliert als Ziel und Grundsatz zur Freiraumstruktur und Freiraumnutzung, dass die Waldrän-

der aufgrund ihrer ökologischen Funktionen und ihrer Erlebnisqualität grundsätzlich von Bebauungen freige-

halten werden sollen. Hinsichtlich der Bebauung soll zu den Waldrändern ein Mindestabstand von 100 m 

eingehalten werden.

2 ZWECKVERBAND GROßRAUM BRAUNSCHWEIG (2008): Regionales Raumordnungsprogramm Großraum Braunschweig.
3 PLANUNGSGRUPPE ÖKOLOGIE + UMWELT & ALAND ARBEITSGEMEINSCHAFT LANDSCHAFTSÖKOLOGIE (1991): Landschaftsrahmenplan für 
den Landkreis Goslar.
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Dieser raumordnerische Grundsatz ist der bauleitplanerischen Abwägung zugänglich. Der Begründung zum 

RROP können die tragenden Aspekte des Grundsatzes entnommen werden:

· “Waldränder schützen als Nahtstellen zwischen Wald und offener Landschaft das Waldinnere und an-

grenzende Teilflächen und sind Heimstätte für viele aus der Feldflur verdrängte Tiere und Pflanzen.

· Darüber hinaus haben Waldränder eine hohe Bedeutung für den Erholungswert der Landschaft.

· Waldränder besitzen zudem wichtige Klima- und Artenschutzfunktionen.

· Aufgrund ihrer ökologischen Funktionen und ihrer Erlebnisqualitäten sollen Waldränder und ihre Über-

gangszonen daher grundsätzlich von Bebauung und sonstigen störenden Nutzungen freigehalten wer-

den.”

Das Oberverwaltungsgericht (OVG) Lüneburg betont in der Abwägung zu seinem Urteil „Waldabstand“ vom 

15.06.2017 (1MN 3/17) die besondere raumplanerische Bedeutung des Waldabstands und stellt hohe An-

forderungen an die bauleitplanerische Abwägung bei Unterschreitung der im RROP vorgegebenen Waldab-

stände. Das OVG führt aus: „Die Formulierung des regionalplanerischen Grundsatzes Mindestabstand von 

100 m zu den Waldrändern im RROP 2008 begründet sich auf den unbestrittenen naturschutzfachlichen 

Funktionen, die mit Waldrändern verbunden sind.“

„Der regionalplanerische Grundsatz […] soll insbesondere in waldarmen Naturräumen sowie innerhalb von 

Vorranggebieten für Natur und Landschaft und Vorranggebieten für die ruhige Erholung in Natur und Land-

schaft zur Anwendung kommen. Gleichwohl wird im RROP dem Umstand Rechnung getragen, dass im Zuge 

der Siedlungsentwicklung gewichtige Gründe denkbar sind, die ein Unterschreiten des als grundsätzlich 

notwendig erachteten 100 m-Abstands unumgänglich machen können. Sofern aufgrund der örtlichen Situati-

on (Wald im Siedlungsbereich), bei vorhandener Bebauung und Beanspruchung durch sonstige Planungen 

dieser Abstand nicht gewahrt werden kann bzw. unterschritten werden muss, soll in Abstimmung mit der 

Wald- / Forstbehörde ein Mindestabstand zur Gefahrenabwehr eingehalten werden.“

„Aus fachlichen Stellungnahmen „kann […] sich ergeben, dass konkrete Gefahren“ für die Nutzer*innen bau-

licher Anlagen „nicht gegeben sind und andererseits auch keine Gefährdung für die Bestockung des Waldes 

entsteht und damit eine Verringerung der Mindestabstände möglich wird.“

Im konkreten Fall erfolgt die Planung nicht in einem waldarmen Naturraum. Der Naturraum Harz ist der wald-

reichste Naturraum Niedersachsens und einer der waldreichsten Naturräume Deutschlands und Mitteleuro-

pas. Die Goslarer Ortslage Buntenbock ist so eng von Wäldern umgeben, dass heimische, z. T. auch selte-

ne, gefährdete oder nach § 44 BNatSchG besonders geschützte  Tier- und Pflanzenarten (z. B. Wildkatze –

Felis sylvestris, Luchs – Lynx lynx) vielfältige Lebensräume auch abseits von Waldrändern finden. Wandern-

de Tierarten müssen nicht entlang von Waldrändern ziehen, sondern können auf angrenzende Flächen 

ausweichen. So weist das aktuelle Biotopverbundkonzept des Landkreises Goslar für den gesamten Ober-

harz keine besonderen Korridore für wandernde Tierarten aus und verzichtet auf eine Darstellung des Ober-

harzes in detaillierten Plänen (LANDKREIS GOSLAR 2022)4

Quasi die gesamte Wald- und Agrarlandschaft des Oberharzes ist zudem als Vorranggebiet für Natur und 

Landschaft und Vorranggebiet für die ruhige Erholung in Natur und Landschaft ausgewiesen. Kleinstflächige 

Belastungen der Leistungs- und Funktionsfähigkeit und des Landschaftsbildes, wie sie mit der Aufstellung 

des Bebauungsplans „Bockswieser Straße“ einhergehen können, sind daher im Interesse der Stadt Goslar

an Verbesserung der Versorgung der Bevölkerung in den Stadtteilen Buntenbock und Bockswiese hinzu-

nehmen und ggflls. nach den Vorschriften des BauGB i. V. m. dem BNatSchG zu kompensieren.

4 www.landkreis-goslar.de - Biotopverbund (Internet-Abfrage vom 21.06.2022)
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Die Planungen verfolgen nicht das Ziel, das Plangebiet über die Grenzen des aktuellen B-Plans „Rathaus-

straße“ hinaus zu erweitern und die freie Landschaft durch eine Neuerschließung zu verbrauchen, sondern 

beinhaltet nur Umnutzung eines überwiegend versiegelten Parkplatzareals. Die besonderen ökologischen 

Funktionen der Waldränder, welche den Grundsatz im RROP tragen, sind daher vor Ort nicht gegeben und 

werden durch ein weiteres Heranrücken der Bebauung auf im Mittel ca. 15,0 an den Wald nicht zusätzlich 

belastet (Plan 1).

Unabhängig vom künftigen Abstand der Bebauung zum Waldrand, wird der ökologische Funktionserfül-

lungsgrad des künftigen Waldrands deutlich höher als bis dato sein, sofern die Stadt Goslar ihr forstliches 

Bewirtschaftungskonzept zur vorrangigen Berücksichtigung der ökologischen Funktion stufig aufgebauter 

Mosaikwaldränder für die Leistungs- und Funktionsfähigkeit des Naturhaushalts im Zuge der Wiederauffors-

tung an das Plangebiet angrenzender Waldflächen angemessen nachkommt.

Die Alternativenprüfung in der Begründung zur 108. Änderung des F-Plans der Stadt Goslar hat zudem auf-

gezeigt, dass Der angestrebte Betrieb eines Nahversorgers an anderer Stelle in den Ortslagen von Hahnen-

klee oder Bockswiese städtebaulich nicht sinnvoll ist oder zu deutlich gravierenderen Beeinträchtigungen der 

Leistungs- und Funktionsfähigkeit des Naturhaushalts und des Landschaftsbildes führen würde, als die vor 

Ort geplante Bebauung.

Indem die Stadt Goslar nicht ohne eine einschlägige Notwendigkeit Wald außerhalb der Geltungsbereiche 

von Bebauungsplänen in andere Nutzungen umwandelt, kommt sie im Rahmen ihrer bauleitplanerischen 

Abwägung unter den dargelegten speziellen Bedingungen vor Ort den baugesetzlichen, raumplanerischen, 

sowie wald- und naturschutzrechtlichen Geboten zum sparsamen Flächenverbrauch und zum Walderhalt in 

besonderem Maße nach.

3.5 Gefahrenabwehr

Verkehrssicherheit des Waldes

Das NWaldLG und das BNatSchG schließen Haftungen für „waldtypische Gefahren“ aus und formulieren, 

dass das Betreten der freien Landschaft, zu der auch Wald zählt, auf eigene Gefahr erfolgt.

Eine allgemeine Verkehrssicherungspflicht eines Waldbesitzenden gegenüber Dritten für vom Wald ausge-

hende Gefahren (dies schließt auch die ordnungsgemäße Bewirtschaftung von Wäldern ein) besteht somit 

nur für Waldaußenränder in Kontakt zu Fremdeigentum.

Vor Ort sind im Hinblick auf die Verkehrssicherungspflicht vorrangig Gefahren zu berücksichtigen, die von 

umstürzenden oder brechenden Bäumen oder großen brechenden Kronenteilen ausgehen können.

Der Grad der Verkehrssicherungspflicht bzw. die berechtigte Sicherheit des Verkehrs leiten sich dabei nach 

allgemeiner Rechtsauffassung aus der Funktion, der Intensität und des Wertes der an den Wald angrenzen-

den Nutzung ab.

In Anlehnung an die Baumkontrollrichtlinien der FORSCHUNGSGESELLSCHAFT LANDSCHAFTSENTWICKLUNG 

LANDSCHAFTSBAU e. V. - FLL (2020) sind höchste Anforderungen an die Verkehrssicherheit von Bäumen im 

Umfeld von öffentlichen Einrichtungen wie Krankenhäusern, Schulen, Kindergärten und Altenheimen zu 

stellen. Hohe Anforderungen sind im stark frequentierten öffentlichen Raum (z.B. Fußgängerzonen, Haupt-

verkehrsstraßen), mittlere Anforderungen z.B. im privaten Wohnumfeld, geringe z.B. in öffentlichen Parkan-

lagen und quasi keine in der freien Landschaft und im Wald zu stellen.

Aus Sicht des Unterzeichners gibt es berechtigte Gründe für die Annahme, dass mit den Festsetzungen B-

Plans „Bockswieser Straße“ und der Errichtung eines Lebensmittelmarktes unabhängig von seinem Abstand

zum Waldrand, die Anforderungen an den Grad der Verkehrssicherung vor Ort im Vergleich zur heutigen 
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Situation nicht signifikant steigen. Bereits aktuell liegt im Plangebiet des B-Plans „Rathausstraße“ ein Groß-

parkplatz, der ganzjährig von Besucher*innen des Harzes, insbesondere von Familie mit ihren Kindern, bei 

fast jeder Witterung (sommerliche Gewitterstürme) genutzt wird, so dass bereits aktuell eher hohe Anforde-

rungen an die Verkehrssicherheit des östlich an das Plangebiet angrenzenden Wald zu stellen sind.

Vor Ort ist anzunehmen, dass die Haftungsfolgen, die ein unkontrollierter Umsturz eines großes Baumes auf 

ein Gewerbegebäude verursachen kann, geringer sind als die möglichen Konsequenzen, die ein Baumver-

sagen bei Personenschäden auf einem touristisch genutzten Großparkplatz nach sich ziehen kann. Wäh-

rend sich Menschen überwiegend ungeschützt auf dem Parkplatz bewegen oder in ihren Fahrzeugen aufhal-

ten, ist die Statik großer gewerblich genutzter Bauten i. d. R. derart ausgelegt, dass sie die Last eines um-

stürzenden Großbaumes aufnehmen kann, ohne dass das Gebäude einstürzt.

Zudem führt der Bayerische Verwaltungsgerichtshof (BayVGH) nach HILSBERG (2020) bereits in seiner Ent-

scheidung vom 18.6.1997 (B. v. 14 ZS 97.1951; VGH BW NVwZ-RB 1998, 96) aus: „Eine Verletzung des 

Rücksichtnahmegebots nach § 35 Abs. 3 S. 1 BauGB in Folge einer Bebauung eines Nachbargrundstücks 

liegt nicht vor. […] Ein Eigentümer eines Waldgrundstücks hat trotz möglicherweise steigender Haftungsrisi-

ken keinen Anspruch auf Freihaltung des Baumwurfbereichs. Eine Verletzung des Rücksichtnahmegebots 

käme allenfalls bei einer ganz konkreten, nicht bloß abstrakten Baumwurfgefahr in Betracht und ist nicht 

schon aufgrund eines hypothetischen Sachverhalts anzunehmen.“

„Im Übrigen obliege es dem Waldbesitzer unabhängig von einem Vorhaben oder einer Planung, einen den 

Anforderungen der Verkehrssicherungspflicht genügenden Zustand zu schaffen“ (BayVGH B. v. 5.2.1998, 

14 ZE 98.87; Urt. v. 14.1.97, 2 B 94.4017).

Die nach dem B-Plan zulässige Bebauung soll ausschließlich zu gewerblichen Zwecken genutzt werden. Ein 

Umstürzen von Bäumen auf Gebäude ist daher zum Schutz der Mitarbeiter*innen und Kund*innen sowie von 

Immobilienwerten im Rahmen der gebotenen Verhältnismäßigkeit bestmöglich auszuschließen.

Setzt der Stadtforst Goslar sein Bewirtschaftungskonzept fachgerecht um (Kap. 3.3, Kap. 3.4) und vermeidet

die Entstehung instabiler Bestandessituationen mit einer hohen Anzahl wenig vitaler, geschädigter und um-

sturzgefährdeter Gefahrbäume, so kann der Verpflichtung zur Verkehrssicherung mit sehr geringem Kontroll-

und Arbeitsaufwand (weiterhin) dauerhaft nachgekommen werden.

Nach dem Maßgaben des Bewirtschaftungskonzeptes setzt sich ein vor Ort zunächst neu zu begründender 

und anschließend gut gepflegter Waldrand überwiegend aus niederwüchsigeren heimischen Baum- und 

Straucharten zusammen, so dass ein Abstand zwischen den Gebäuden und dem Wald von 4,0 m (Kap. 3.6) 

zum Ausschluss erheblicher Gefahren durch das Umstürzen oder Brechen ganzer Großbäume oder größe-

rer Baumteile dauerhaft als ausreichend anzusehen ist.

3.6 Niedersächsisches Nachbarrechtsgesetz

Das Niedersächsische Nachbarrechtsgesetz (NNachbG) schreibt in § 58 Abs. 1 Mindestgrenzabstände für 

Waldungen von nicht als Ödland, öffentlichen Straßen, öffentlichen Gewässern und anderen Waldungen 

genutzten Nachbargrundstücken von 8,0 m vor. Das heißt, neu aufzuforstende Wälder dürfen unabhängig 

von der Nutzung des Nachbargrundstücks bis auf 8,0 m an die Grundstücksgrenze herangeführt werden, 

auch dann, wenn das Nachbargrundstück eine Grenzbebauung aufweisen sollte.

Werden Wälder nicht neu aufgeforstet, sondern nur verjüngt, beträgt der Mindestabstand nach § 58 

Abs. 2 NNachbG unabhängig von der Nutzung des Nachbargrundstücks nicht 8,0 m, sondern nur den bishe-

rigen Grenzabstand, mindestens aber 4,0 m. Das NNachbG erkennt hinsichtlich der Gefahrenabwehr keinen 

problematischen Zusammenhang zwischen Bebauungen und dem Waldabstand.
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3.7 Waldbrandgefahr

Von zu gewerblich genutzten Grundstücken gehen unter Beachtung der Brandschutzauflagen im Allgemei-

nen nur geringe Waldbrandgefahren aus. Die häufigsten Ursachen für nicht natürliche Waldbrände sind in 

Deutschland Brandstiftungen und Fahrlässigkeit von Waldbesuchenden (Feuerstellen, Glasscherben, Ziga-

rettenkippen). Das östlich des Plangebiets liegende Waldareal ist derzeit nicht bestockt. Seinem Bewirtschaf-

tungskonzept folgend, wird der Stadtforst Goslar das Areal vermutlich als laubholzreichen Mischwald wieder 

aufforsten und die Anlage eines strukturreichen Waldrandes in seiner Planung berücksichtigen. Es ist daher 

nicht zu erwarten, dass der künftig östlich des Lebensmittelmarktes aufwachsende Wald erheblich brandge-

fährdet sein wird.

Im Umkehrschluss ist festzustellen, dass sehr wahrscheinlich von der künftig vor Ort etablierten laubholzrei-

chen Bestockung keine erhebliche Brandgefahr für angrenzende Nutzungen ausgeht. Dass sich ein boden-

nahes, vor Ort kurzfristig zu bemerkendes und leicht zu bekämpfendes Entstehungsfeuer zu einem Voll-

brand entwickelt, ist weitestgehend auszuschließen. Wälder im trotz des Klimawandels immer noch als re-

genreich einzustufenden Oberharz, gelten in Fachkreisen insgesamt als deutlich weniger waldbrandgefähr-

det als nadelholzreiche Wälder auf sandigen und sommertrockenen oder mäßig frischen Standorten wie sie 

z. B. in Niedersachsen in niederschlagsarmen Regionen wie der Lüneburger Heide wachsen.

3.8 Arbeitssicherheit

Baumfällungen entlang von Waldrändern können im Vergleich zu Fällungen innerhalb geschlossener Wälder 

mit erheblichen Gefahren für die ausführenden Kräfte insbesondere dann verbunden sein, wenn umfangrei-

che Fällarbeiten motormanuell durchgeführt werden.

Die derzeitige Struktur des Waldrandes östlich des Plangebiets schließt jedoch ein gehäuftes Auftreten von 

Gefahrfällungen langfristig aus.

Bad Harzburg, 30.06.2022
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Arbeitsgemeinschaft für Landschaftsplanung,
Naturschutz und Umweltstudien GbR

Stadt Goslar Bebauungsplan Nr. 512 „Bockswieser Straße“

Planungsbedingte Beeinträchtigung des UNESCO-Weltkulturerbes 

„Bergwerk Rammelsberg, Altstadt von Goslar und Oberharzer Wasserwirtschaft“

1. Ausgangssituation

Die Kaiserstadt Goslar ist reich an denkmalgeschützten Kulturgütern. Am bedeutendsten ist vermutlich das 

UNESCO-Weltkulturerbe „Bergwerk Rammelsberg, Goslaraer Altstadt und Oberharzer Wasserwirtschaft“, 

das eine Vielzahl von Einzeldenkmalen, sowohl Baudenkmale als auch Bodendenkmale, zusammenfasst.

Auch das Umfeld des Plangebiets Nr. 512 „Bockswieser Straße“ im Goslarer Ortsteil Hahnenklee ist von

aktiven und passiven Elementen des Weltkulturerbes umgeben. Ein am nördlichen Rand des Plangebiets 

verlaufender Grabenabschnitt, der dem „Mittleren Grumbacher Graben“ zuzuordnen ist, und die Pufferzonen

des „Unteren Kranichteichs“ und des „Oberen Schalker Grabens“ liegen z. T. im Geltungsbereich des Be-

bauungsplans (B-Plan) (Plan 1G).

2. Problemstellung

Nach dem Leitfaden zur Kulturerbe-Verträglichkeitsprüfung (KVP) für Weltkulturerbegüter (ICOMOS 2011)1

ist bei der Überplanung von Arealen, in denen Bestandteile eines Weltkulturerbes liegen, sicherzustellen, 

dass der außergewöhnliche, universelle Wert des Kulturerbes (OUV) nicht nachteilig beeinträchtigt wird.

Nachteilige Beeinträchtigungen können sowohl direkt (Überplanung und nachfolgende Zerstörung) als auch 

indirekt (z. B. Beeinträchtigung von Sichtbeziehungen) entstehen.

3. Istzustands des UNESCO-Weltkulturerbes im Wirkraum der Planung

3.1 Baulicher Zustand des UNESCO-Weltkulturerbes im Wirkraum der Planung

Die wesentlichen Merkmale des UNESCO-Weltkulturerbes „Bergwerk Rammelsberg, Altstadt von Goslar 

und Oberharzer Wasserwirtschaft“ werden als bekannt vorausgesetzt bzw. bei den Expert*nnen der Stadt 

Goslar zur Übernahme in den Umweltbericht zum B-Plan abgefragt. Dieses gilt auch für das OUV. Hier ist 

zunächst festzustellen:

1. Von der Planung sind weder das „Bergwerk Rammelsberg“ noch die „Altstadt von Goslar“ direkt oder 

indirekt betroffen. Beide Objekte liegen außerhalb des Wirkraums der Planung. Die Planung greift 

1 ICOMOS – INTERNATIONALER RAT FÜR DENKMALPFLEGE (2011): Leitfaden zu Kulturerbe-Verträglichkeitsprüfungen für Weltkulturgü-
ter. Paris.
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nicht in den Wasserhaushalt der „Oberharzer Wasserwirtschaft“ ein. Wasser der Wasserwirtschaft 

kann weiterhin in konstanter Menge und Güte dem Bergwerk und der Altstadt zufließen.

2. Der OUV der „Oberharzer Wasserwirtschaft“ liegt vor allem in aktiven, funktionsfähigen und genutzten 

Einzelelementen der Wasserwirtschaft. Hierzu zählen z. B. die „Grube Samson“ und die zur Energie-

gewinnung (z. B. „Oderteich“ mit „Rehberger Graben“), der Trinkwassergewinnung und dem Hoch-

wasserschutz (z. B. Teiche bei Clausthal-Zellerfeld) herangezogenen Baudenkmale.

3. Eine geringere Bedeutung für die Sicherung des OUV des Weltkulturerbes insgesamt sowie speziell 

der „Oberharzer Wasserwirtschaft“ haben passive, nicht instandgehaltene EInzelelemente des Kultur-

erbes. Hierzu zählen z. B. vor Ort nicht mehr sichtbare Gräben, vollständig eingebrochene, unzugäng-

liche Bergwerksstollen oder vor Ort der leergelaufene „Kleine Thanteich“.

Dieser Umstand entbindet jedoch nicht von der Pflicht, auch mit diesen Bestandteilen wenigstens 

nach Maßgabe des Niedersächsischen Denkmalschutzgesetzes (DSchG ND) umzugehen.

Im Wirkraum des B-Plans befinden sich keine wesentlichen Bestandteile (Einzeldenkmale), die den OUV des 

Weltkulturerbes wesentlich bestimmen. Der „Untere Kranicher Teich“ und der „Obere Kranicher Teich“ sind 

stark von ihrer touristischen Nutzung im Hahnenkleer Kurpark überprägt. Sie werden aktuell kaum als Be-

standteile des Weltkulturerbes erlebt. Der „Thanteich“ ist baulich wenig verändert, doch wird er aktuell was-

serwirtschaftlich nicht bewirtschaftet, sondern ganzjährig im Vollstau gehalten. Der „Kleine Thanteich“ ist 

derzeit schwer beschädigt, hält kaum Wasser, sein Damm ist geborsten und mit Gehölzen bewachsen. Der

„Mittlere Grumbacher Graben“ und der „Kranicher Graben“ sind z. T. stark eingewachsen. Abschnittsweise

sind ihre Verläufe im Gelände nicht sichtbar. Beide Gräben weisen punktuell einen schlechten Erhaltungszu-

stand auf. Wo behauene Steine Böschungen befestigen, sind diese z. T. aus Wänden herausgebrochen. Im 

Umfeld der Planung ist am ehesten dem „Obere Schalker Graben“ als Einzelelement der „Oberharzer Was-

serwirtschaft“ eine gewisse Bedeutung für den OWV zuzusprechen. Der Graben weist noch abschnittsweise

für den OUV wesentliche Elemente (aus Natursteinen gesetzte Wände, Grabenwärterweg) auf.

3.2 Vorhandene Beeinträchtigungen des UNESCO-Weltkulturerbes im Wirkraum der Planung (Vor-

belastungen)

3.2.1 Vorhandene direkte Beeinträchtigungen

Der dem „Mittleren Grumbacher Graben“ zuzuordnen Grabenabschnitt am nördlichen Rand des Plangebiets

(Plan 1G) ist durch den Bau einer Bushaltestelle und die Zufahrt zu einem Großparkplatz fast vollständig 

zerstört (Abb. 1, Abb. 2).

Abb. 1: Straßenbegleiten-   Abb. 2: Zufahrt Parkplatz.  Abb. 3: Hinweisschild.       Abb. 4: Schilderwald.
             der Graben.
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Mindestens ein Hinweisschild der Stadt Goslar greift in mit seinen Fundamenten unmittelbar in die Graben-

böschungen ein (Abb. 3).

3.2.2 Vorhandene indirekte Beeinträchtigungen des Weltkulturerbes (Vorbelastungen)

Die Pufferzone des Grabens ist durch den Großparkplatz empfindlich gestört. Das Erscheinungsbild des 

Großparkplatzes weicht erheblich von den historisch bekannten speziell für das „Oberharzer Wasserregal“

und allgemein für besiedelte Bereiche des Oberharzes angestrebten Strukturen, die sich im „Harzer Drei-

klang“ manifestieren, ab. Zentralen Siedlungsbereiche mit ein- bis zweigeschossigen Holzhäusern sind in 

einen Ring von mit Bäumen gesäumten Feldwegen, die zum Wald führen, durchzogenen Bergwiesen einge-

bettet. Verstärkt wird der negative Eindruck durch einen unabgestimmten Schilderwald in unmittelbarer Nähe 

zum Graben. In einem Umkreis von ca. 20,0 m sind an mindestens 12 Pfosten 16 Hinweistafeln und Ver-

kehrsschilder montiert (Abb. 4).

4. Mögliche planungsbedingte Beeinträchtigungen des Weltkulturerbes

4.1 Mögliche direkte planungsbedingte Beeinträchtigungen des Weltkulturerbes

Der dem Weltkulturerbe zugeordnete Teilabschnitt des „Mittleren Grumbacher Grabens“ sowie die Pufferbe-

reich des Unteren „Kranicher Teichs“ und des „Oberen Schalker Grabens“ sind im Plangeiet und seinem 

unmittelbaren Umfeld weitestgehend zerstört. Eine zusätzliche direkte vorhabenbezogene erhebliche Beein-

trächtigung des Weltkulturerbes ist daher vollständig auszuschließen.

Wären der Teilabschnitt des „Mittleren Grumbacher Grabens“ sowie der Pufferbereich des Weltkulturerbes 

vor Ort von besonderer Bedeutung für das Weltkulturerbe, insbesondere den OUV, hätte die Denkmal-

schutzbehörde der Stadt Goslar der Errichtung des Großparkplatzes nicht zugestimmt, ein unkontrolliertes

Aufstellen des „Schilderwalds“ verhindert und Sorge getragen, dass der im Plangebiet liegende Teilabschnitt 

des „Mittleren Grumbacher Grabens“ in einem denkmalkonformen Zustand gebracht wäre..

4.2 Mögliche indirekte planungsbedingte Beeinträchtigungen des UNESCO Weltkulturerbes

Eine Analyse der Sichtbeziehungen zwischen den wesentlichen Elementen des UNESCO-Weltkulturerbes 

im Umfeld des Plangebiets (Plan 1G) zeigt auf, dass planungsbedingte indirekte Beeinträchtigungen, insbe-

sondere indirekte Beeinträchtigungen von Sichtachsen, dauerhaft vollständig ausgeschlossen werden kön-

nen (Plan 1G).

Abb. 5: Sichtpunkt Nr. 5 Abb. 6: Sichtpunkt Nr. 6 Abb. 7: Sichtpunkt Nr. 7. Abb. 8: Sichtpunkt Nr. 8
     „Oberer Schalk-      „Thanteich“. „Kleiner Than-        „Oberer Schal-
     er Graben“. teich.        ker Graben.
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1. Vom „Oberen Kranicher Teich“, vom „Unteren Kranicher Teich“ (Nr. 10) und vom „Kranicher Graben“

(Nr. 11) ist das Plangebiet aufgrund eines dem Kurpark zuzurechnenden Gehölzsaumes und eines 

Waldrandes dauerhaft nicht einsehbar.

2. Vom „Tharnteich (Nr. 6, Abb. 6) und vom „Kleinen Thornteich“ (Nr. 7, Abb. 7) ist das Plangebiet relief-

bedingt dauerhaft nicht einsehbar.

3. Von weiten Teilen des „Oberen Schalker Grabens“ verdeckt aufwachsender Jungwald (Nr. 8, Nr. 9, 

Abb. 8) die Sicht auf das Plangebiet.

4. Vorübergehend einsehbar ist das Plangebiet von Nr. 5 („Oberer Schalker Graben“, Abb. 5). Jedoch 

wird die unbestockte Blöße kurzfristig aufgeforstet, so dass bereits zeitnah Jungwald die Sicht auf das 

Plangebiet stark einschränken wird.

5. Mit Umsetzung der Planung (Errichtung eines Nahversorgers) wird das Umfeld der Nr. 1 bis Nr. 4 

(Abschnitt „Mittlerer Grumbacher Graben“) neu gestaltet. Aufgrund der massiven Vorbelastung bietet 

die Neugestaltung des Areals aus denkmalpflegerischer Sicht mehr Vorteile (Kap. 5) als Risiken für 

das UNESCO-Weltkulturerbe.

5. Empfindlichkeit

Wie dargelegt, reagiert das UNESCO-Weltkulturerbes „Bergwerk Rammelsberg, Altstadt von Goslar und 

Oberharzer Wasserwirtschaft“ unempfindlich auf die Planung. Positive Wirkungen können entstehen, sofern 

die für den Denkmalschutz zuständigen Behörden im Zuge von Baugenehmigungen (z. B. Erneuerung der 

Bushaltestelle und der Straßenentwässerung – Straßenbegleitgraben) Einfluss auf die Baumaßnahmen 

nehmen, indem z. B.

1 die verschriftliche Beschreibung des außergewöhnlichen, universellen Werts des Kulturerbes (OUV -

UNESCO-Weltkulturerbes „Bergwerk Rammelsberg, Altstadt von Goslar und Oberharzer Wasserwirt-

schaft“) bei Baugenehmigungen berücksichtigt wird.

2. das verschriftlichte denkmalpflegerische Leitbild für den Zustand und Erhalt eines als Bestandteil des 

Weltkulturerbes ausgewiesenen Straßenbegleitgrabens mit Querungen für Fahrzeuge (Zufahrten

Nahversorger) in Baugenehmigungen einfließt.

3. In Baugenehmigungen Nebenbestimmungen aufgenommen werden, die den Bestand eines dem Leit-

bild gemäß Pkt. 2 entsprechenden Straßenbegleitgrabens sichern bzw. wieder herstellen.

Bad Harzburg, 05.07.2022
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